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N I E D E R S C H R I F T 
 

Nummer der Niederschrift:  7 / 2020 
 
Körperschaft: Stadt Hungen 
 
Gremium: Stadtverordnetenversammlung 
 
Sitzung am: Dienstag, 12.12.2023 
 
Sitzungsort: Schäferstadt-Halle Hungen; Stadthalle 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 21:20 Uhr 
 
 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift 
sind. 
 
 
 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
 
 
Vorsitzende/r:  gez. Büttel 
 
 
 
 
Schriftführer/in: gez. Bathge 
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T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S 
 
 
Körperschaft: Stadt Hungen 
 
Gremium: Stadtverordnetenversammlung 
 
Sitzung am: 12.12.2023 
 
Sitzungsort: Schäferstadt-Halle Hungen; Stadthalle 
 
 
Sitzungsteilnehmer Funktion Anwesend von bis 

Karl-Ludwig Büttel Stadtverordnetenvorsteher   
Frank Bernshausen Stadtverordneter   
Christoph Fellner von Feldegg Stadtverordneter   
Jürgen Flieth Stadtverordneter   
Jürgen Fritz Stadtverordneter   
Carmen Fröhlich-Jockel Stadtverordnete   
Holger Frutig Stadtverordneter   
Hartmut Gall Stadtverordneter   
Uwe Geyer Stadtverordneter   
Jens Große Stadtverordneter   
Nick Gruber Stadtverordneter   
Isolde Kammer Stadtverordnete   
Alexander Kargoscha Stadtverordneter   
Elke Kleinert Stadtverordnete   
Birgit Kraft Stadtverordnete   
Fabian Kraft Stadtverordneter   
Anna Maria Krüger Stadtverordnete   
Werner Leipold Stadtverordneter   
Wolfgang Macht Stadtverordneter   
Norbert Marsfelde Stadtverordneter   
Michael Metzger Stadtverordneter   
Achim Müller Stadtverordneter   
Manfred Müller Stadtverordneter   
Manfred Paul Stadtverordneter   
Gudrun Rahn Stadtverordnete   
Jörg Ritter Stadtverordneter   
Anja Schwab Stadtverordnete   
Maria Seibert Stadtverordnete   
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Maraike Weber Stadtverordnete   
Hans-Jürgen Wiesler Stadtverordneter   

 
 
 
Nicht anwesende Bemerkungen 
Tanja Diederich   
Bodo Fritz   
Dirk Müssig   
Ingo Schmalz   
Thilo Schwandner   
Wendelin Weil   
Marc Wengorsch   
 

 
 
Weitere Teilnehmer  
Rainer Wengorsch Bürgermeister 
Wolfgang Becker Stadtrat 
Dr. Anika Denninger Stadträtin 
Werner Klös Stadtrat 
Andrea Krüger Stadträtin 
Volker Scherer Stadtrat 
Hans-Jürgen Weber Stadträtin 
Dieter Schultheis Ortsvorsteher 
Jochen Zschiedrich Ortsvorsteher 
Thomas Ewert Stadtverwaltung  
Bianca Hübschen Stadtverwaltung 
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V E R Z E I C H N I S   D E R   T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 
 
 
Körperschaft: Stadt Hungen 
 
Gremium: Stadtverordnetenversammlung 
 
Sitzung am: 12.12.2023 
 
Sitzungsort: Schäferstadt-Halle Hungen; Stadthalle 
 
 
 
Tagesordnung:  
 

 
 

1. Beteiligung der Stadt Hungen an der zu gründenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ im Landkreis Gießen 
(Vorlagen-Nr.: 2023/253) 

 
 
 
 
 

2. Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
1. Beschluss über die während der Beteiligungsverfahren nach Baugesetzbuch     
eingegangenen abwägungsrelevanten Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
3. Beschluss der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
(Vorlagen-Nr.: 2023/260) 

 
 
 
 
 

3. Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023 und Gründung einer 
kommunalen Stiftung 
(Vorlagen-Nr.: MI-20/2023) 

 
 
 
 
 

4. Antrag auf Gründung eines Gesamtelternbeirats der Kindergärten in Hungen 
(städtische und kirchliche Kitas) 
(Vorlagen-Nr.: MI-16/2023) 

 
 
 
 
 

5. Parkplätze mit Photovoltaik und klimafreundliches Pflaster in der Ladestraße 
(Vorlagen-Nr.: MI-18/2023) 

 
 
 
 
 

6. Berichtsantrag zur Nutzung von Photovoltaik auf Vorbehaltsflächen 
(Vorlagen-Nr.: MI-19/2023) 

 
 
 
 
 

7. Mitteilungen und Anfragen 
 
 

7.1. Mitteilung: Sachstand Anfragen und Vorlagen der Stadtverordnetenversammlung 
 
 

7.2. Beantwortung einer Bürgeranfrage vom 4. Juli 2023 
 
 

7.3. Anfrage zu Begehung Holzweg 
 
 

7.4. Anfrage zur Kreisumlage im Haushaltsentwurf 2024 
 
 

7.5. Anfrage zur Zurückstellung von Ehrungen 
 
 

7.6. Anfrage Akteneinsichtsausschuss 
 
 

7.7. Anfrage Sanierung Königstraße 
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Sitzungsverlauf 
 
Vor Eintritt in die Sitzung erfolgt eine Bürgerfragestunde sowie eine Ehrung von Einsatzkräften 
der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Büttel fragt, ob es Fragen im Rahmen der Bürgerfragestunde 
gibt. Stephan Kannwischer möchte daran erinnern, dass er bereits am 4. Juli Fragen gestellt 
habe, die noch nicht beantwortet seien. Die Fragen beantwortet Bgm. Wengorsch unter dem 
Punkt Mitteilungen. Fragen und Antworten werden dieser Niederschrift beigefügt. 
 
Manfred Zorn möchte wissen, ob es zutreffend sei, dass es sich bei der möglichen 
Ansiedlung eines Investors für Brennstoffzellenproduktion um eine EU weite Suche handele, 
die demnach keinen konkreten Bezug zum Standort Hungen gehabt habe und bis heute kein 
Investor mit der Stadt in Kontakt getreten ist (Frage 1). Nachdem die EU weite 
Investorensuche als Beschlussvorlage zur Vergrößerung des Industriegebiets Hungen-Süd 
herangezogen wurde, aber zu keinem konkreten Interesse des Investors geführt habe, stelle 
sich die Frage, wie die Stadt mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
13.12.2022 zur Erschließung und Vermarktung von zwölf Hektar umgeht und wie und wann 
es damit konkret weitergehe (Frage 2). In der Stadtverordnetenversammlung am 26. 
September in Inheiden habe Herr Büttel eine kurzfristige Organisation einer 
Bürgerinformationsveranstaltung zur geplanten Ansiedlung eines Investors aus der 
Brennstoffzellenbranche versprochen. Hr. Zorn hätte gerne gewusst, ob eine solche 
Veranstaltung von Hr. Büttel organisiert werde (Frage 3). 
 
Bgm. Wengorsch antwortet auf Frage 1: Nein und zu Frage 2 warte man auf konkrete 
Rückmeldung der Wirtschaftsförderung des Landkreises und man wolle in diesem Jahr eine 
finale Entscheidung zunächst verwaltungsintern klären. Ansonsten könne er hier zu weiteren 
Entscheidungen keine Aussage treffen. Stadtverordnetenvorsteher Büttel antwortet auf 
Frage 3, dass es nur Sinn mache eine Bürgerveranstaltung zu machen, wenn der Investor 
vor Ort sei und Fragen beantworten könne. Die Bürgerversammlung werde abgehalten, 
wenn der Investor gefunden sei und sich den Fragen der Bürgerschaft stellen könne.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung werden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet 
und geehrt. Die Urkundenaushändigung nehmen Fachbereichsleiterin Bianca Hübschen, 
Stadtbrandinspektor Udo Träger und Bgm. Wengorsch vor. Stadtverordnetenvorsteher Büttel 
und Bgm. Wengorsch danken den Einsatzkräften im Namen der 
Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats für ihr Engagement.  
Eine Ernennungsurkunde aufgrund von Neuwahl haben erhalten: 

• Thomas Willa, Wehrführer Obbornhofen 
• Patrick Steinke, stv. Wehrführer Obbornhofen 
• Christopher Plenz, Wehrführer Rodheim 
• Udo Schaub, stv. Wehrführer Villingen 

 
Eine Entpflichtungsurkunde hat erhalten: 

• Peter Weber, ehemaliger Wehrführer Rodheim 
 
Anerkennungsprämien haben erhalten: 

• Thomas Haubner für 30 Jahre, Hungen 
• Ingo Seibel für 30 Jahre, Langd 

 
Stadtverordnetenvorsteher Büttel gratuliert den Stadtverordneten Birgit Kraft, Michael 
Metzger, Hartmut Gall, Nick Gruber und Wolfgang Macht zum Geburtstag. 
Stadtverordnetenvorsteher Karl-Ludwig Büttel eröffnet die Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die Einladung 
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form- und fristgerecht erfolgt ist; weiterhin stellt er die Beschlussfähigkeit fest. Er erinnert an 
den Livestream und fragt, ob es Änderungswünsche zur Tagesordnung gebe.  
Hr. Fellner von Feldegg beantragt anschließend eine Änderung der Tagesordnung. Die SPD 
Fraktion zieht den Antrag MI-15/2023 zurück, weil das auf Antrag von Pro Hungen bereits 2021 
beschlossen worden sei. In dem Antrag stehe, dass dies nicht nur für jüngere, sondern auch 
für ältere Menschen gelte. Die Verwaltung möge diesen Beschluss bitte umsetzen. 
Hr. Kraft beantrag die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Beschluss einer 
Nachtragssatzung für den Haushalt 2023, welcher die Einnahme des Ausgleichsentgelts für 
den Nutzungsverzicht aus dem Wildnisfonds in Höhe von EUR 4.328.560,00 und gleichzeitig 
die Gründung einer kommunalen Stiftung als Investitionsvorhaben mit Ausgaben in gleicher 
Höhe aufzeigt“.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen und als Tagesordnungspunkt 3 aufgenommen. 
Weitere Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben, so dass die 
vorstehende Tagesordnung als angenommen gilt. 
 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 1 
Beteiligung der Stadt Hungen an der zu gründenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ im Landkreis Gießen 
(Vorlagen-Nr.: 2023/253) 
 
Bgm. Wengorsch berichtet aus dem Magistrat. Hr. Gall berichtet aus dem Bau- und 
Planungsausschuss. Hr. Fellner von Feldegg berichtet aus dem Haupt- und 
Finanzausschuss. Hr. Kraft bittet um Wiedervorlage in vier Jahren, um eventuelle Kündigung 
vornehmen zu können. 
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, dass die Stadt Hungen einer zu bildenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ mit Kommunen im Landkreis Gießen zur Erfüllung der 
kommunalen Pflichtaufgabe „Meldung von Altstandorten / Altlastenverdachtsflächen an das 
Land Hessen“ auf der Grundlage des beigefügten Vertragsentwurfes eintritt. 
 
Entsprechende Mittel sind im Haushalt der Stadt Hungen für die Jahre 2024 – 2028 
einzustellen. 

Der Beschluss wird vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2024 gefasst. 

Der Magistrat wird ermächtigt und beauftragt, die notwendige öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung nach dem Gesetz über die Kommunale Gemeinschaftsaufgabe (KGG) zu 
schließen. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt Kenntnis davon, dass die Gemeinde Heuchelheim 
stellvertretend für alle teilnehmenden Kommunen einen IKZ-Förderantrag stellen wird, bei 
welchem mit einer Förderung von 100.000 € für das IKZ-Projekt zu rechnen ist. 

 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 30 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 30 Stimmenthaltungen: 0 
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Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 2 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
1. Beschluss über die während der Beteiligungsverfahren nach Baugesetzbuch     
eingegangenen abwägungsrelevanten Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
3. Beschluss der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
(Vorlagen-Nr.: 2023/260) 
 
Bgm. Wengorsch berichtet aus dem Magistrat. Hr. Gall berichtet aus dem Bau- und 
Planungsausschuss. Hr. Fellner von Feldegg berichtet aus dem Haupt- und 
Finanzausschuss. 
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, 
 
1.  Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Behandlung der 

abwägungsrelevanten Stellungnahmen, die während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB 
zum Entwurf des Bebauungsplans „Friedrich-Ebert-Straße 30“, eingegangen sind, 
zu. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-

Straße 30“, gemäß § 10 BauGB als Satzung zu. Der Begründung zum 
Bebauungsplan wird zugestimmt. 

 
 
3. dass der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. § 91 Hessischer 

Bauordnung (HBO) ebenfalls als Satzung zugestimmt wird.  
 
 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 30 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 30 Stimmenthaltungen: 0 

 
 
Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 3 
Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023 und Gründung einer 
kommunalen Stiftung 
(Vorlagen-Nr.: MI-20/2023) 
 
Hr. Kraft erläutert den Antrag und fragt Bgm. Wengorsch, ob die Verwaltung einen 
Nachtragshaushalt als Tischvorlage vorbereitet habe. Bgm. Wengorsch antwortet, dass 
keine derartige Vorlage existiere und dass ein Nachtrag faktisch nicht mehr möglich sei. Er 
sichert aber zu, sich bei den Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht weiterhin ernsthaft 
dafür einzusetzen, die 4,3 Mio. € als Sondervermögen zu erhalten. Es entfaltet sich eine 
lebhafte Diskussion. Auf Vorschlag von Hr. Kraft wird die Sitzung um 20:46 Uhr für fünf 
Minuten zur Beratung der Fraktionen unterbrochen.  
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Bei der Abstimmung ist Fr. Weber (SPD) nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
1. Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023, welcher die Einnahme des 
Ausgleichsentgelts für den Nutzungsverzicht aus dem Wildnisfond in Höhe von EUR  
4.328.560,00 und gleichzeitig die Gründung einer kommunalen Stiftung als 
Investitionsvorhaben mit Ausgaben in gleicher Höhe aufzeigt. 

 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 29 Nein-Stimmen: 16 
Ja-Stimmen: 11 Stimmenthaltungen: 2 

 
 
Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 4 
Antrag auf Gründung eines Gesamtelternbeirats der Kindergärten in Hungen 
(städtische und kirchliche Kitas) 
(Vorlagen-Nr.: MI-16/2023) 
 
Hr. Fellner von Feldegg begründet den Antrag. Hr. Kraft beantragt die Überweisung in 
Ausschuss für Kultur und Soziales. 
 
Beschluss: 
 
Die SPD-Fraktion beantragt einen Gesamtelternbeirat als Gremium für Beratung und 
Anhörung zu gründen. 
 
Mit der Einrichtung eines Geamtelternbeirats für die Hungener Kindergarten sollen die 
Belange und Bedürfnisse der Kindertageseinrichtungen und ihre Berücksichtigung bei 
städtischen Entscheidungsprozessen ihrem Stellenwert entsprechend gestärkt werden. Der 
Gesamtelternbeirat der Kindergärten soll bei allen städtischen Entscheidungsprozessen den 
Betrieb der Kindergärten betreffend informiert und angehött werden. 
Er ist zudem Ansprechpartner für Eltern, Elterninitiativen, Fachberatungsstellen, Träger, 
Erzieherlnnen und für die Stadtverwaltung. Er tagt mindestens 2 X im Jahr mit allen 
KitaLeitungen, der Leitung des zuständigen Bereichs der Stadtverwaltung, dem Bürgermeister 
und den Trägern der kirchlichen Einrichtungen. 
In den Gesamtelternbeirat wird von jedem Kindergarten eine Person aus den Elternbeiraten 
der Kita und eine Stellvertretung gewahlt, Aus diesen Vertretern der Kindertagesstätten wird 
eine Person für den Vorsitz, dessen Stellvertretung und eine Person für die Schriftführung in 
der konstituierenden Sitzung des Gesamtelternbeirates gewählt 

 
Der Antrag wird an den Ausschuss für Kultur und Soziales überwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 30 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 30 Stimmenthaltungen: 0 

 
 
Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 5 
Parkplätze mit Photovoltaik und klimafreundliches Pflaster in der Ladestraße 
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(Vorlagen-Nr.: MI-18/2023) 
 
Hr. Macht begründet den Antrag. Der Antrag solle an die zuständigen Ausschüsse 
überwiesen werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 

1. ob die geplanten Parkplätze in der Ladestraße mit einer Photovoltaik als 

Überdachung errichtet werden können 

2. die zu errichtende Zaunanlage zusammen mit eine PV- Anlage gebaut werden 
kann, als alternative Lösung zu Punkt 1. 

(siehe https:/fwww.solarzaun.de/#weltneuheit) 

3. ob in den geplanten gepflasterten Teilen der Parkflächen ein nachhaltiges 
Pflaster (Klimastein) verbaut werden kann. Dieses Pflaster wird mit deutlich weniger 
Energiebedarf hergestellt, was zu einer Reduzierung des C02 Ausstoßes und damit 
zu einem verbesserten C02 Fußabdruck führt. 

4. Über die Ergebnisse sind die Mandatsträger der 
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüssen zeitnah zu informieren. 

 
 
Der Prüfantrag wird an den Umwelt- und Klimaschutzausschuss und den Bau- und 
Planungsauschuss verwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 30 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 30 Stimmenthaltungen: 0 

 
 
Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum:  12.12.2023 
 
TOP 6 
Berichtsantrag zur Nutzung von Photovoltaik auf Vorbehaltsflächen 
(Vorlagen-Nr.: MI-19/2023) 
 
Hr. Macht erläutert den Antrag.  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt einen Sachstandsbericht über 

 
1. über die fünf „Vorbehaltsflächen für Photovoltaik" zu geben. 
 
• der Bericht sollte Auskunft geben über: die Art der derzeitigen Nutzung, 

Größe und Schutzstatus (FFH, Vogelschutz, Natura 2000) 
• deren Besitzverhältnisse und ob eventueller Flächentausch möglich ist 
(Kontakt mit Eigentümern aufnehmen) 
 
2. weitere Konversions- und landwirtschaftliche Flächen mit geringem 
Bodenrichtwert, die sich im städtischen Besitz befinden und zur Nutzung für 
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die Stromerzeugung mit Photovoltaik nutzbar wären 
entsprechende Ergebnisse sind zeitnah dem Magistrat, den Ausschüssen und der 
Stadtverordnetenversammlung zu präsentieren. 
 
 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 30 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 30 Stimmenthaltungen: 0 

 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7 
Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 
Beschluss 
 
 
Abstimmungsergebnis:    
Anwesende Gremiumsmitglieder: 0 Nein-Stimmen: 0 
Ja-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 

 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.1 
Mitteilung: Sachstand Anfragen und Vorlagen der Stadtverordnetenversammlung 
 
Die aktuelle Sachstandsliste wird der Niederschrift beigefügt. 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.2 
Beantwortung einer Bürgeranfrage vom 4. Juli 2023 
 
Die Anworten von Bgm. Wengorsch werden der Niederschrift beigefügt. 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.3 
Anfrage zu Begehung Holzweg 
 
Hr. Fellner von Feldegg berichtet von Problemen von Anwohnern und Firmen im Holzweg. 
Hierzu sei eine Begehung angekündigt worden und er möchte wissen, wann diese stattfinde. 
Bgm. Wengorsch antwortet, dass dies geprüft werde. Ein Orttermin werde gemacht, wenn 
ein Sachgrund bestehe.  
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.4 
Anfrage zur Kreisumlage im Haushaltsentwurf 2024 
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Hr. Fellner von Feldegg möchte wissen, ob die erhöhte Kreisumlage bereits im 
Haushaltsentwurf 2024 berücksichtigt sei. Bgm. Wengorsch antwortet, dass der Magistrat 
den Entwurf heute in einer ersten Lesung beraten. Dabei seien die Erhöhung der 
Kreisumlage und die Erhöhung der Schulumlage berücksichtigt worden. Aufgrund der 
Umstellung der Produktbereiche sei ein entsprechender Aufwand notwendig geworden. Der 
Magistrat werde sich im Januar erneut treffen, um einen Beschlussvorschlag zur Einbringung 
am 6. Februar in die Stadtverordnetenversammlung zu fassen.  
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.5 
Anfrage zur Zurückstellung von Ehrungen 
 
Hr. Fellner von Feldegg möchte wissen, warum die geplanten Ehrungen bei der Feier der 
Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 14.12.2023, nicht stattfinden. 
Stadtverordnetenvorsteher Büttel antwortet, dass durch den Personalwechsel die 
notwendigen Haushaltsmittel nicht eingestellt und die notwendigen Beschlüsse nicht 
rechtzeitig gefasst worden seien.   
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.6 
Anfrage Akteneinsichtsausschuss 
 
Hr. Geyer möchte wissen, wann der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses der 
Kommunalaufsicht vorgelegt wurde und er merkt an, dass immer noch nicht alle 
Stadtverordnete Zugriff auf die ungekürzten Protokolle des Akteneinsichtsausschusses 
hätten. Stadtverordnetenvorsteher Büttel antwortet, dass der Abschlussbericht gleich nach 
Vorlage in der Stadtverordnetensitzung weitergereicht wurde. Der Ältestenrat soll in der 
Woche nach den Weihnachtsferien über die ersten Ergebnisse der Kommunalaufsicht 
informiert werden. Der Zugang zu den Protokollen soll für alle Stadtverordneten 
gewährleistet werden. 
 
 

Stadt Hungen, Stadtverordnetenversammlung  Datum: 12.12.2023 
 
TOP 7.7 
Anfrage Sanierung Königstraße 
 
Hr. Paul fragt nach den Mehrkosten bei der Sanierung der Königstraße im Zeitraum vom 
4.12.2023 bis zum 12.12.2023. Bgm. Wengorsch sagte eine Prüfung zu.  
 
Stadtverordnetenvorsteher Büttel bedankt sich anschließend für die gute Zusammenarbeit 
bei den Kolleginnen und Kollegen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 
und vor allem den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und wünscht allen 
Anwesenden ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Er erinnert zudem an 
die Jahresabschlussfeier am Donnerstag, 14.12.2023.  
 
 



  
Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: 2023/253  
 

 

Betreff: 
 

Beteiligung der Stadt Hungen an der zu gründenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ im Landkreis Gießen 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
31 Bauordnung und Planung Herr Dyroff  06.11.2023 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 
FB 1 
Zentrale Dienste 

FB 2 
Bürgerdienste 

FB 3 
Technische Dienste 

FB 4 
Finanzen 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 
 
 
 Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Finanzen 

Kostenstelle / Sachkonto 3105060000 / 6771000 

Investitionsnummer  
  
Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 
 Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 
 

Unterschrift Bürgermeister 
 
 
 
 

 

 10/2016-FB 1   
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Betreff: Beteiligung der Stadt Hungen an der zu gründenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ im Landkreis Gießen 
 

Anlage(n): 2023253 Anlage 1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag IKZ Altlasten 
2023253 Anlage 2 Kostenübersicht Kreiskommunen IKZ Altlasten 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
31 Bauordnung und Planung Herr Dyroff  06.11.2023 

 
Beteiligung Ortsbeirat erforderlich: Nein 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Magistrat 21.11.2023 nichtöffentlich beschließend  
Bau- und Planungsausschuss 05.12.2023 öffentlich beschließend  
Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2023 öffentlich beschließend  
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend  

 
Beschluss: 
Es wird beschlossen, dass die Stadt Hungen einer zu bildenden Interkommunalen 
Zusammenarbeit „IKZ Altlasten“ mit Kommunen im Landkreis Gießen zur Erfüllung der 
kommunalen Pflichtaufgabe „Meldung von Altstandorten / Altlastenverdachtsflächen an das 
Land Hessen“ auf der Grundlage des beigefügten Vertragsentwurfes eintritt. 
 
Entsprechende Mittel sind im Haushalt der Stadt Hungen für die Jahre 2024 – 2028 
einzustellen. 

Der Beschluss wird vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2024 gefasst. 

Der Magistrat wird ermächtigt und beauftragt, die notwendige öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung nach dem Gesetz über die Kommunale Gemeinschaftsaufgabe (KGG) zu 
schließen. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt Kenntnis davon, dass die Gemeinde Heuchelheim 
stellvertretend für alle teilnehmenden Kommunen einen IKZ-Förderantrag stellen wird, bei 
welchem mit einer Förderung von 100.000 € für das IKZ-Projekt zu rechnen ist. 
 

 
Sach- und Rechtslage: 
Grundlagen: 
 

Nach § 8 Abs. 4 Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) sowie der 
hierzu ergangenen Altflächendatei-Verordnung obliegt den Städten und Gemeinden die 
kontinuierliche Erfassung von Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten in einer 
Altflächendatei (kommunale Pflichtaufgabe). 

Das Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erstellt halbjährlich 
Gemeindeauswertungen auf Landkreisebene und hat festgestellt, dass zahlreiche 
Kommunen dieser Verpflichtung bisher nicht oder nur ungenügend nachgekommen sind. 
Das HLNUG hat daraufhin in den vergangenen Jahren über die Landkreise Kontakt mit den 
Kommunen aufgenommen und z.B. Schulungen oder Infoveranstaltungen durchgeführt.  

Definition: 
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Altablagerungen sind z.B. alte Mülldeponien, vorzugsweise aus den 60er Jahren. Diese 
sind, sofern sie im oder in der Nähe des besiedelten Bereiches oder von 
wasserschutzrelevanten Flächen liegen, auf ihre Schädlichkeit zu untersuchen. Sollte sich 
die Umweltschädlichkeit bestätigen, werden diese Flächen zu Altlasten.  
Altstandorte sind abgemeldete Gewerbebetriebe, deren Umweltrelevanz nach einem 
vorgegebenen Schlüssel beurteilt werden. Auch diese werden erst bei ermittelter 
Schädlichkeit zu einer Altlast. 

Notwendige Arbeitsschritte zur Eingabe der Daten: 

In einem ersten Schritt sind die bisher bereits weitergeleiteten bzw. in DATUS (die 
Datenbank, die beim HLNUG geführt wird) eingegebenen Standorte der in der 
Vergangenheit abgemeldeten (möglicherweise relevanten) Gewerbebetriebe zu verifizieren, 
d.h. auf Plausibilität bezüglich Standort und Gewerbeführung zu prüfen. Dann sind die nach 
der letzten Eingabe eingegangenen Gewerbeabmeldungen zu kategorisieren 
(bedenklich/unbedenklich, welche Gefährdungsstufe). Diese sind dann ebenfalls auf 
Plausibilität zu prüfen und danach in DATUS einzugeben. 

Die zeitaufwändige Aufarbeitung der Altstandorte-Erfassung der vergangenen Jahre ist bei 
den betroffenen Kommunen nicht über den bestehenden Personalstamm zu bewerkstelligen, 
ohne dass andere Pflichtaufgaben liegen bleiben.  

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat für die Erfüllung der Pflichtaufgabe 
auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Kommunen diese auch gemeinsam im Wege der 
interkommunalen Zusammenarbeit durchführen können. 

Nach Ablauf der IKZ in 2028 sind die weiteren Fälle halbjährlich zu pflegen und Meldungen 
an die FIS-AG (die eigentliche Datenbank, die beim HLNUG geführt wird, heißt DATUS), was 
dann jede Kommune personell wieder eigenständig bewältigen müsste. Ob sich die Stadt 
Hungen dann weiterhin der externen Fachfirma bedient oder ihre Fälle eigenständig 
bearbeitet, wird zum gegebenen Zeitpunkt erörtert. 
 
Die Interkommunale Zusammenarbeit IKZ ist ein in Hessen seit Jahrzehnten erprobtes und 
bewährtes Instrument um heute in allen Bereichen des kommunalen Handelns durch 
Kooperationen Synergien zu heben und damit zur Sicherung und Verbesserung der stetigen 
und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinden, Städte und Landkreise beizutragen. 

Die aktuellen Herausforderungen durch den Demografischen Wandel, die Finanzkrise der 
öffentlichen Haushalte sowie die Konkurrenz der Regionen zueinander, werden für die 
Städte und Gemeinden durch die systematische Zusammenarbeit in beträchtlichen Teilen 
ihres Aufgabenbestandes mit anderen Kommunen deutlich verbessert.  

Das Land Hessen fördert deshalb die Interkommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen. 

Interkommunale Zusammenarbeit IKZ führt in der Regel stets zu: 

 

• einer Qualitätssteigerung durch geringere Aufgabenbreite und gleichzeitig größere 
Aufgabentiefe (Spezialisierung) 

 

• einer verbesserten Auslastung der jeweiligen Organisationseinheiten 
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• der Möglichkeit im Zuge des demografischen Wandels Dienstleistungsangebote im 
Hinblick auf Qualität und Quantität aufrecht zu erhalten 

 

• einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungserbringung und somit zur 
Reduzierung von Kosten. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen haben die Bürgermeister im Landkreis Gießen 
dieses Projekt besprochen und es ist durch die Zusammenarbeit der Personalabteilungen 
der teilnehmenden Kommunen ausgearbeitet worden. Zudem ist der Entwurf eines 
Förderantrages bereits erstellt und mit dem Kommunalen Beratungszentrum im Hessischen 
Innenministerium besprochen worden. 

Nach Auskunft des Innenministeriums ist der gemeinsame Förderantrag hinreichend 
begründet und die notwendige Effizienzsteigerung nachgewiesen. Es steht nur noch die 
Beschlussfassung der beteiligten Kommunalparlamente und der Abschluss einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung aus. Sodann kann der Förderantrag auf dem Dienstweg 
eingereicht werden. 

Die zu erwartende finanzielle Förderung durch das Land Hessen wird 100.000,- Euro 
betragen.  

Noch wesentlich endscheidender wird aber die alljährlich zu erwartende Kosteneinsparung in 
Höhe von mindestens 15 Prozent der bisherigen Kosten der beteiligten Kommunen sein. Die 
angestrebte Einsparung der Kommune ist der beigefügten Anlage zu entnehmen. 

Im Landkreis Gießen hat die Federführung für einen gemeinsamen Interkommunalen 
Förderantrag Bürgermeister Steinz, Heuchelheim, als Sprecher der Bürgermeister, 
übernommen. Der von ihm erarbeitete IKZ-Vertragsentwurf ist als Anlage 1 beigefügt. 

 

Kalkulierter Kostenrahmen: 

Der Kostenrahmen fußt auf Kostenschätzung der Firma UMGIS (die die geforderten Arbeiten 
bereits für viele Kommunen und Landkreise in Hessen durchführt).  

Nach der vorliegenden Kalkulation - auf der Basis, dass alle Kommunen des LK Gießen 
würden - werden für die Stadt Hungen für den Zeitraum von 5 Jahren Brutto-Kosten von 
insgesamt 49.563,42 Euro angesetzt.  

 

Berechnung 

Kosten UMGIS   53.640, 00 Euro 

Abzüglich IKZ Förderung    7.500,00 Euro 

Zuzüglich Personalkosten    3.423,42 Euro 

Gesamtkosten (5 Jahre)  49.563,42 Euro 

Jährliche Kosten     9.912,68 Euro 

Abzuziehen davon wären ca. 30% IKZ-Zuschuss des Landes, die der Stadt Hungen 
rückerstattet werden. Die Höhe der Kosten resultiert aus der Einwohnerzahl der Kommune 
unter Einbeziehung der bereits erfassten und zukünftig kalkulierten Gewerbeabmeldungen. 
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die gemeinsame Umsetzung der 
Altlastenerfassung hinsichtlich Gewerbe- und Industriestandorten im 

Landkreis Gießen 
 
 

zwischen: 
 
Der Stadt Grünberg, vertreten durch den Magistrat der Stadt Grünberg – Bürgermeister Marcel 
Schlosser, Rabegasse 1, 35305 Grünberg; 
 
Der Stadt Hungen, vertreten durch den Magistrat der Stadt Hungen – Bürgermeister Rainer 
Wengorsch, Kaiserstraße 7, 35410 Hungen; 
 
Der Stadt Laubach, vertreten durch den Magistrat der Stadt Laubach – Bürgermeister Matthias 
Meyer, Friedrichstraße 11, 35321 Laubach; 
 
Der Stadt Lich, vertreten durch den Magistrat der Stadt Lich – Bürgermeister Dr. Julien Neubert, 
Unterstadt 1, 35423 Lich; 
 
Der Stadt Linden, vertreten durch den Magistrat der Stadt Linden – Bürgermeister Fabian 
Wedemann, Konrad-Adenauer-Straße 25, 35440 Linden; 
 
Der Stadt Pohlheim, vertreten durch den Magistrat der Stadt Pohlheim – Bürgermeister Andreas 
Ruck, Ludwigstraße 31, 35415 Pohlheim; 
 
Die Gemeinde Biebertal, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biebertal – 
Bürgermeisterin Patricia Ortmann, Mühlbergstraße 9, 35444 Biebertal; 
 
Der Gemeinde Buseck, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck – 
Bürgermeister Michael Ranft, Ernst-Ludwig-Straße 15, 35418 Buseck; 
 
Der Gemeinde Fernwald, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald – 
Bürgermeister Manuel Rosenke, Oppenröder Straße 1, 35463 Fernwald; 
 
Der Gemeinde Heuchelheim an der Lahn, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde 
Heuchelheim a. d. Lahn – Bürgermeister Lars Burkhard Steinz, Linnpfad 30, 35452 Heuchelheim an 
der Lahn; 
 
Der Gemeinde Langgöns, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns – 
Bürgermeister Marius Reusch, St.-Ulrich-Ring 13, 35428 Langgöns; 
 
Der Gemeinde Reiskirchen, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen – 
Bürgermeister Dietmar Kromm, Schulstraße 17, 35447 Reiskirchen; 
 
Der Gemeinde Wettenberg, vertreten durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Wettenberg – 
Bürgermeister Marc Nees, Sorguesplatz 2, 35435 Wettenberg. 
 
 
Zwischen den vorgenannten Städten Grünberg, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim und den 
Gemeinden Biebertal, Buseck, Fernwald, Heuchelheim, Langgöns, Reiskirchen, Wettenberg, jeweils 
vertreten durch den Magistrat bzw. den Gemeindevorstand wird gemäß Paragraph 54, Satz 1 des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVWVFG), in der Fassung vom 15. Januar 2010 
(GVBL. I S. 18), geändert durch Gesetze vom 13. Dezember 2012 (GVBL. S. 622), vom 26. Juni 
2015 (GVBL. S. 254), vom 12. September 2018 (GVBL. S. 570), folgender öffentlich-rechtlicher 
Vertrag geschlossen:  
 
 



Präambel 
 
Mit diesem Vertrag wird die gemeinsame Umsetzung der Altlastenerfassung hinsichtlich den 
Gewerbe- und Industriestandorten im Landkreis Gießen geregelt. 
 
 
 

§ 1 Trägerschaft der Aufgabe 
 

1. Die Städte und Gemeinden beauftragen ein Fachbüro mit der Erfassung der industriellen und 

gewerblichen Altlasten in ihrem Gebiet. In den teilnehmenden Kommunen werden dazu 

keine zusätzlichen Kräfte eingestellt.  

2. Die Kommunen verpflichten sich, das beauftragte Fachbüro mit ihren Fachabteilungen 

tatkräftig bei der Abarbeitung der Altlastenerfassung zu unterstützen, zuzuarbeiten und mit 

den nötigen Informationen zu versorgen. 

3. Das beauftragte Fachbüro arbeitet in enger Abstimmung mit der jeweiligen Kommune, in 

welcher gerade die Erfassung der Altlasten vorgenommen wird. 

4. Jeder Vertragspartner ist für die korrekte Zusammenarbeit mit dem beauftragten Fachbüro 

selbst verantwortlich.  

 
 

§ 2 Ziele und Grundsätze 
 

1. Zielsetzung ist, den gesetzlichen Anforderungen zur Altlastenerfassung nachzukommen und 

gemeinsam interkommunal diese Aufgabenstellung zu bewältigen.  

Die Erfassung von Altlasten ist eine Zukunftsaufgabe, hilft den Kommunen bei den nächsten 

Schritten der gebotenen Innenverdichtung und ist ein wichtiger Wegweiser für die weitere 

bauliche und soziale Entwicklung einer jeden Kommune. 

2. Durch die IKZ wird die Leistungsfähigkeit der Fachabteilungen der einzelnen Kommunen 

erhalten.  

3. Doppelstrukturen bei der Abarbeitung sind zu vermeiden.  

Durch die Vergabe an ein Fachbüro werden Kostenvorteile erwirtschaftet sowie Personalkosten 
in erheblichem Umfang eingespart. 

 
 
 

§ 3 Finanzierung 
 

1. Die für die Umsetzung der IKZ-Altlastenerfassung entstehenden Kosten (im Wesentlichen 

wird dies die Kostennote des Fachbüros sein) werden anteilig von den Vertragspartnern 

getragen. Die entstehenden Allgemeinkosten des Fachbüros werden zu gleichen Anteilen je 

Kommune getragen, hinzu kommen je Kommune die Kosten für die tatsächlich 

bearbeitenden Fälle. Dieser Anteil wird als Prozentsatz ermittelt und für die Kosten als auch 

für den Förderzuschuss je Kommune angewandt.  

2. Die Personalkosten vor Ort zur Unterstützung der Fachbüros bei der Beratung werden 

individuell durch die jeweilige Verwaltung getragen (Interne Abstimmung, Bereitstellung der 

Gewerbedaten, eventuell Bereitstellung Arbeitsplatz / Büro für Auswertungen vor Ort, bei 

Bedarf Mitwirkung bei unklaren Fällen, örtliche Lokalisierungen, Installation AFDB, 

Teilnahme an Projektbesprechungen) 

3. Es handelt sich um eine vom Land Hessen geförderte IKZ-Maßnahme, deren Fördersumme 

in das genannte Projekt anteilig mit einfließt. 

4. Die entstandenen Kosten werden unter den Vertragspartnern nachträglich einmal im Jahr 

durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Heuchelheim gemäß der Beteiligung der 

einzelnen Kommune schriftlich belegt, nachgewiesen und abgerechnet – erstmals im 

Februar 2025 mit Wirkung zum Stichtag 31.12.2024. 



 
 

§ 4 Dienstrechtliche Entscheidungen 
 

Dienstrechtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit dem beauftragten 
Fachbüro unterliegen dem jeweiligen Dienstherrn/Arbeitgeber. 
 
 
 

§ 5 Vertragsdauer  
 

1. Dieser Vertrag tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft und wird zunächst mit einer Laufzeit 

von fünf Jahren abgeschlossen.  

2. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht spätestens zwölf 

Monate vor Ablauf gekündigt wird.  

3. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

4. Das Recht zur begründeten außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einer Frist ist den 

Vertragsparteien unbenommen. Außerordentliche Kündigungsgründe sind insbesondere 

vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von einer der vertragschließenden 

Kommune. 

 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 

Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Andere, als die in diesem öffentlich-
rechtlichen Vertrag getroffenen Regelungen bestehen nicht. Nebenabreden sind nicht getroffen. 
Änderungen oder Ergänzungen dieses öffentlich-rechtlichen Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.  
 
 
 
 
Magistrat der Stadt Grünberg _______________________________________________ 
     Datum  Marcel Schlosser   Tobias Lux 
         Bürgermeister Erster Stadtrat 
 
 
 
Magistrat der Stadt Hungen  _______________________________________________ 
     Datum  Rainer Wengorsch Helmut Schmidt 
         Bürgermeister  Erster Stadtrat 
 
 
 
Magistrat der Stadt Laubach  _______________________________________________ 
     Datum  Matthias Meyer Björn Ruppel 
        Bürgermeister  Erster Stadtrat 
 
 
 
Magistrat der Stadt Lich  _______________________________________________ 

Datum  Dr. Julien Neubert Burkhard Neumann 
     Bürgermeister     Erster Stadtrat 

 
 
 
 



 
 
 
Magistrat der Stadt Linden  _______________________________________________ 

Datum  Fabian Wedemann Harald Liebermann 
           Bürgermeister      Erster Stadtrat 
 
 
 
Magistrat der Stadt Pohlheim ______________________________________________ 

Datum  Andreas Ruck  Klaus Dieter Gimbel 
       Bürgermeister           Erster Stadtrat 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Biebertal   Datum  Patricia Ortmann      Peter Kleiner 
       Bürgermeister in Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Buseck   Datum  Michael Ranft    Alexander Zippel 
       Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Fernwald   Datum  Manuel Rosenke      Gerhard Pitz 
         Bürgermeister Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Heuchelheim a. d. Lahn Datum  Lars Burkhard Steinz  Dr. Manfred Ehlers 
           Bürgermeister Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Langgöns   Datum  Marius Reusch    Hans Noormann 
       Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Reiskirchen  Datum  Dietmar Kromm Dr. Thomas Stumpf  
       Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 
 
 
Gemeindevorstand der  ______________________________________________ 
Gemeinde Wettenberg  Datum   Marc Nees      Ralf Volgmann 
       Bürgermeister  Erster Beigeordneter  
 



Personal - Aufwandskalkulation Bearbeitung DATUS Altlasten - 35410 Stadt Hungen

Arbeitsplatzkosten nach KGST Kosten 2022 Kosten 2023 Kosten 2024 Kosten 2025 Kosten 2026 Kosten 2027 Kosten 2028

Arbeitszeit wöchentlich 39 39 39 39 39 39 39

Entgeltgruppe 6, TVöD

Bereich 3 (Bauen,Stadtentwicklung,Grundstücke) 

Jahrespersonalkosten 2021 53.400,00 €  

Tarifsteigerung 1,8 % ab 01.04.22

Jahrespersonalkosten Folgejahre 54.361,20 €  56.921,20 €  62.080,09 €    67.475,43 €   73.118,05 €   79.019,29 €   85.191,01 €   

Sachkosten Büroarbeitsplatz* 9.700,00 €    9.700,00 €    9.700,00 €      9.700,00 €     9.700,00 €     9.700 €            9.700 €           

(incl. IT)

Verwaltungs/Gemeinkosten Büroarbeitsplatz

(20 % der Personalkosten) 10.872,24 €  11.384,24 €  12.416,02 €    13.495,09 €   14.623,61 €   15.803,86 €    17.038,20 €    

Jahreskosten 74.933,44 €  78.005,44 €  84.196,11 €    90.670,51 €   97.441,66 €   104.523,15 €  111.929,21 €  

durchschnittliche Stunden/Jahr 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590

Stundensatz 47,13 €         49,06 €         52,95 €            57,03 €           61,28 €           65,74 €            70,40 €           

Gesamtkosten einer Teilzeitstelle bei einem zu erwartenden Stundenaufwand von 11 Std/Woche

Arbeitsplatzkosten nach KGST Kosten 2022 Kosten 2023 Kosten 2024 Kosten 2025 Kosten 2026 Kosten 2027 Kosten 2028

Arbeitszeit wöchentlich 11 11 11 11 11 11 11

Entgeltgruppe 6, TVöD

Bereich 3 (Bauen,Stadtentwicklung,Grundstücke) 

Jahrespersonalkosten 2021 16.430,77 €  

Tarifsteigerung 1,8 % ab 01.04.22

Jahrespersonalkosten Folgejahre 16.726,52 €  17.414,73 €  18.932,13 €    20.519,09 €    22.178,78 €    23.914,53 €    25.729,85 €    

Sachkosten Büroarbeitsplatz* 2.735,90 €    2.735,90 €    2.735,90 €      2.735,90 €      2.735,90 €      2.735,90 €      2.735,90 €      

(incl. IT)

Verwaltungs/Gemeinkosten Büroarbeitsplatz

(20 % der Personalkosten) 10.872,24 €  11.384,24 €  12.416,02 €    13.495,09 €    14.623,61 €    15.803,86 €    17.038,20 €    

Jahreskosten 30.334,66 €  31.534,87 €  34.084,05 €    36.750,08 €    39.538,28 €    42.454,29 €    45.503,95 €    

durchschnittliche Stunden/Jahr 448,46 448,46 448,46 448,46 448,46 448,46 448,46

Stundensatz 67,64 €         70,32 €         76,00 €            81,95 €           88,16 €           94,67 €            101,47 €         



  
Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: 2023/260  
 

 

Betreff: 
 

Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
1. Beschluss über die während der Beteiligungsverfahren nach Baugesetzbuch     
eingegangenen abwägungsrelevanten Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
3. Beschluss der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
31 Bauordnung und Planung Herr Dyroff  14.11.2023 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 
FB 1 
Zentrale Dienste 

FB 2 
Bürgerdienste 

FB 3 
Technische Dienste 

FB 4 
Finanzen 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 
 
 
 Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Finanzen 

Kostenstelle / Sachkonto  

Investitionsnummer  
  
Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 
 Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 
 

Unterschrift Bürgermeister 
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Betreff: Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
1. Beschluss über die während der Beteiligungsverfahren nach Baugesetzbuch     
eingegangenen abwägungsrelevanten Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
3. Beschluss der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
 

Anlage(n): 202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_Stellungnahmen-ABW-doppelseitig 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_A_Begruendung 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_A_Begruendung-Anlage1-
Bodengutachten 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_A_Begruendung-Anlage2-Gutachten-
Geotechnik 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_A_Begruendung-Anlage3-Lageplan 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_B_Festsetzungen 
202360 BPL_FriedrichEbertStrasse30_C_Planteil 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
31 Bauordnung und Planung Herr Dyroff  14.11.2023 

 
Beteiligung Ortsbeirat erforderlich: Nein 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Magistrat 21.11.2023 nichtöffentlich beschließend  
Bau- und Planungsausschuss 05.12.2023 öffentlich beschließend  
Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2023 öffentlich beschließend  
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend  

 
Beschluss: 
Es wird beschlossen, 
 
1.  Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Behandlung der 

abwägungsrelevanten Stellungnahmen, die während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB 
zum Entwurf des Bebauungsplans „Friedrich-Ebert-Straße 30“, eingegangen sind, 
zu. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-

Straße 30“, gemäß § 10 BauGB als Satzung zu. Der Begründung zum 
Bebauungsplan wird zugestimmt. 

 
 
3. dass der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. § 91 Hessischer 

Bauordnung (HBO) ebenfalls als Satzung zugestimmt wird.  
 
 

 
Sach- und Rechtslage: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.05.2022 die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Friedrich-Ebert-Straße 30“ in 
Trais-Horloff beschlossen.  
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Im Süden der Ortslage Trais-Horloffs befindet sich am Siedlungsrand mit Ausrichtung 
zum Oberen Knappensee ein Areal, dass bis vor kurzem mit mehreren Gebäuden 
bebaut war, die ursprünglich dem Bergbau dienten. Der Eigentümer der Liegenschaft 
will nach Rückbau der aufstehenden Gebäude nunmehr ein kleines bedarfsorientiertes 
Baugebiet entwickeln, dass dem Bedarf an Wohnbauflächen in der Stadt Hungen 
Rechnung trägt.  
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines kleinen Baugebiets 
geschaffen werden, dass als allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt wird. Hierdurch soll für den weiterhin 
existierenden Bedarf an Wohnbauflächen im Stadtteil Trais-Horloff ein ansprechendes 
Angebot entwickelt werden. Die Plankonzeption sieht die Errichtung einer Privatstraße 
(auf Kosten des Vorhabenträgers) vor, die das Baugebiet so erschließt, dass die 
Baugrundstücke sich ringförmig um diesen Erschließungsstrang gruppieren. Nach 
Süden zur offenen Landschaft wird gem. § 9 Abs. 1 N. 25 BauGB eine Eingrünung der 
Baugrundstücke festgesetzt, um den Siedlungsrand landschaftlich angemessen 
einzubinden. Die festgesetzten Werte zum Maß der baulichen Nutzung im Baugebiet 
erlauben eine verdichtete Bauweise, die der Maxime des schonenden Umgangs mit 
der Ressource Boden entspricht, die durch den Vorrang der Innenentwicklung und der 
Nachverdichtung gekennzeichnet ist. Die Höhenentwicklung der Gebäude orientiert 
sich bzgl. der Geschossigkeit sowie der Trauf- und Firsthöhen am baulichen Umfeld.  
 
Die Planung dient der städtebaulichen Nachverdichtung und Neuausrichtung eines 
bereits bislang wohnbaulich genutzten Areals und damit „Maßnahmen der 
Innenentwicklung“ i.S. des § 13a Abs. 1 BauGB. Daher wurde die Aufstellung des 
Bebauungsplans im sog. „beschleunigten Verfahren“ als „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung“ gem. § 13 a BauGB durchgeführt.  
 
Im Zeitraum vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 erfolgte die 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB und im Zeitraum vom 26.07.2023 bis 
einschließlich 28.08.2023 die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB. 
 
In der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden keine Hinweise bzw. Anregungen zu nicht abwägungsfähigen 
Sachverhalten vorgebracht.  
 
Hinweise auf Rechtsverletzungen wurden ebenfalls nicht vorgebracht. 
 
Die Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Inhalten aus dem 
Beteiligungsverfahren sind in der Anlage beigefügt. Zu den jeweiligen Stellungnahmen 
sind Beschlussvorschläge zur Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen 
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beigefügt. Ergänzt werden diese durch eine bilanzierende Übersicht aus dem 
Beteiligungsverfahren. 
 
Weiterhin ist der ergänzte und angepasste Entwurf des Bebauungsplans „Friedrich-
Ebert-Straße 30“ im Anhang beigefügt, der nach Abwägung der vorgebrachten 
Stellungnahmen zur Beschlussfassung vorliegt. 
 
Herr Hütten vom Büro Groß & Hausmann stellt die Vorlage vor. 
 



Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
Stadt Hungen, Stadtteil Trais-Horloff  November 2023 

 Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

Bauleitplanung der Stadt Hungen 
Bebauungsplan Nr. „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
 

Verfahrensblock: Bilanz der durchgeführten Verfahren gem. 
§ 3 (2) BauGB vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 

 
 

Verfahrensübersicht Anzahl 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte gem. § 3 (2) BauGB durch öffentliche Auslegung 
der Entwurfsunterlagen nach ortsüblicher Bekanntmachung am 04.08.2023 

 

Nach § 13 (2) Nr. 3 BauGB beteiligte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange  

34 

Eingegangene Stellungnahmen: 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB 

14 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB - 

 davon: 

– ohne Hinweise und/oder Anregungen – keine Abwägung erforderlich  

– mit Hinweisen und/oder Anregungen – zur Abwägung vorliegen  
 
 

Zur Abwägung vorliegende Hinweise und Anregungen 
 

Träger öffentlicher Belange: Stellungnahme: 

1. Amt für Bodenmanagement, Marburg 14.08.2023 

2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen  18.08.2023 

3. IHK, Gießen-Friedberg, Gießen 11.08.2023 

4. Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden 14.08.2023 

5. Landkreis Gießen, FD Wasser und Bodenschutz, Gießen 28.08.2023 

6. Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 22.08.2023 

7. Landkreis Gießen, FD Naturschutz, Gießen 01.09.2023 

 Oberhessengas Netz GmbH, Friedberg 08.08.2023 

9. RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Darmstadt 22.08.2023 

10. RP Gießen, Gießen 24.08.2023 

11. Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf 02.08.2023 
 

Privatpersonen: Stellungnahme: 

 keine Stellungnahmen eingegangen – 
 
  

Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
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Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der erfolgten Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
Von den berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Hin-
weise bzw. Anregungen zu nicht abwägungsfähigen Sachverhalten vorgebracht. 
 
Hinweise auf Rechtsverletzungen wurden ebenfalls nicht vorgebracht. 
 
 
 
Empfehlung 
 
Beschluss über die Abwägungen und Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB.  
 
 
 
Nächster Schritt: 
 
Der Bebauungsplan wird durch ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
rechtskräftig. 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Amt für Bodenmanagement, Marburg, 
vom: 14.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungsebene. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen 
vom: 18.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird wie folgt 

berücksichtigt. 
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungs- bzw. Ausführungs-
ebene. Der Hinweis wird in die Begründung des Bebauungsplanes ein-
gefügt. (Kapitel: Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren) 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird wie folgt 

berücksichtigt. 
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungs- bzw. Ausführungs-
ebene. Der Hinweis wird in die Begründung des Bebauungsplanes ein-
gefügt. (Kapitel: Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren) 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird berück-

sichtigt. 
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Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen 
vom: 18.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis betrifft die Ausführungsebene.  
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: IHK Gießen-Friedberg, Gießen, 
vom: 11.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise betreffen die Ausführungsebene. Die Anregungen werden 
vom Vorhabenträger in die Überlegungen zur  Erschließung des Gebiets 
einbezogen. 
 
Das Abwägungsergebnis wird der IHK nach Abschluss des Verfahrens 
mitgeteilt. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Hessen 
Archäologie), Wiesbaden 
vom: 14.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird wie folgt 

berücksichtigt. 
         

   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 

 

Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme in 
die „Begründung des Bebauungsplans als Hinweis für die Ausführungs- 
bzw.  Genehmigungsebene.

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.



 

Stellungnahme: Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Hessen 
Archäologie), Wiesbaden 
vom: 14.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Wasser und Bodenschutz, 
Gießen 
vom: 28.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird berück-

sichtigt. 
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3.

6.

7.

5.
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Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Wasser und Bodenschutz, 
Gießen 
vom: 28.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird 

wie folgt berücksichtigt. 
Der Anregung wird gefolgt. Der Hinweis betrifft die nachfolgende Pla-
nungs- bzw. Ausführungsebene. Der Hinweis wird in die Begründung 
des Bebauungsplanes eingefügt. (Kapitel: Hinweise aus dem Beteili-
gungsverfahren) 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird 

wie folgt berücksichtigt. 
Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme 
des Hinweises auf die gesetzlichen Regelungen des § 55 WHG i.V.m. 
§ 37 HWG in den Bebauungsplan.  
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungs- bzw. Ausführungs-
ebene. 
 
 
 
 
zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Wasser und Bodenschutz, 
Gießen 
vom: 28.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 

wie folgt berücksichtigt. 
Die genannten Hinweise betreffen die nachfolgende Planungsebene.  
 
Es handelt sich bei dem Plangebiet um ein bereits bebautes und er-
schlossenes Grundstück im Siedlungszusammenhang im Stadtteil 
Trais-Horloff. Eine Löschwasserversorgung ist im öffentlichen Straßen-
raum vorhanden. Aus Sicht der Stadt Hungen liegt der Richtwert des 
Löschwasserbedarfs für den Grundschutz gem. Tabelle 1 Arbeitsblatt 
W 405 (A)) in diesem Bereich bei 48 m3/h. 
 
Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme der Hinweise für die nachfol-
gende Planungs- bzw. Ausführungsebene. Diese Hinweies werden in 
die Begründung des Bebauungsplanes eingefügt. (Kapitel: Hinweise 
aus dem Beteiligungsverfahren) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf Ebene der Bauleitplaung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.



 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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Stellungnahme: Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden wie 
folgt berücksichtigt. 
Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme der Hinweise in die Begrün-
dung des Bebauungsplanes für die nachfolgenden Planungsebene (Ka-
pitel: Hinweise aus den Beteiligungsverfahren).  
 
Auf Ebene der Bauleitplaung besteht kein weitere Handlungsbedarf. 
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Stellungnahme: Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Im Bebauungsplan wird die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse auf 
maximal zwei begrenzt. Demnach ist davon auszugehen, dass die Ober-
kante der Brüstungen von Gebäudeöffnungen, die als zweiter Rettungs-
weg dienen, keine acht Meter Höhe überschreiten.  
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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Landkreis Gießen • Der Kreisausschuss • Postfach 11 07 60 • 35352 Gießen 

Landkreis Gießen 
Der Kreisausschuss 
Postfach 11 07 60  
35352 Gießen 

Telefon 0641 9390-0 
Fax 0641 33448 
E-Mail info@lkgi.de 
Internet www.lkgi.de 

Konten der Kreiskasse Gießen 
Sparkasse Gießen IBAN DE34 5135 0025 0200 5033 67         
Volksbank Mittelhessen IBAN DE74 5139 0000 0000 1068 01      

Der Kreisausschuss 

 
 
 
 
 
 
 
Groß & Hausmann GbR, 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 
 25.07.2023 VII-360/301/08.10/23-0462 01.09.2023 
  Fe 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Str. 30“, Stadt Hungen, OT Trais-
Horloff 
 
Hier: Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zum Vorhaben im Rahmen 
der TÖB-Beteiligun gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir gemäß den Kapiteln 1, 3, 4 und 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie des 1., 2. und 5. Teils des Hessischen 
Naturschutzgesetzes (HeNatG), jeweils entsprechend unserer Zuständigkeit, zu dem von 
Ihnen vorgelegten Entwurf zum o. g. Vorhaben Stellung nehmen. 

Die Gliederung der Stellungnahme folgt dem von Ihnen vorgeschlagenen Aufbau: 
 
 
1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen,die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in 
der Abwägung nicht überwunden werden können. 

Einwendungen: 

a) Aufgrund der Lage des Plangebietes im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie der Nähe zur Natura 2000-Schutzgebietskulisse besteht durch den 
Wirkfaktor „Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität“ ein 
erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel. Zum Schutz vor Vogelkollisionen verweisen wir 
auf § 37 HeNatG, demzufolge zusammenhängenden vollständig transparenten 
oder spiegelnden Glasflächen über 20 m² unzulässig sind. Auf großen Glasflächen 
wie Fenstern, eingehausten Fahrradstellplätzen etc. sollten effektive Maßnahmen 

Fachdienst 72 – Naturschutz 
 
Andreas Fett 
Postanschrift: 
Riversplatz 1 – 9 
35394 Gießen 
 
Telefon 0641 9390-1458 
Fax 0641 9390-1508 
Andreas.Fett@lkgi.de 
www.lkgi.de 
 
Sie erreichen uns: 
EG, Zimmer 003 
Ursulum 18 b 
35396 Gießen 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Naturschutz, Gießen 
vom: 01.09.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 

wie folgt berücksichtigt. 
       

 
Der Hinweis wird daher in die Begründung des Bebauungsplanes ein-
gefügt und ist auf dieser Ebene zu berücksichtigen. (Kapitel: Hinweise 
aus dem Beteiligungsverfahren)  
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

 

Die genannten Hinweise betreffen die nachfolgende Planungs- und 
Ausführungsebene.



- 2 - 
29.08.2023 

VII-360/301/08.10/23-0462 
 

1 Siehe z.B. in Rössler, M., W. Doppler, R. Furrer, H. Haupt, H. Schmid, A. Schneider, K. Steiof & C. Wegworth (2022): 
Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach. 

gegen Vogelschlag (z. B. nachweislich geeignete Muster, Opazität) 
vorgeschrieben werden1. 

b) Wir begrüßen die Ausführungen zur vermeidbaren Beleuchtung im Textteil des 
Bebauungsplans. Zur Umsetzung der § 35 HeNatG und § 41a BNatSchG i. V. m. 
§ 44 BNatSchG sollte die Formulierung konkreter gefasst und in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 1.4 integriert werden: 

 
Die Außenbeleuchtung an den Gebäuden, Wegen und Parkflächen ist 
energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und 
insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Maß zu reduzieren.  
• Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten 

Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light 
Ratio) und Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum wie 
bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend den 
Farbtemperaturen bis max. 3.000 Kelvin, besser 2.700 K oder weniger 
ohne UV-Anteile.  

• Max. 5 Lux Beleuchtungsstärke für Weg- und Zugangsbeleuchtung; max. 
10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung gemäß ASR A3.4. Dabei sind 
möglichst niedrige Lichtpunkthöhen anzustreben. 

• Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum 
strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom 
höher 50 Lumen sind unzulässig.  

• Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder smarte 
Steuerung soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden. 

 

Rechtsgrundlage: 

a) § 37 HeNatG i. V. m. § 44 BNatSchG 
b) § 35 HeNAtG und § 41a BNatSchG i. V. m § 44 BNatSchG 

 

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

a), b)  Formulierung von Vermeidungsmaßnahmen 

 

2. Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 
 

a) –  
 

b) Zu Ziffer 1.4 der textlichen Festsetzungen: Die Armenische Brombeere (Rubus 
armeniacus) sollte aufgrund ihres hohen Potenzials als invasive Art in der 
Pflanzliste nach Ziffer 5.2 ausgeschlossen werden (§ 40 BNatSchG). 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
 

A. Fett

                                                           
 

2.

3.

 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Naturschutz, Gießen 
vom: 01.09.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 

wie folgt berücksichtigt. 
In Ermangelung einer Rechtsgrundlage können die gewünschten Vor-
gaben zur Ausgestaltung der Beleuchtung nicht im Rahmen der Bauleit-
planung festgesetzt werden. Ungeachtet dessen werden die Hinweise 
in die Begründung aufgenommen.  
 
Aus kommunaler Sicht greifen die Regelungen des § 35 HeNatG unmit-
telbar und sind somit auf der nachfolgenden Plaungsebene zu beachten. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird wie folgt 

berücksichtigt. 
      

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Pflanzliste besitzt lediglich einen empfehlenden Charakter. Unge- 
achtet dessen wird die Anregung aufgegriffen und die „Brombeere“ aus 
der Auflistung entfernt.



 
 

 
 
 

Verteiler: 
 
An den 
Naturschutzbeirat des Landkreises Gießen 
Vorsitzenden Herrn  
Dr. Achim Zedler 
Am Lindenberg 1 
35463 Fernwald-Steinbach 
  
 
zur Kenntnis 
 
 
An das 
Regierungspräsidium Gießen 
Abteilung Bauwesen 
Postfach 10 08 51 
35338 Gießen 

 

Stellungnahme: Landkreis Gießen, FD Naturschutz, Gießen 
vom: 01.09.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.

 

 
Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Oberhessengas Netz GmbH, Friedberg 
vom: 08.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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2.

 

 
Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Darmstadt 
vom: 22.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungs- bzw. Ausführungs-
ebene. Der Hinweis wird in die Begründung des Bebauungsplanes ein-
gefügt. (Kapitel: Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren) 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.

2.

3.

4.

 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er wird wie folgt 

berücksichtigt. 
Der Hinweis betrifft die nachfolgende Planungs- bzw. Ausführungs-
ebene. Die Verbote der Schutzverordnung sind zu beachten. Weiterhin 
sind in Abhängigkeit von der Art der baulichen Vorhaben u.U. die not-
wendigen wasserrechtlichen (Ausnahme-) Genehmigungen bei der zu-
ständigen Wasserbehörde einzuholen. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.

6.

7.

 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der FD Bodenschutz beim Landkreis Gießen wurde im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens beteiligt. 
Seitens der unteren Bodenschutzbehörde wurden keine Hinweise zum 
Vorhadensein von Altflächen vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.

9.

 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 

wie folgt berücksichtigt. 
         

  
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme des Hinweises in die 
Unterlagen des Bebauungsplanes.



10.

11.

 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorgetrage-
nen Bedenken können auf Grundlage der gutachterlicher Aussa-
gen zurückgestellt werden. Die Entwurfsunterlagen zum Bebau-
ungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ werden entsprechend er-
gänzt. 
Das Dezernat 41.4 -Bergaufsicht- äußert im Rahmen des Verfahrens Be-
denken gegen den vorgelegten Bebauungsplan. Aus Sicht der Behörde 
sind die durch die Bergaufsicht zu berücksichtigenden Belange weiterge-
hend zu beleuchten. Im Rahmen der Stellungnahme wird darauf verwie-
sen, dass genauere Aussagen zur Situation innerhalb des historischen 
Bergwerksfeldes zur Beurteilung der geotechnischen Situation erforder-
lich seien. Hierzu werden z.B. Angaben zur Tiefenlage der Strecken sowie 
zum Zustand der durch den Bergbau entstandenen Hohlräume als not-
wendig erachtet. Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts wird daher 
seitens des Dezernats 41.4 die  
- Einschaltung eines Gutachters zur Bewertung der bergbaulichen Situa-
tion unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung sowie 
- die Beteiligung der Eigentümerin des Bergwerksfeldes „Braunkohlen-
grube Friedrich“ zur Gewinnung zusätzlicher Erkenntnisse und Daten 
empfohlen. 
Hierzu kann zunächst festgestellt werden, dass im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans die Uniper Kraft-
werke GmbH, Düsseldorf, als Rechtsnachfolgerin des ursprünglichen 
Bergwerksbetreibers durch die Stadt Hungen am Bauleitplanverfahren 
beteiligt wurde.  

          
       

        
   

    
  

       
    

Durch den Eigentümer des Grundstücks „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
wurde aufgrund der Stellungnahme des RP Gießen (Dez. 41.4) daher ein 
Fachgutachter mit der Erstellung eines geotechnischen Berichts beauf-
tragt. Dieser wurde zwischenzeitlich mit Datum vom 03.11.2023 vorge-
legt. Der geotechnische Bericht bewertet die möglichen Einflüsse aus 
früheren bergbaulichen Tätigkeiten im Hinblick auf eine geplante Bebau-
ung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 
30“. Er beschreibt das Projektgebiet und die Einflüsse aus der bergbauli-
chen Tätigkeit. Ergänzt werden die Aussagen durch Satellitendaten, die 
seit 2016 regelmäßig erhoben werden und die Bewegung der Gelände-
oberfläche im Umfeld des Plagebiets darstellen.  
Es wird auf die Ergebnisse dieses Berichts verwiesen. (Geotechnischer 
Bericht 23-295 / GB 01, BGM Baugrundberatung GmbH, Hungen, 
03.11.2023). 

Die Uniper teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die vorgelegten Planunterlagen zum Bebauungsplan 
„Friedrich-Ebert-Straße 30“ bestehen. Es wird jedoch ausgeführt: „Die 
dauerhafte Standsicherheit baulicher Anlagen (auch Versorgungsanla- 
gen) ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten und im Rahmen 
der erforderlichen Genehmigungsverfahren nachzuweisen.“ (vgl. Stel- 
lungnahme vom 02.08.2023)



12.

13.

14.

 

Stellungnahme: RP Gießen, Gießen 
vom: 24.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

Für die künftige Bebauung innerhalb des Plangebiets spricht der Gutach-
ter konkrete Empfehlungen aus: „In vergleichbaren Fällen (großflächige 
Bergsenkungsgebiete, verfüllte Tagebaue), wie sie häufig vor allem im 
Ruhrgebiet vorliegen, wurden sogenannte Anpassungsmaßnahmen emp-
fohlen und ausgeführt. Trotz der (…) Einschätzungen, wonach Setzungen 
nur großräumig zu erwarten sind, empfehlen wir, Bauwerksgründungen 
nur auf bewehrten, möglichst biegesteifen Fundamentplatten vorzuneh-
men, um Restrisiken weitestgehend auszuschließen.“  
Folgende Anpassungen werden im Rahmen der Bauleitplanung vorge-
nommen: 
1. Der geotechnischen Bericht des Gutachters BGM Baugrundbera-

tung GmbH, Hungen, wird dem Bebauungsplan als Anlage beige-
fügt. 

2. Es erfolgt eine nachrichtliche Darstellung des Bergwerkfelds „Con-
solidierte Friedrich“ gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 BauGB in den 
Planteil des Bebauungsplans. 

3. Der Hinweis, dass die dauerhafte Standsicherheit baulicher Anla-
gen durch geeignete Maßnahme zu gewährleisten ist, wird in die 
Planunterlagen aufgenommen. Die Hinweise betreffen jedoch die 
nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- und Genehmi-
gungsplanung und sind dort zu berücksichtigen. So sind u.a. im 
Rahmen der Erschließungsplanung und der Hochbauplanung die 
notwendigen Standsicherheitsnachweise durch Fachplaner/Nach-
weisberechtigte zu erbringen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

 
zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 14. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Seitens der oberen Naturschutzbehörde (ONB) wurde fernmündlich mit-
geteilt, dass keine Belange der ONB durch die Planung betroffen seien. 
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Bauleitplanung der Stadt Hungen 

Stadtteil Trais Horloff 
 
Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“  
 

Abwägung der durchgeführten Verfahren gemäß: 
 

§ 3 (2) BauGB .............  .............................................. vom 14.08.2023 bis einschließlich 18.09.2023 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB ...  .............................................. vom 28.07.2023 bis einschließlich 28.08.2023 
 

 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Stellungnahme: Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf 
vom: 02.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 

wie folgt berücksichtigt. 
Seitens des Rechtsnachfolgers des Bergwerksbetreibers werden keine 
grundsätzlichen Einwände gegen den Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-
Straße 30“ vorgebracht. 
In die Planunterlagen des Bebauungsplans werden die Hinweise aus der 
Stellungnahme der Uniper zur ehemaligen Bergbautätigkeit im Bereich 
des Bergwerkfelds „Consolidierte Friedrich“ aufgenommen (Begründung). 
Es erfolgt weiterhin eine nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 
und Abs. 6 BauGB in den Planteil des Bebauungsplans. 
Der (allgemeine) Hinweis, wonach die dauerhafte Standsicherheit bau-
licher Anlagen durch geeignete Maßnahme zu gewährleisten ist, wird in 
die Planunterlagen aufgenommen. Die Hinweise betreffen jedoch die 
nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- und Genehmigungspla-
nung und sind dort zu berücksichtigen. U.a. sind im Rahmen der Er-
schließungsplanung und der Hochbauplanung die notwendigen Stand-
sicherheitsnachweise durch Fachplaner/Nachweisberechtigte zu erbrin-
gen. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

 



 

Stellungnahme: Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf 
vom: 02.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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Stellungnahme: Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf 
vom: 02.08.2023 

Änderungen/Bemerkungen 
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1 Allgemeine Planungsvoraussetzungen 

1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit 
Im Süden der Ortslage Trais-
Horloffs befindet sich am Sied-
lungsrand mit Ausrichtung zum 
Oberen Knappensee ein Areal, 
das bis vor kurzem mit mehre-
ren Gebäuden bebaut war, die 
ursprünglich dem ehemaligen 
Bergbau dienten. 
Nach Aufgabe der gewerblichen 
Nutzung wurden sie lange als 
Wohngebäude genutzt. Auf-
grund des schlechten Zustands 
der Gebäudesubstanz war eine 
Sanierung und Erweiterung 
nicht wirtschaftlich darstellbar. 
Der jetzige Eigentümer der Lie-
genschaft will daher nach Rück-
bau der vorhandenen Gebäude, 

ein kleines Baugebiet entwickeln, dass dem Bedarf an Wohnbauflächen in den Stadttei-
len Hungens Rechnung trägt.  
Aktuell ist das Plangebiet planungsrechtlich gem. § 34 BauGB zu beurteilen, d.h. eine 
Bebaubarkeit ist grundsätzlich gegeben. Dies wurde dem Eigentümer von der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der vorbereitenden Planungsüberlegungen bestätigt. 
Da jedoch eine städtebaulich Neuausrichtung des Areals erfolgt, die auch eine zusätzli-
che verkehrliche Erschließung erfordert, da nicht alle künftigen Grundstücksflächen über 
einen direkten Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen verfügen werden, ist das Pla-
nungserfordernis des § 1 Abs. 3 BauGB gegeben. Die vorliegenden Planungsüberlegun-
gen können somit nicht im Rahmen einer Beurteilung gem. § 34 BauGB umgesetzt wer-
den. 
In der städtebaulichen Zielausrichtung soll nunmehr ein kleines Baugebiet entstehen, 
dass als „allgemeines Wohngebiet“ (WA) gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
festgesetzt wird. Hierdurch soll für den weiterhin existierenden Bedarf an Wohnbauflä-
chen im Stadtteil Trais-Horloff ein ansprechendes Angebot entwickelt werden. Der Ei-
gentümer hat einen Antrag bei der Stadt Hungen gestellt, einen Bebauungsplan zur Ent-
wicklung des Baugebiets „Friedrich-Ebert-Straße 30“ zu entwickeln. 
Die Planung dient der städtebaulichen Nachverdichtung und Neuausrichtung eines be-
reits wohnbaulich genutzten Areals und damit „Maßnahmen der Innenentwicklung“ i.S. 
des § 13a Abs. 1 BauGB. Infolgedessen wird die Aufstellung des Bebauungsplans im 
sog. „beschleunigten Verfahren“ als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13 a 
BauGB durchgeführt. 
Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am 24.05.2022 mit dem Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplans „Friedrich-Ebert-Straße 30“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
die Erforderlichkeit der Planung für die o.g. städtebauliche Neuausrichtung festgestellt. 
  

 

Abbildung 1: Räumliche Lage – OpenStreetMap 
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2 Verfahren 
Mit dem Inkrafttreten der BauGB Novelle 2007 wurde das Verfahren zur Aufstellung von 
Bebauungsplänen für Vorhaben der Innenentwicklung maßgeblich erleichtert. 
Mit dem neu integrierten § 13a BauGB soll, zur Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme und zur Beschleunigung wichtiger Planungsvorhaben, vor allem in den Bereichen 
Arbeitsplätze, Wohnbedarf und Infrastrukturausstattung, insbesondere das Bau- und 
Planungsrecht für entsprechende Vorhaben zur Stärkung der Innenentwicklung, verein-
facht und beschleunigt werden. 
Kernstück der Regelung ist dabei das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der 
Innenentwicklung in § 13a BauGB. Die planenden Städte und Gemeinden sollen durch 
ein vereinfachtes Aufstellungsverfahren ihre Planungen weitgehend gefahrlos auf die 
Innenentwicklung konzentrieren können.1 
Für Bebauungspläne der Innenentwicklung – das Gesetz benennt hierzu als Beispiel: 
die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung – wurde in Anlehnung an die Regelungen über die vereinfachte 
Änderung eines Bauleitplans in § 13 BauGB ein ›beschleunigtes Verfahren‹ eingeführt. 
Die Bebauungspläne der Innenentwicklung bedürfen keiner förmlichen Umweltprüfung. 
Sie dürfen im Hinblick auf die Vorgaben der EU-UP-Richtlinie in ihrem Geltungsbereich 
grundsätzlich nur eine Grundfläche von weniger als 20.000 m2 festsetzen. Bei einer 
Grundfläche von 20.000 m2 bis weniger als 70.000 m2 muss die Gemeinde auf Grund 
einer Vorprüfung des Einzelfalls zu der Einschätzung gelangt sein, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Zudem darf der Bebau-
ungsplan nicht einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und es dürfen 
auch keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung nach der Fauna-Flora-Habitat-RL und von Vogelschutzgebieten nach der Vo-
gelschutz-RL bestehen.2 
 
Ermittlung der zulässigen Grundfläche i.S. des § 19 Abs. 2 BauNVO 
Die zulässige Grundfläche errechnet sich nach der Formel3: 
Zulässige Grundfläche = maßgebende Grundstücksfläche x Grundflächenzahl 

Baugebiete Fläche in 
m2 

GRZ Zulässige Grundfläche 
in m2 

Allgemeines Wohngebiet 2.340 0,5 1.670 
GESAMT   1.670 

 
Der in § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgeführte „untere Schwellenwert“ von 20.000 m2 
Grundflächen wird durch das aktuelle Planvorhaben nicht erreicht. 
Erhebliche Umweltauswirkungen werden durch den Bebauungsplan nicht vorbereitet. 
Ebenso wird durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. 

 
1 zitiert aus: DVBl. 3/2007, „BauGB 2007 – Stärkung der Innenentwicklung“, Krautzberger, Stüer 
2 ebenda 
3 aus: Fickert/Fieseler, BAUNUTZUNGSVERORDNUNG, S. 1045 ff., Kohlhammer-Vlg., 10. Aufl., 2002 
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Der Bebauungsplan dient zudem Maßnahmen der Innenentwicklung. Die Voraussetzun-
gen für die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren sind im Sinne 
der Vorschriften des § 13a BauGB demnach gegeben. 
Es gilt, dass im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 BauGB "Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 (BauGB) vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig" zu be-
trachten sind. Ein naturschutzfachlicher Ausgleich ist daher im vorliegenden Bauleitplan-
verfahren nicht notwendig. 
 

2.1 Verfahrensschritte 
Folgende gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bebauungsplan durch-
laufen: 

Nr. Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 24.05.2022 

2. frühzeitige Unterrichtung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB 

entfällt 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

3. Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 14.08. – 18.09.23 

4. Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 28.07. – 28.08.23 

5. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB __.__.____ 

6. Inkrafttreten durch ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB __.__.____ 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
Nach Abschluss der unter Nr. 3 und Nr. 4 genannten Beteiligungsverfahren erfolgten 
einige Anpassungen und Ergänzungen am Entwurf des Bebauungsplans ( Planteil,  Be-
gründung, Textliche Festsetzungen). Durch die Änderung und Ergänzung des Entwurfs 
des Bebauungsplans werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Eine erneute 
Einholung der Stellungnahmen ist somit nicht erforderlich. 
 
Anpassungen nach Abschluss der Beteiligungsverfahren gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
BauGB: 
Nach Abschluss der Beteiligungsverfahren wurden im Wesentlichen folgend Anpassun-
gen vorgenommen: 

- Aufnahme von Hinweisen der Deutschen Telekom Technik GmbH, Gießen,  zur 
Erschließung für die nachfolgende Planungs- und Ausführungsebene 

- Nachrichtliche Aufnahme von Hinweisen des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen, Wiesbaden, zum Bodendenkmalschutz in die Textlichen Festsetzungen 

- Aufnahme von Hinweisen des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Boden-
schutz, Gießen, zur Lage des Plangebiets im WSG III und den daraus resultie-
renden Anforderungen 
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- Aufnahme von Hinweisen des Landkreises Gießen, Kreisbrandinspektor, Gie-
ßen, zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung und den Anforderungen an 
die nachfolgende Ausführungsebene aus brandschutztechnischer Sicht 

- Aufnahme von Hinweisen des Landkreises Gießen, FD Naturschutz, Gießen, zur 
Außenbeleuchtung und Fassadengestaltung 

- Aufnahme von allgemeinen Hinweisen des RP Darmstadt, Kampfmittelräum-
dienst, Darmstadt 

- Aufnahme eines Hinweises des RP Gießen, Dezernat 41.2 zum WHG i.V.m. § 
23 HWG in den Textteil der Festsetzungen 

- Aufnahme von Hinweisen des RP Gießen, Dezernat 42.2 zu Informationen zur 
Abfallentsorgung 

 
Die Hinweise sind u.a. im Kapitel 8 - Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren in der 
Begründung dokumentiert worden. 
 

2.2 Bodenschutz in der Bauleitplanung 
Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu 
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenver-
brauch - von ca. 73 Fußballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 
auf „weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der Übergang 
in eine Flächenkreislaufwirtschaft vollzogen sein4. 
Notwendig ist zum einen, den Flächenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum ande-
ren müssen bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen auch besser genutzt werden.“5 
Mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 wurden zwei wesentliche Änderungen 
in Bezug auf den Bodenschutz in der Bauleitplanung aufgenommen. Diese betreffen in 
Bezug auf die städtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der 
Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB, „Vorrang der Innenentwicklung6) und zum ande-
ren die erhöhte Begründungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB „Umwidmungssperrklausel“7) und 

 
4 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)  
5Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/strategien-
bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/ 
6 § 1 Abs. 5 BauGB: 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. [...] Hierzu soll die städtebauli-
che Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 
7 § 1a Abs. 2 BauGB 
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und an-
dere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 

http://www.umweltbundesamt.de/
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erhöhen somit auch die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB 
genannten „schonenden Umgang mit Grund und Boden“ („Bodenschutzklausel“). 
Die o.g. Neuregelungen normieren jedoch „nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG 
Münster Urt. v. 28. 6. 2007 – 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr „in der 
Abwägung zu berücksichtigen“ (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine 
„Abwägungsdirektive“.8 
 

2.2.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde, insbesondere 
• durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-

men zur Innenentwicklung genutzt sowie 
• Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden. 
Darüber hinaus sollen gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB  
• landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwen-

digen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begründen. 
 
Beurteilung: 
• Es handelt sich bei dem Plangebiet um ein bislang bebautes Grundstück (Flurstück 

200/2) am südlichen Ortsrand, das in seinen Ursprüngen -mit mehreren Betriebsge-
bäuden bebaut war und später zu Wohnzwecken umgenutzt wurde. Das Grundstück 
ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als „gemischte Baufläche“ dargestellt 
und es ist der Siedlungslage zuzuordnen. Der Eigentümer möchte hier nach dem 
erfolgten Rückbau der vorhandenen Gebäude eine Nachnutzung mit Wohnhäusern 
ermöglichen. 

• Das Plangebiet umfasst demnach bisher bebaute Flächen im Siedlungszusammen-
hang. Das planerische Ziel ist daher insbesondere die städtebauliche Nachverdich-
tung im Siedlungsbereich. 

• Landwirtschaftliche, oder als Wald genutzte Flächen werden durch die vorliegende 
Planung nicht beansprucht. Insofern ist die Umwidmungssperrklausel nicht berührt. 

• Das geplante Vorhaben entspricht dem Vorrang der Innenentwicklung.  

 

3 Räumliche Lage und Geltungsbereich 

 
8 zit. nach: Beck`scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, 115. Ergänzungslieferung 
2014 – Rn. 62-62c. 
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Abbildung 2: Plangebiet auf Luftbildbasis Abbildung 3: Plangebiet auf ALK-Basis  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage von Trais-Horloff. Es um-
fasst ein Areal mit einer Größe von rund 2.800 qm. Es befindet sich innerhalb des Sied-
lungszusammenhangs im Übergang zu den sich südlich anschließenden Acker- und 
(Klein-) Gartenflächen. Das Wohngebiet selbst hat einen fast dreieckigen Grundstücks-
zuschnitt. Es befindet sich westlich angelehnt an die ins Plangebiet führende Friedrich-
Ebert-Straße. Die Straße ist ausgebaut und in diesem Abschnitt ebenfalls mit der not-
wendigen Infrastruktur ausgestattet. Nördlich des Plangebiets befindet sich unmittelbar 
benachbart eine Wohnbebauung. Im Westen schließen mehrere Grundstücksflächen an, 
die gärtnerisch bzw. als Freizeitgärten genutzt werden und somit den Übergang zum 
Außenbereich darstellen. Im Osten befindet sich die Wohnbebauung an der Friedrich-
Ebert-Straße. Vorherrschend sind hier Wohngebäude als Einzelhäuser in ein- bis zwei-
geschossiger Bauweise aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Das Plangebiet 
hat über den angrenzenden Wirtschaftsweg eine direkte Anbindung an die südlich gele-
gene Feldflur und den Oberen Knappensee und besitzt somit eine attraktive ruhige 
Wohnlage. Es ist dennoch sehr gut -auch fußläufig- an die Ortslage mit seinen Versor-
gungseinrichtungen angebunden. Selbst der östlich am Dorfrand gelegene Bahnhalte-
punkt an der Bahnstrecke „Gießen-Gelnhausen“ ist noch fußläufig erreichbar.  
In den Geltungsbereich werden Teilflächen der angrenzenden Straßenverkehrsflächen 
einbezogen. 
Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst in der Flur 1 die Flurstücke 200/2, 202/1 
(tw.) und 202/2 (tw.) in der Gemarkung Trais-Horloff. Das Plangebiet besitzt eine Größe 
von ca. 0,28 ha. 
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4 Baugebietskonzeption 

4.1 Erschließung und Bebauung 

  
Abbildung 4: Friedrich-Ebert-Straße (Plangebiet links)  Abbildung 5: Plangebiet (nach Abbruch der Gebäude)  

Das Plangebiet bildet das bislang bebaute Kopfende der Stichstraße am südlichen Plan-
gebietsrand der Friedrich-Ebert-Straße. 
Die vorhandene bauliche Nutzung im Umfeld ist charakterisiert durch eine Wohnbebau-
ung, überwiegend in Form freistehender Einfamilienhäuser.  
Die Bebauung bewegt sich, im Hinblick auf die Zahl der Vollgeschosse, zwischen einem 
und zwei Vollgeschossen, z.T. mit ausgebautem Dachgeschoss und vereinzelt mit Kel-
lergeschossen. Einheitlich vorzufindendes Gestaltungselement ist das beidseitig gleich-
geneigte Satteldach.  
Der öffentliche Straßenraum in der Friedrich-Ebert-Straße weist einen Gesamtquer-
schnitt von rund 9,0 m auf. Die Straße besitzt einen beidseitig angelegten Gehweg. 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt im Form einer Privatstraße mit einer Breite von 
4,5 m. Diese erschließt das Zentrum des Plangebiets, sodass sich die künftige Wohnbe-
bauung um diese zentrale Erschließung gruppiert. Städtebaulich orientiert sich die Be-
bauung an der angrenzend vorhandenen Bebauung.  
Im Bestand der Friedrich-Ebert-Straße finden sich die leitungsgebundenen Anlagen für 
die Wasserversorgung sowie Kanalisation. Der Anschluss erfolgt an das vorhandene 
Ortsnetz. 
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5 Planerische Rahmenbedingungen 

5.1 Regionalplan Mittelhessen (RPM 2010) 
Die Stadt Hungen (Upland) übernimmt 
als Mittelzentrum im ländlichen Raum 
des Landkreises Gießen die Funktion 
als Standort für regional bedeutsame 
gehobene Einrichtungen im wirtschaftli-
chen, kulturellen, sozialen und administ-
rativen Bereich sowie für weitere öffent-
lichen und private Dienstleistungen. 
(Plansatz 4.2-2). Diese Funktion über-
nehmen die Städte Lich/Hungen gem. 
RPM 2010 gemeinsam. 
Der RPM 2010 weist das Plangebiet im 
Stadtteil Trais-Horloff als „Vorranggebiet 
Siedlung-Bestand“ aus. (Plansatz 5.1-1) 
„Die Vorranggebiete Siedlung Be-
stand sind für Wohnsiedlungsflächen, 
gemischte Bauflächen, kleinere gewerb-
liche Bauflächen, Einzelhandel sowie 
Flächen für den Gemeinbedarf einschl. 

der dafür aus städtebaulicher Sicht notwendigen, ergänzenden innerörtlichen Verkehrs- 
und Grünflächen zu sichern und zu entwickeln. Der Bedarf für die genannten Nutzungen 
ist vorrangig in den Vorranggebieten Siedlung Bestand zu realisieren.“ 
Überlagert wird dieses Vorranggebiet durch die Festlegung eines Vorbehaltsgebiets für 
den Grundwasserschutz sowie eines Vorbehaltsgebiets für besondere Klimafunktionen.  
"Die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem 
Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In diesen Ge-
bieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Abwägungen 
den Belangen des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den."9 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt u.a. in einer Schutzzone im 
Schutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlagen Inheiden. Die Anforderungen an 
den Trinkwasserschutz sind in der Schutzgebietsverordnung aufgeführt und zu beach-
ten. Die entsprechenden Regelungen werden im Rahmen einer nachrichtlichen Über-
nahme in die vorliegende Bauleitplanung integriert. (Teil B - Textliche Festsetzungen) 
„In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und 
Frischluftentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforder-
lich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maß-
nahmen, die die Produktion und den Transport frischer und kühler Luft behindern kön-
nen, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen in diesen Gebieten, die die 
Durchlüftung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern 
können, sollen vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll 
reduziert, zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen nicht zugelassen werden.“ 10 

 
9 aus RPM 2010: 6.1.4-13 (G) (K) 
10 aus RPM 2010: 6.1.3-1 (G) (K) 

 

Abbildung 6: Ausschnitt RPM 2010 
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Bei der geplanten Wohnbebauung werden keine lufthygienisch bedenklichen Stoffe 
emittiert. 
Darüber hinaus werden folgende, z.T. auch klima-motivierte Festsetzungen getroffen: 

• Festsetzung einer Eingrünungsstruktur, ergänzende grünordnerische Festset-
zungen, 

• Begrenzung der Gebäudehöhen und Festsetzung moderater baulicher Dichte-
werte, 

• Festsetzungen zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung (wasserdurchläs-
sige Beläge, extensive Dachbegrünung) 

Erhebliche Konflikte sind daher nicht feststellbar. 
Dem Planvorhaben stehen demnach keine Ziele und/oder Grundsätze der Raumord-
nung Landesplanung entgegen. 
 

5.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

5.2.1 Flächennutzungsplan (FNP) 
Der rechtswirksame Flächennutzungs-
plan der Stadt Hungen stellt das Plan-
gebiet als „gemischte Baufläche“ (M) 
dar. Die geplante Ausweisung des 
Plangebiets als allgemeines Wohnge-
biet gem. § 4 BauNVO entspricht daher 
nicht dem sog. „Entwicklungsgebot“ 
des § 8 Abs. 2 BauGB. Jedoch kann 
gem. § 13a Abs. 2 BauGB im be-
schleunigten Verfahren ein Bebau-
ungsplan, der von den Darstellungen 
des FNP abweicht, auch aufgestellt 
werden, bevor der FNP geändert ist. 
Der Plan ist somit im Wege der Berich-
tigung anzupassen. Da im vorliegen-
den Fall die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Stadtgebiets vorberei-
tet wird, erfolgt eine entsprechende Be-
richtigung des FNP nach Abschluss 
des Verfahrens. 

 
 
 
  

 

Abbildung 7: Ausschnitt FNP 
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5.3 Verbindliche Bauleitplanung 

5.3.1 Bebauungsplan Nr. 1 „Trais“ 
In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Plangebiet ist der nördliche und östli-
che Bereich an der Friedrich-Ebert-
Straße durch den Bebauungsplan Nr. 1 
„Trais“ (rechtskräftig seit Mai 1966) als 
„Dorfgebiet“ (MD) festgesetzt. Dieser 
Bebauungsplan schaffte die planungs-
rechtlichen Grundlagen für die Sied-
lungserweiterungsflächen in den 
1960er Jahren. Der Bebauungsplan 
umfasste die Baugebiete „Totenweg“, 
„Riedgasse“ und „Bellersheimer Weg“. 
In dem seinerzeit als Baugebiet „Toten-
weg“ benannten Bereich sehen die 
Festsetzungen eine Bebauung mit 
max. 2 Vollgeschossen, einer GRZ von 
0,4 und einer GRZ von 0,6 vor. 
 
 
 

5.3.2 Bebauungsplan Nr. 7.13 „Am Totenweg“ 
Der Bebauungsplan Nr. 7.13 „Am To-
tenweg“ setzt für die Bereiche westlich 
des Plangebiets „Private Grünflächen“ 
mit der Zweckbestimmung „Freizeit-
gärten“ fest. Im Südlichen Plangebiet 
wird eine Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Öffentliche Park-
fläche“ festgesetzt. 
Der Bebauungsplan erlangte Rechts-
kraft im Februar 2010. 
  

 

Abbildung 8: Ausschnitt B-Plan NR. 1 Trais (Baugebiet To-
tenweg“) 

 

Abbildung 9: Ausschnitt B-Plan NR. 7.13 „Am Totenweg“  
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5.3.3 Bebauungsplan Nr. 7.13 „Am Totenweg, 1. Änderung“ 
Durch den Bebauungsplan Nr. 7.13 
„Am Totenweg, 1. Änderung“ erfolgte 
eine Planänderung dahingehend, dass 
die ursprünglich als Stellplatzanlage 
festgesetzte Verkehrsfläche erheblich 
reduziert wurde. Lediglich eine einzei-
lige Stellplatzfläche entlang des Wirt-
schaftswegs bleibt weiterhin als „öf-
fentliche Parkfläche“ festgesetzt. Die 
ehemals als Verkehrsfläche festge-
setzten Bereiche wurden im Rahmen 
der Änderung als „Private Grünflä-
chen“ mit der Zweckbestimmung „Frei-
zeitgärten“ festgesetzt. Die Änderung 
erhielt Rechtskraft im Mai 2020. 
 
 
 
 

 

5.4 Sonstige Bindungen und / oder fachplanerische Ziele 

5.4.1 Denkmalschutz 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil und grenzt auch nicht an eine Gesamtanlage nach 
§ 2 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG). Darüber hinaus sind auch keine Ein-
zelkulturdenkmäler betroffen. 

5.4.2 Wasserschutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der qualitativen Schutzzone I des Oberhessi-
schen Heilquellenschutzgebiets (WSG-ID: 440-088) sowie in der quantitativen Schutz-
zone D des Heilquellenschutzgebiets Bad Salzhausen (WSG-ID: 440-485). 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone IIIA des Trinkwasserschutzge-
biets Wasserwerk Inheiden (WSG-ID: 531-040). 
Die hierzu erlassenen Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 

5.4.3 Schutzgebiete 
Nach dem Geoportal Hessen sind keine Überschwemmungsgebiete betroffen, ebenso 
sind gem. Natureg Hessen für das Plangebiet keine ausgewiesenen Schutzgebiete ver-
zeichnet.  
Südlich des Plangebiets befindet sich das VSG 5519-401 – „Vogelschutzgebiet Wette-
rau“ und das FFH-Gebiet 5519-304 - „Horloffaue zwischen Hungen und Grund-Schwal-
heim“. 
Hinweise auf gesetzlich geschützte Biotope sind für das Umfeld nicht verzeichnet. 
(Quelle: NaturegViewer) 

 

Abbildung 10: Ausschnitt B-Plan NR. 7.13 „Am Totenweg, 
1.Änderung“  
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Aufgrund der unmittelbaren Siedlungsrandlage und der bisherigen Nutzung als bebautes 
Wohnbaugrundstück ist im Bodenviewer auch keine Bewertung zur landwirtschaftlichen 
Nutzungseignung der Fläche vorhanden. Sie wird dem Siedlungsbereich zugeordnet. 
Im Übrigen wurden in den einschlägigen Fachinformationsviewern keine übergeordne-
ten Schutzansprüche für das Plangebiet festgestellt (Natureg-Hessen, Bodenviewer, 
HWRM-Viewer, WRRL-Viewer). 

5.4.4 Umwelt- und abfalltechnische Untersuchung11 
Aufgrund der ursprünglichen Nutzung des Geländes wurde bereits im Vorfeld der Bau-
leitplanung eine „Umwelt- und abfalltechnische Untersuchung“12 beauftragt. Aus ihr wird 
im Folgenden zitiert. 

Am 20.12.2021 wurden auf dem Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße 30 in Hungen, Trais-
Horloff 6 Rammkernsondierungen (RKS) bis in Tiefen von 3,00 m bzw. 5,00 m u. GOK abge-
teuft. Nur bei der RKS 6 wurde bei 0,6 m ein Hindernis angetroffen, so dass trotz einmal Umset-
zens kein tieferes Durchteufen möglich war und die Sondierung abgebrochen werden musste.  

Der gewachsene Boden, in Teufen von ca. 0,5 - 5,0 m, ist ein sandiger, schwach toniger Lehm. 
Darüber befindet sich eine 0,3 - 0,7 m mächtige Auffüllung mit Bauschutt- und Ziegelresten. Zu-
oberst wurde teilweise ein rd. 0,1 - 0,2 m mächtiger Oberboden angetroffen. 
Grundwasser wurde während der Untersuchungen nicht vorgefunden.  

Aus den 6 Rammkernsondierungen wurden jeweils von dem Oberboden, der Auffüllung und 
dem Lehm Einzelproben entnommen. Zur Mischprobenbildung wurden gleichartige Einzelpro-
ben zusammengefasst, homogenisiert und zu einer Mischprobe / Laborprobe verjüngt. Diese 
Proben wurden zur Analytik dunkel und gekühlt den Dr. Döring Laboratorien überstellt und auf 
den in Tabelle 1 aufgeführten Analyseumfang chemisch analysiert.  

Altlastentechnische Bewertung und Gefährdungsabschätzung  
Zur altlastentechnischen Bewertung und Gefährdungsabschätzung des Grundstückes hinsicht-
lich ihres Gefährdungspotentiales für die verschiedenen Schutzgüter (menschliche Gesundheit, 
Nutzung des Bodens, Grundwasser) erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den 
chemisch- analytischen Untersuchungen, einerseits mit den Beurteilungswerten des Anhanges 
3 des Handbuches „Sickerwasserprognose“ des HLUG [B8] und andererseits mit den Prüfwer-
ten nach Anhang 2 der BBodSchV [B6]. Letzteres differenziert nach ihrer tatsächlichen und ih-
rer planungsrechtlich zulässigen Nutzung, in dem Fall für Wohngebiete. Bei Überschreitung ei-
nes Prüfwertes ist von der Möglichkeit einer Gefährdung der verschiedenen Schutzgüter auszu-
gehen.  
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt in der Auffüllung sowie im natürlichen Boden Über-
schreitungen für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser auf. Dabei wurden erhöhte Belastun-
gen an Blei, Chrom, Nickel sowie ∑ PAK, teils auch Benzo(a)pyren in den aufgefüllten Schich-
ten sowie dem Oberboden festgestellt. Im natürlichen Boden sind neben den Schwermetallen 
Blei, Chrom und Nickel zudem noch Arsen erhöht. Dagegen ist der Parameter ∑ PAK in der Bo-
denprobe unauffällig. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Schwermetallgehalte (Chrom und 
Nickel) weitgehend die geogene Hintergrundbelastung darstellen. Aus diesem Grund sind von 
diesen Schwermetallen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Ge-
sundheit zu befürchten.  

 
11 Kursiv gestellte Angaben zur Beschreibung und Bewertung aus dem BGM-Gutachten (17.01.2022) entnommen (An-
lage 1 zur Begründung) 
12 Siehe: Anlage 1  zum Bebauungsplan (BGM – Prüfbericht , Projekt-Nr. 21-620) 
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Anhand der Gefährdungsabschätzung in den vorangegangenen Kapiteln sehen wir aktuell 
keine Gefährdung für das Schutzgut Boden. Eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der punktuell vorliegenden 
Belastungen sehen wir das Gefährdungspotential als nicht sehr hoch an, zumal die anstehen-
den bindigen Böden einer Verlagerung von Schadstoffen behindern. Da mit Grundwasser erst 
ab Tiefen von 5 m u. GOK gerechnet werden kann, bilden die bindigen Böden zusätzlich eine 
ausreichende Deckschicht.  

Anhand der hier dargestellten abfalltechnischen Untersuchungsergebnisse ist bei der Entsor-
gung von Bodenmaterial mit erhöhten Entsorgungskosten zu kalkulieren.  

5.4.5 Bergbau / Bergwerksfeld „Consolidierte Friedrich“ 13 
In Trais-Horloff wurde in der Vergangenheit Braunkohle sowohl im Tagebau als auch 
unter Tage abgebaut. Der Bereich des Plangebiet befindet sich nach Aussage des 
Rechtsnachfolgers des ehemaligen Bergwerksbetreibers (Uniper Kraftwerke GmbH, 
Düsseldorf) im Bereich des bestätigten Braunkohlebergwerksfelds „Consolidierte Fried-
rich“ des ehem. Tiefbaubetriebes Trais-Horloff, in dem zwischen 1875 und 1949 Braun-
kohle im untertägigen (vermutl.) Pfeilerbruchverfahren gewonnen wurde. Nach Aussage 
der Uniper klingen bei diesem Abbauverfahren erfahrungsgemäß die Setzungsbewe-
gungen im Deckgebirge innerhalb der ersten 10 – 20 Jahre nach Beendigung der Ge-
winnung ab. Uniper teilt weiter mit „Der Baugrund ist jedoch dauerhaft gestört und es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass über lange Zeiträume hinweg weitere Bewe-
gungen mi Untergrund auftreten. Diese Besonderheit muss bei jeglicher baulicher Nut-
zung berücksichtigt werden. Die dauerhafte Standsicherheit baulicher Anlagen (auch 
Versorgungsanlagen) ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten und mi Rah-
men der erforderlichen Genehmigungsverfahren nachzuweisen.“ Es steht demnach 
auch kein Grubenbild mit genauen Angaben der Abbautätigkeit zur Verfügung (Abbau-
tiefe, Abbauverfahren, Abbauzeitraum mi betroffenen Bereich usw.).   
Um genauere Aussagen zur „Baugrundbeschaffenheit“ zu erhalten, wurde ein geotech-
nischer Bericht durch BGM Baugrundberatung GmbH, Hungen erstellt. Dieser ist als 
„Anlage 2“ der Begründung beigefügt. In diesem Bericht werden die potenziellen Aus-
wirkungen durch die ehemalige Abbautätigkeit auf künftige Bauvorhaben beschrieben 
und Handlungsempfehlungen für die Sicherstellung der Standsicherheit für Bauvorha-
ben im Plangebiet beschrieben. Dabei kann nach Aussage des Gutachters durch geeig-
nete Maßnahme die Standsicherheit gewährleistet werden. Hierbei wird insbesondere 
die Möglichkeit spezifischer Gründungsverfahren bzw. -arten eingegangen.  
Auf der Ausführungs- und Genehmigungsebene sind im Rahmen der Realisierung von 
Bauvorhaben die erforderlichen Nachweise entsprechend zu erbringen. 
 

6 Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans 

 
13 Siehe hierzu ergänzend: Anlage 2 zum Bebauungsplan: Bericht 23-295 / GB 01, BGM, Hungen, sowie 
die Stellungnahme der Uniper Kraftwerke GmbH, 02.08.2023 (Kapitel 8)  
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6.1 Art der baulichen Nutzung  
Das Plangebiet wird gem. § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Damit dient das Plangebiet vorwiegend dem Wohnen. Die städtebauliche Konzeption 
sieht eine Gruppierung der Gebäude um einen Privatweg vor.  
Die erfolgte Einstufung als allgemeines Wohngebiet gewährleistet ein Spektrum aus 
Wohnen sowie ergänzender und das Wohnen nicht störender Nutzungen (z.B. die der 
Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften).  
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe.) werden ausgeschlossen, da sie sich städtebaulich 
nicht in den Kontext des Gebiets einfügen würden und insbesondere die Erschließungs-
situation für diese Nutzungen ungeeignet ist. Gleiches gilt für Handwerksbetriebe, so 
dass auch für diese Nutzungsart ein Ausschluss formuliert wurde. 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 
Die nachfolgend aufgeführten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung gewähr-
leisten eine hohe Ausnutzbarkeit im Sinne des gebotenen Bodenschutzes.  

6.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird im allgemeinen Wohngebiet (WA) mit 0,5 
festgesetzt. 

 
Abbildung 11: Bebauungsplan – Planteil 
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Diese Festsetzung geht geringfügig über die Orientierungswerte für die Obergrenze für 
diesen Gebietstyp nach § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hinaus. Ziel der Stadt 
ist es, eine verdichtete Bauweise zu ermöglichen, die einen sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden gewährleistet. 
Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauGB darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch die Grund-
flächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird, 
bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, …; weitere Überschreitungen in geringfü-
gigem Ausmaß können zugelassen werden. 
 

6.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) / Vollgeschosse 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) wird die Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse bei max. zwei (Z: II) begrenzt. Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird daran ori-
entiert mit 0,7 als Obergrenze festgesetzt. Der Wert liegt unterhalb der Obergrenze des 
§ 17 BauNVO für diesen Gebietstyp und wurde an die Anforderungen der Planung und 
dem gewünschten Charakter des Gebiets angepasst. 
 

6.2.3 Gebäudehöhe 
Um die Gebäudekubaturen in den städtebaulichen Kontext einzubinden, der durch eine 
aufgelockerte Bebauung vorwiegend mit Einfamilienhäusern geprägt ist, erfolgt eine Be-
grenzung der zulässigen Gebäudehöhen. Dabei wird unterschieden zwischen Gebäu-
den mit geneigten Dächern (> 10° Dachneigung) und Flachdächern (< 10° Dachnei-
gung). 
Bei den Gebäuden mit geneigten Dächern wird die Firsthöhe auf max. 11,5 m und die 
Traufhöhe auf 6,5 m beschränkt. Gebäude mit Flachdächern dürfen eine Höhe von 8,0 m 
nicht überschreiten. 
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Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist die Höhe der 
jeweils angrenzenden Erschließungsstraße (Straßenmitte), gemessen an einer senk-
recht zur Straßenachse auf die Gebäudemitte verlaufenden waagerechten Linie. Bei 
Eckgrundstücken ist der höherliegende Straßenabschnitt als Bezug für die Höhenermitt-
lung maßgeblich. Die Firsthöhe ist bei Gebäuden mit geneigten Dächern durch die Ober-
kante der Hauptfirstlinie und bei Gebäuden mit Flachdach durch die Oberkante der Attika 
des obersten Geschosses definiert. 
Die festgesetzten Höhen entsprechen den Höhen des angrenzenden Wohngebiets. Im 
Ergebnis wird daher mit den o.g. Regelungen gewährleistet, dass sich die entstehenden 
Gebäude in die unmittelbar angrenzende Bebauungsstruktur einfügen. 
Geringfügige Überschreitungen der Höhenfestsetzung durch untergeordnete Gebäude-
teile können zugelassen werden. 
 

6.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gem. § 23 BauNVO definiert. Die Baugrenzen orientieren sich am Verlauf der Gebiets-
außengrenze vorwiegend in einem Abstand von 3 m. Im südlichen Grundstücksteil wird 
jedoch die überbaubare Grundstücksfläche zugunsten eines grünordnerisch zu gestal-
tenden Grundstücksbereich zurückgenommen, der von baulichen Anlagen freigehalten 
bleibt. 
Dem gewünschten aufgelockerten Erscheinungsbild entsprechend und auch um eine 
gute Durchlüftung zu erreichen wird für das Baugebiet die offene Bauweise (o - siehe 
Kap. „Begriffsdefinitionen“) festgesetzt. 
 

6.4 Verkehrsflächen 
Die verkehrliche Erschließung des Wohngebiets erfolgt in Form einer privaten Erschlie-
ßungsstraße, die an die östlich gelegene Friedrich-Ebert-Straße anbindet. Dieser 

 
Abbildung 12: Höhe baulicher Anlagen und Höhenlage 
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Stichweg ist als Mischverkehrsfläche konzipiert und besitzt eine Länge von ca. 35,0 m 
und eine Breite von 4,5 m. Er wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als „Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung“ (Privatstraße) festgesetzt. 
 

6.5 Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet ist über die örtlich vorhandenen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur an 
der Friedrich-Ebert-Straße angebunden. 

Zur Schonung des Wasserhaushalts 
und zur Entlastung der kommunalen 
Abwasseranlagen ist das auf den 
Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser dezentral in Rück-
halte-Speicher-Zisternen (der Anteil 
des Rückhaltevolumens beträgt mind. 
30 l/qm Dachfläche) aufzufangen. Das 
gesammelte Niederschlagswasser ist 
gem. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten 
bzw. zu versickern sofern keine was-
serwirtschaftlichen oder gesundheitli-
chen Belange entgegenstehen.  
Überschüssiges Wasser ist verzögert 
der öffentlichen Kanalisation zuzufüh-
ren, der Drosselabfluss darf maximal 
einen Liter/Sekunde (1 l/s) betragen. 
Ausgenommen hiervon sind Dächer 
mit mind. extensiver Dachbegrünung. 
Die Festsetzung hierzu schließt ggf. 

erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen nicht mit ein. 
 

6.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Gemäß § 91 Hess. Bauordnung (HBO) werden zur äußeren Gestaltung der baulichen 
Anlagen örtliche, gestalterische Vorschriften durch eine gesonderte Satzung erlassen, 
die gem. § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Sie dienen in 
erster Linie der Verhinderung grober Verunstaltungen. 
So sind im allgemeinen Wohngebiet Werbeanlagen grundsätzlich ausgeschlossen, da 
sie geeignet sind, das Erscheinungsbild des Wohngebiet zu beeinträchtigen. 
 

6.6.1 Dach- und Fassadengestaltung  
In den Vorschriften zur Dachgestaltung in Ziff. 2.1 werden Regelungen getroffen zur 
Farbgebung sowie zu Dachaufbauten, die als gestalterische Vorgaben im vorliegenden 
Bebauungsplan definiert wurden. So sind geneigte Dächer ausschließlich in gedeckten 
Rot-, Braun- und Anthrazittönen zulässig. 
Mit der Festsetzung einer Dachneigung im Spektrum von 0° - 45° wird klargestellt, dass 
neben geneigten Dächern auch Flachdächer allgemein zulässig sind. Eine mindestens 

 
Abbildung 13: Schemaskizze - Regenwassernutzung 
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extensive Dachbegrünung ist in diesen Fällen ab 10 m2 Dachfläche umzusetzen. Bei 
mehrgeschossigen Gebäuden mit Flachdach müssen die obersten Geschosse gegen-
über allen Außenwänden des Erdgeschosses um mindestens eine Wandstärke baulich 
zurückversetzt werden. Gestalterische Festsetzungen zur Gestaltung geneigter Dach-
flächen dienen der gestalterischen Strukturierung der Dachlandschaft. 
Zur gestalterischen Einbindung in den städtebaulichen Kontext werden Fassadenver-
kleidungen mit grellbunten bzw. metallisch glänzenden Materialien ausgeschlossen. 
Fassadenflächen sind in ortsüblichen Materialien zu gestalten (Putz, Sichtmauerwerk 
oder Holz).  
Damit soll gewährleistet werden, dass die künftige Bebauung sich nicht als Fremdkörper 
darstellt, sondern die angrenzend vorhandenen Strukturen aufnimmt und fortschreibt. 
 

6.6.2 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und Einfriedungen 
Nicht nur die baulichen Anlagen selbst, sondern auch insbesondere die öffentlich ein-
sehbaren Bereiche der privaten Grundstücksflächen nehmen Einfluss auf die städtebau-
liche Gesamterscheinung und sind insofern auch dazu in der Lage negative Auswirkun-
gen zu entfalten. 
Daher werden neben dem (weitgehenden) Ausschluss von Stein-, Kies-, Split- und 
Schottergärten oder -schüttungen auch Mindestanforderungen zu Einfriedungen, Gelän-
demodellierung und Stützmauern formuliert. Diese leiten sich zum einen ab von den 
baulichen Vorbildern aus den angrenzenden Wohngebieten und stellen generelle kom-
munale Gestaltungsansprüche dar. 
Einfriedungen zu Verkehrsflächen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig, Einfrie-
dungen zu Nachbargrundstücken sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.  
Stützmauern an den Grundstücksgrenzen sind auf das konstruktiv erforderliche Maß zu 
begrenzen und dürfen eine Höhe von max. 0,8 m nicht überschreiten. Als sichtwirksame 
Materialien sind zulässig: Naturstein, Betonstein in Natursteinoptik und Gabionen. Nicht 
zulässig ist die Verwendung von Beton-Pflanzsteinen. 
 
Empfehlung:  Stellflächen für Müll-/Abfallbehälter im Grundstücksrandbereich sollten 
durch Strauchpflanzungen oder intensiv begrünte Einfriedungen optisch abgeschirmt 
werden. 
 

6.7 Grünordnung / Umweltbelange 
Kernstück der BauGB-Novelle 2007 ist das beschleunigte Verfahren für Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung. Die planenden Städte und Gemeinden sollen durch ein ver-
einfachtes Aufstellungsverfahren ihre Planungen weitgehend gefahrlos auf die Innenent-
wicklung konzentrieren können – und damit einen Teil des Entwicklungsdrucks vom Au-
ßenbereich, also von der bislang baulich nicht in Anspruch genommenen Landschaft, 
auf den Innenbereich zu verlagern. 
Als zusätzlicher Anreiz zur Vermeidung der weiteren Inanspruchnahme von Außenbe-
reichsflächen wird bei der Anwendung des Instruments nach § 13a BauGB im verein-
fachten Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Auch ein Mo-
nitoring ist nicht erforderlich. 
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Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Neuordnung und Nachverdichtung eines 
bislang wohnbaulich genutzten Areals und damit auch gleichzeitig dem Schutz des Au-
ßenbereichs vor einer weiteren baulichen Inanspruchnahme. 

6.7.1 Grünordnerische Festsetzungen 
Die Festsetzungen zu Grünkontingenten sowie zur Anpflanzung von Bäumen sind ein 
städtebauliches Gestaltungsmittel. Bäume vermitteln Maßstäblichkeit, lenken Blickrich-
tungen, gliedern Räume, bieten Orientierung und haben einen hohen ästhetischen Ei-
genwert. Neben den gestalterischen Funktionen erfüllen die Bäume in begrenztem Maße 
auch ökologische Funktionen, wie z. B. klimahygienische Funktionen durch Staub und 
Schadstofffilterung und Teilfunktionen als Lebensraum für an die Gemeinde angepasste 
Tierarten. 
Folgende Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft sowie zum Klima-, Boden- und 
Wasserschutz wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen: 
 
Begrenzung der Flächenversiegelung 
Festsetzungen zur Begrenzung der Versiegelung dienen dem Schutz des Bodens nach 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie der Minderung negativer stadtklimati-
scher Effekte durch Begrenzung von Aufheizungseffekten. Dies erfolgt durch die Vor-
schriften zur anteiligen Begrünung der Grundstücksflächen sowie zur wasserdurchlässi-
gen Herstellung von Zufahrten, Hof- und Stellplatzflächen. 
 
Pflanzbindung 
Im Geltungsbereich sind die Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern mit standort-
gerechten Laubgehölzen (heimisches Erbgut) vorzunehmen. Diese können der beispiel-
haften Pflanzliste in den textlichen Festsetzungen entnommen werden. 
Bestehende standortheimische Laubgehölze sind dabei nach Möglichkeit zu erhalten. 
Bau- bzw. erschließungsbedingt zu entfernende sowie abgängige Gehölze sind durch 
Neupflanzung gleichwertiger standortheimischer Laubgehölze – vorrangig in den Grund-
stücksrandbereichen – zu ersetzen. 
 
Grundstücksein- und -durchgrünung 
Die nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Wege-, Hof,- Stellplatzflächen inkl. Zufahr-
ten und sonst. Nebenanlagen) überdeckten Grundstücksflächen sind zu begrünen und 
anteilig zu mind. 30 % mit Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) zu überstellen. 
 

6.7.2 Biotopausstattung 
Zur Tierwelt der Fläche wurden bei geeigneten Kartierbedingungen drei Stichprobenbe-
gehungen (Übersichtsbegehungen) Anfang und Ende Mai sowie im Juli des Jahres 2023 
durchgeführt. 
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Die Kartierung der Realnutzung und der Biotopausstattung14 des Untersuchungsgebiets 
erfolgte im Mai 2023. 

 
Abbildung 14: Plangebiet von Südgrenze her im Sommeraspekt, nach Mulchmahd (07/23) 

 
Beschreibung des Bestandes: 
Auf der Bodenauflage aus recyceltem Bauschutt hat sich neben kaum bewachsenen 
Schotterdecken auch eine Ruderalflur mit mäßig hohem Blühangebot (KV-Typ-Nr. 
09.123 bis 09.124) entwickelt. Flächenmäßig überwiegen kurzlebige Arten trockener 
Standorte. In Richtung der westlich benachbart stockenden Gartengehölze überwiegen 
Frischezeiger. 
Artinventar der Ruderalflur: Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Große Brennnessel (Urtica di-
oica), Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia), Gewöhnlicher Erdrauch (Fumaria officinalis), 
Blutwurz (Potentilla erecta), Gundermann (Glechoma hederacea), Gewöhnlicher Reiherschnabel 
(Erodium circutianum), Klebriges Labkraut (Galium aparine), Blutroter und Wolliger Storchschna-
bel (Geranium sanguineum, G molle), Wege-Rauke (Sisymbrium officinale), Knolliger Hahnenfuß 
(Ranunculus bulbosus), Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium), Gewöhnliches Rispen-
gras (Poa trivialis), Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata), Acker-Vergissmeinnicht (Myo-
sotis arvensis), Margerite (Leucanthemum ircutianum), Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia he-
lioscopa), Borretsch (Borago officinalis), Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Taube Trespe 
(Bromus sterilis), Kornblume (Cyanus segetum), Kompass-Lattich (Lactuca serriola), Gewöhnli-
cher Hornklee (Lotus corniculatus), Große Klette (Arctium lappa), Schwarzer Holunder (Sam-
bucus nigra) und Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris). 

 
• Nachbarschaft 

Im Westen grenzt das Gartengehölz eines strukturreichen Kleingartens (Typ-Nr. 11.222) 
an. Nördlich und östlich vom Plangebiet stoßen Wohnbauzeilen mit Ziergärten (Typ-Nr. 
11.221) an. Im Weiteren dehnt sich nach Süden und Westen eine kleinteilig, mit 

 
14 Die Differenzierung und Bewertung der vorgefundenen Vegetationsflächen erfolgt anhand der Vegetations- und Nut-
zungsstruktur sowie der Artenausstattung. Die Zuordnung der Kartiereinheiten basiert auf Anlage 3 der hessischen Kom-
pensationsverordnung (KV, Stand 11/2018). Die Nomenklatur der Pflanzennamen richtet sich nach der Roten Liste der 
Farn- und Blütenpflanzen Hessens (HLNUG 2019). Als Grundlage einer Einschätzung hinsichtlich des gesetzlichen Bio-
topschutzes oder einer Zugehörigkeit zu einem Lebensraumtyp (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie dient die im 
Rahmen der Hessischen Lebensraum- und Biotopkartierung (HLBK) verwendete Kartiereinheitenbeschreibung von 
Frahm-Jaudes et al. (2022). 
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Gehölzen durchsetzte Agrarflur der Niederung. Nächst dem Baugebiet liegt eine ru-
derale Wiese (Typ-Nr. 06.380) und ein intensiver Getreideacker (Typ-Nr. 11.191). 
 

• Invasive Pflanzenarten 
Invasive Pflanzenarten wurden im Geltungsbereich nicht nachgewiesen. 
 

• Tierwelt 
Strukturell bietet die Planungsfläche einige Ausstattungsmerkmale, die als Brut- und Ru-
hestätten von Reptilien und wärmeliebenden Insekten in Betracht kommen. Es handelt 
sich um teils bewachsene, sandige Mischguthalden sowie Stammholz- und Baumateri-
alläger, mit strukturellen Funktionen als Aufheizflächen und Unterschlüpfe. Die benach-
barten Gartenfronten erscheinen strukturarm und gepflegt, teils wurden anstelle von Vor-
gärten auch Schotterflächen angelegt. Im Westen schließen sich Feldgehölze an, die als 
Nistplätze für Freibrüter dienen. 
Im Geltungsbereich wurden 10 Vogelarten erfasst. Diese können, soweit strukturelle 
Mindestanforderungen erfüllt sind, den gehölzgeprägten Strukturen der Siedlungsumge-
bung („Gartenstadt“ nach Flade, M. „Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Nord-
deutschlands“ IHW Verlag1994) zugeordnet werden. Brache-typische oder edaphisch 
geprägte Arten (Reptilien oder gefährdete/ geschützte Kerfe), denen ein spezifischer 
Habitatbezug zugeordnet werden könnte, wurden nicht erfasst. In Bezug auf die Unter-
suchungsfläche wurden ausschließlich Nahrungsaktivitäten von Vögeln der Umgebung 
festgestellt. 
 
 
 
Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle: 

• Gefährdung: 
B = Deutschlandweit; H = Hessenweit; 
0: Ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: zurück-
gehend, Art der Vorwarnliste, D: Datenlage unzureichend. 

• Schutz 
§/§§ besonders geschützt/bes. u. streng geschützt nach BArtSchV, 
EU-Vogelschutzrichtlinie: VSR I "Schutzgebiete auszuweisen", VSR Z = "Zugvogelart, phasenweiser Ge-
bietsschutz"; Art. 1 = Pauschalschutz europäischer Vogelarten in bestimmten Lebenszyklen nach VSR. 
FFH-Richtlinie: Anh. II "Schutzgebiete auszuweisen", Anh. IV = "allg. strenge Erhaltungsanforderung". 

• Angaben zu Trends und Regionalverbreitung: 
U2 = ungünstig-schlecht; U1 = ungünstig – unzureichend; FV = günstig; XX = unbekannt; 
Regionale Verbreitung: - = keine Angabe möglich; 0= sporadisch; + rel. häufig-verbreitet. 
Quellen: Farbfeld = Trendangaben der jeweiligen FFH-Meldelisten bzw. Staatliche Vogelschutzwarte für 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (SVW 2014), (...) = Regionalangaben aus HGON/ NABU 2011: "Brut-
vögel in Hessen", sowie durch eigene Einschätzung. 

• Habitatschwerpunkt während der Brutzeit: 
A=Agrarland; H=Heckenzüge; G=gehölzreiche Übergänge; U=Ufer/Gewässer; S=Siedlungszone (Kulturfol-
ger); W=Waldlandschaft; A-H=Mischhabitatbesiedler (unspezifisch, Übergänge); /N=Nadelgehölze obligat; 
A/H=Grenzliniensiedler (Gilden, in Anlehnung an das Leit- und Begleitartensystem von M. Flade (1994): 
"Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands" IHW-Verlag). Mögliche Funktion des Gel-
tungsbereichs: u = Lebensstätte, o = Nahrungshabitat; x = keine; () = eventuell möglich. 
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Tabelle 1: Erfasste Arten mit Status- und Nachweisangaben 

Art RL 
H/
D 

VSR 
FFH 

Art-
Sch 
BRD 

Erhal-
tungs- 
trend 
H./ reg. 

Winterstatus 
Zusatzhin-
weise 

Strategie Brutstättenhinweise 
(o=ausgepr. Brutplatz- 
oder r=Reviertreue), 
Nachweisangaben 

Vorrang- 
habitat/ 
Plan-
geb. 

Amsel 
(Turdus merula) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Jahresvogel Nistperi-
ode ab 04-
06 

Heckenbrüter Freibrüter 
NG, Randbrüter, in Ge-
hölz 

A/H-S 
o 

Bachstelze 
(Motacilla alba) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Teilzieher, 
Strichvogel 

Nistperi-
ode ab 04-
06 

Nischenbrüter boden-
nah 
NG 

F-G-S 
o 

Elster 
(Pica pica) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Jahresvogel 
 

Nistperi-
ode ab 04-
07 

Gehölzbrüter Freibrüter 
NG, Randbrüter in Ge-
hölz 

G-S 
o 

Goldammer 
(Emberiza citrinella) 

V/- Art.1 § (U1) 
+ 

Strichvogel 
 

Nistperi-
ode ab 04-
07 

Freibrüter/ Heckenbrü-
ter an Rainen/ Kleinge-
hölzen 
einzeln als NG, singend 
in Feldgehölz im Wes-
ten 

G-S 
o 

Hausrotschwanz 
(Phoenicurus 
ochruros) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Zugvogel Nistperi-
ode ab 04-
07 

Nischenbrüter Gehölze 
Baulichkeiten, 
NG, Randbrüter, in Ge-
hölz 

G-S 
o 

Haussperling 
(Passer domesticus) 

V/
V 

Art.1 § (U1) 
+ 

Jahresvogel Nistperi-
ode ab 04-
07 

Höhlen/Nischenbrüter 
(o) (Gehölz)Bauten Ko-
lonien 
Kleintrupp, stet als NG 
und kleine Brutkolonie 
in Siedlung, nordöstl. 
vom Geltungsbereich 

G-S 
o 

Kohlmeise 
(Parus major) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Jahresvo-
gel, 
Winterbalz 

Nistperi-
ode ab 03-
08 Zweit-
brut! 

Höhlenbrüter Gehölze 
Nisthilfen 
NG, Randbrüter, in 
Siedlung 

W-G-S 
o 

Mehlschwalbe 
(Delichon urbicum) 

3/V Art.1 § (U1) 
+ 

Zugvogel Nistperi-
ode ab 04-
06 

Gebäudebrüter, Mörtel-
nester 
truppweise über Gebiet 

S 
o 

Star 
(Sturnus vulgaris) 

-/- Art.1 § (FV) 
+ 

Zugvogel Nistperi-
ode ab 04-
07 

Höhlenbrüter (Nisthilfe) 
(o) Koloniebrüter 
NG, Randbrüter, in 
Siedlung 

G-S 
o 

Stieglitz „Distelfink“ 
(Carduelis carduelis) 

V/- Art.1 § (U1) 
+ 

Teilzieher Nistperi-
ode ab 04-
07 

Heckenbrüter Freibrüter 
einzeln und paarweise, 
2xNG, einmal Einflug in 
Feldgehölz im Westen 

G(S) 
o 

 
• Beurteilung von Biotopausstattung und Artenschutz 

Der Einbeziehung in die bebaute Ortslage stehen keine arten- oder biotopschutzrechtli-
chen Verbote entgegen. 
In den besonnten und physiologisch trockenen Mischgutflächen laufen, teils noch lü-
ckige, Ruderalfluren auf. Diese haben temporär einen hohen Nahrungswert für Spezia-
listen wie den Distelfink. Sie sind aber noch zu neu für eine erfolgreiche Kolonisierung 
durch typische Arten (wie Zauneidechse oder Mauerfuchs, das ist ein Tagfalter). In der 
Ortsrandlage schließen sich vielfältige Agrarbiotope an, die hochwertige Brutmöglichkei-
ten und Nahrungsressourcen bilden. 
Nach der Roten Listen gefährdete, oder nach der Bundesartenschutzverordnung ge-
schützte, Pflanzenarten kommen nicht vor. 
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Für das festgestellte Vogelarten-Spektrum bildet das Plangebiet eine Nahrungsmöglich-
keit innerhalb des strukturell gut gegliederten Umfelds von Trais-Horloff. Essentielle, also 
artenschutzrechtlich relevante, Nahrungsfunktionen sind dem kleinflächigen Geltungs-
bereich nicht zuzuschreiben. Für die planungsrelevanten Arten mit ungünstiger Prog-
nose (ausgenommen sind die großflächig im Luftraum jagenden Schwalben) kann die-
ses exemplarisch belegt werden. Es handelt sich um Jahresvögel, die während der Win-
terzeit zu Trupps mit opportunistischer, deutlich überörtlicher Raumnutzung zusammen-
geschlossen sind. In der Brutzeit können die folgenden Angaben aus Südbeck etal. 
(2005) und Glutz von Blotzheim „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ im Vogelzug-Ver-
lag (GvB 2011) angehalten werden: 
Goldammer: Es werden sehr flexible Brutterritorien von 0,2 bis 2 ha verteidigt, die auch 
in Siedlungsgärten liegen können. Nahrungsareal nicht näher begrenzt, aber nach (Süd-
beck S. 685) „gemeinsame Nahrungssuche aus dem Revier und zurück“. Nahrung sind 
überwiegend Insekten, die von allen Bewuchsoberflächen, oft in Kulturflächen, gesam-
melt werden, v.a. über das Winterhalbjahr auch Getreidekörner und Samen ausgereifter 
Gräser. Nach GvB (2011) sind als Nestlingsnahrung Getreidesamen (Hafer gefolgt von 
Gerste) im Milchreifestadium wichtig. 
Haussperling: Die Art ist gesellig, siedelt im menschlichen Umfeld und bildet keine nen-
nenswerten Brutterritorien aus. Von Brutplätzen (-kolonien) aus werden truppweise er-
giebige Nahrungsressourcen mit Sämereien/ Insekten bis über 1 km vom Nistplatz an-
geflogen. Auch während der Brutzeit werden Schwärme gebildet. 
Stieglitz: Wenig territoriale und nicht revierbildende Art, die in Kulturflächen, auch in 
Siedlungsgärten mit hohen Gehölzen, liegen können. Nahrungsareale, können nach 
(Südbeck S. 685) mehr als 200 m vom Brutplatz aufgesucht werden. Vorwiegend werden 
Samen aus Fruchtständen in Ruderalfluren gewonnen. 
 
In Bezug auf die artenschutzrechtliche Relevanz ist es grundsätzlich nach § 44(1) 
BNatSchG verboten, den nachgewiesenen Vogelarten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, oder sie während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören; dass sich der Er-
haltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Auch dürfen ihre Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten nicht zerstört werden. Für zulässige und unvermeidbare Vorhaben 
stellen Verluste einzelner Brut- und Ruhestätten sowie Tiere allerdings keine Verbots-
verletzung dar, soweit die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und allgemeine Lebensrisiken nicht 
signifikant erhöht werden. 
Gemäß der vorstehenden Ausführungen sind hinsichtlich der strengen Artenschutzan-
forderungen im Gefolge der Planung keine Umsetzungsrisiken erkennbar. 
 

• Gesetzlicher Biotop- und Lebensraumschutz 
Biotopschutz: 
Der Geltungsbereich berührt keine nach § 30 BNatSchG (§ 25 HAGBNatSchG) ge-
schützten Biotope. 
 
Allgemeiner europäischer Lebensraumschutz: 
Der planungsrechtliche Geltungsbereich enthält keine nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
(92/43EWG) geschützten Lebensraumtypen. 
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Gebietsschutz nach EU - NATURA 2000: 
Mögliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der beiden Gebiete VSG 5519-401 – 
„Vogelschutzgebiet Wetterau“ und FFH-Gebiet 5519-304 - „Horloffaue zwischen Hungen 
und Grund-Schwalheim“ sind prognostisch abzuschätzen. 
Beide Gebiete sind bei Trais-Horloff durch die Uferzone des Oberen Knappensees be-
grenzt, die hier von einem Gehölzriegel gebildet wird. Die Entfernung vom Plangebiet 
beträgt rd. 50 m, die Distanzfläche wird von einem 40 m breiten Agrarstreifen gebildet.  
Im gemeinsamen Maßnahmenplan (MP 2016) für das rd. 500 ha große FFH-
Schutzgebiet und das rd. 600 ha große VSG wird als Ausweisungsgrund die offene Tall-
andschaft von Horloff und Nebengewässern charakterisiert, mit Mulden und Auwaldres-
ten, frisch-feuchten, ausgedehnten Grünlandflächen, Seggenriedern und Röhrichten, 
und Tagebaurestseen. Es ist ein Anziehungspunkt und wertvoller Lebensraum für viele 
gefährdete Arten des Offenlandes. Die Auenflächen der Horloff zwischen Hungen und 
Grund-Schwalheim besitzen herausragende Bedeutung als Vogelbrut- und –rastgebiet. 
Die maßgeblichen Lebensraumtypen sind ebenso wie die Arten durch die umrissenen 
Sonderbiotope geprägt. Für die Kontaktzone zum Plangebiet kommt aus den Schutzge-
genständen nur der Neuntöter in Betracht, der auch die Gehölzzeile am Rand des Gel-
tungsbereichs besiedeln könnte. Nach dem „Artenhilfskonzept Neuntöter in Hessen“ 
(SVW 2018) hat die Art kleine Aktionsräume, die im engen Umfeld um die besiedelte 
Hecke befriedigt werden. Die Fluchtdistanz ist mit ca. 10 m gering. Aus der Neuordnung 
der zwischenzeitlich abgebrochenen Bebauung im Ortsrand von Trais-Horloff kann somit 
keinesfalls eine Verschlechterung der insgesamt guten Erhaltungszustände im Schutz-
gebiet angenommen werden. Im Maßnahmenplan werden auch keine Defizite oder Ent-
wicklungserfordernisse dargelegt, die sich auf die Kontaktzone des Siedlungsrandes 
zum Schutzgebiet beziehen. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt werden somit keine irgendwie gearteten Beeinträch-
tigungen von Erhaltungszielen vorbereitet. Auf die Durchführung einer gesetzlichen Na-
tura 2000-Verträglichkeitsprüfung kann verzichtet werden. 
Hinweise: 
Zur Förderung heimischer Arten der Gartenstädte sollten im Bereich der Neubebauung 
Unterschlüpfe in guter räumlicher Verteilung geschaffen und erhalten werden (vgl. Bro-
schüre “Naturschutz an Gebäuden” NABU Deutschland). 
Im Geltungsbereich sind die gesetzlichen Regelungen zum Schutz wildlebender Tiere 
und Pflanzen bei den Baumaßnahmen weiterhin in erforderlichem Umfang fachgerecht 
zu beachten (hier besonders § 19 BNatSchG „Schäden an bestimmten Arten und natür-
lichen Lebensräumen“). 
In Bezug auf die nachgeschaltete Architekturplanung sollte beachtet werden, dass durch 
angepassten Baumitteleinsatz Tötungsrisiken wie beispielsweise Vogelschlag an Glas-
fassaden oder Falleneffekten für Insekten durch ungeeignete Leuchtmittel nach dem 
Stand der Technik vorgebeugt werden kann. Einschlägiges Informationsmaterial hat be-
reits Eingang bei den Produktanbietern gefunden und es werden laufend Optimierungen 
vorgenommen (UV-Markierung von Scheiben, Lichtbegrenzung und Einsatz möglichst 
langwelliger Leuchtmittel). 
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6.7.3 Naturschutzfachlicher Eingriffs-Ausgleich 
Kernstück der BauGB-Novelle 2007 ist das beschleunigte Verfahren für Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung. Die planenden Städte und Gemeinden sollen durch ein ver-
einfachtes Aufstellungsverfahren ihre Planungen weitgehend gefahrlos auf die Innenent-
wicklung konzentrieren können – und damit einen Teil des Entwicklungsdrucks vom Au-
ßenbereich, also von der bislang baulich nicht in Anspruch genommenen Landschaft, 
auf den Innenbereich zu verlagern. 
Als zusätzlicher Anreiz zur Vermeidung der weiteren Inanspruchnahme von Außenbe-
reichsflächen wird bei der Anwendung des Instruments nach § 13a BauGB im verein-
fachten Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Auch ein Mo-
nitoring ist nicht erforderlich. 
Die Änderung des Bebauungsplans dient der Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die geplante Umsetzung einer verdichteten Wohnbebauung im inner-
städtischen Siedlungsbereich und damit auch gleichzeitig dem Schutz des Außenbe-
reichs vor einer weiteren baulichen Inanspruchnahme. 
Bezüglich eines naturschutzfachlichen Ausgleichs gilt, dass im beschleunigten Verfah-
ren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB "Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 (BauGB) vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig" zu betrachten sind. 
Ein naturschutzfachlicher Ausgleich ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren somit nicht 
erforderlich. 
 

6.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 
Nicht zuletzt auf Grund des UN-Weltklimaberichts ist deutlich geworden, dass die Be-
kämpfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel dauerhafte Zu-
kunftsaufgaben auch der Städte und Gemeinden sind. Diese Aufgaben haben auch eine 
städtebauliche Dimension, der die Gemeinden bei ihren Vorgaben zur örtlichen Boden-
nutzung Rechnung tragen sollen15. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der klimagerechten 
Stadtentwicklung in den Gemeinden“ (BauGB Novelle 2011) zur Stärkung des Klima-
schutzes u. a. eine Klimaschutzklausel eingefügt, die Festsetzungsmöglichkeiten zum 
Einsatz und zur Nutzung erneuerbarer Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung erwei-
tert, Sonderregelungen für die Windenergienutzung eingefügt und die Nutzung insbe-
sondere von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden erleichtert werden. Der neuge-
fasste § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB bestimmt nunmehr, dass die Bauleitpläne dazu beitragen 
sollen, „eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-
sondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und das Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“ Die Neu-
regelungen der § 1 Abs. 5 Satz 2, und § 1a Abs. 5 BauGB werten den kommunalen 
Klimaschutz auf, verleihen ihm aber keinen Vorrang vor anderen Belangen nach § 1 Abs. 
6 BauGB und § 1a BauGB. 
Zur Verminderung von Aufheizungseffekten und damit auch zur Minderung negativer 
siedlungsklimatischer Auswirkungen dient die verbindliche Festsetzung von 

 
15 aus: Referentenentwurf zum Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Stadtentwicklung in den Gemeinden 
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Flachdächern, die mindestens extensiv zu begrünen sind und dem Ausschluss von 
Schottergärten. 
Grundsätzlich dient eine Maßnahme der Nachverdichtung im Siedlungszusammenhang 
der Vermeidung von Flächenverbrauch.  
Die im Plangebiet vorbereitete vergleichsweise kleinflächige Neuversiegelung wird durch 
die Festsetzungen 

• zur wasserdurchlässigen Gestaltung von Wege- und Stellplatzflächen, 
• zur anteiligen Begrünung der Grundstücksflächen sowie 
• zur mind. extensiven Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 

und 
• dem Verbot von Schottergärten 

minimiert. 
 
Zur Unterstützung der Klimaschutzziele dient darüber hinaus die verbindliche Vorgabe 
zur anteiligen Nutzung der Dachflächen für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie. 

7 Flächenbilanz 
 

Nutzung Fläche Anteil 
Allgemeines Wohngebiet (WA) 2.340 qm 82,4 % 
Straßenverkehrsfläche 340 qm 12,0 % 
Privatstraße 160 qm 5,6 % 
GESAMT 2.840 qm 100,0 % 

 
 

8 Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 

8.1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen 
Stellungnahme vom 18.08.2023 
(…)  
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Vor Abriss der Bestandsgebäude, ist ein Rückbau der bestehenden Anschlüsse bei un-
serem Bauherrenservice unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 330 1903 oder 
unter - www.telekom.de/umzug/bauherrenberatung - zu beauftragen. 

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien mi Plangebiet und ggf. auch 
außerhalb des Plangebietes erforderlich. 

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien mi Bau-
gebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits 

http://www.telekom.de/umzug/bauherrenberatung
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bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbie-
ter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit den Erschließung und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen mi Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der in der Signatur genannten Adresse 
so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn der Erschließungsarbeiten 
schriftlich angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan seine 
Rechtsgültigkeit erlangt hat. 

Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang auch den Hinweis auf das Telekommuni-
kationsgesetz §146 Abs. 2 (TKG), i. V. m. „Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digi-
taler Hochgeschwindigkeitsnetze" (DigiNetzG): 

Im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für 
die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen 
überschreitet, ist sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein 
Netz mit sehr hoher Kapazität bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines 
Netzes mit sehr hoher Kapazität durch Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
zu ermöglichen. Im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten ist stets sicherzu-
stellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität 
mitverlegt werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit die Daten des Neubaugebiet über unser Web Portal 
einzugeben. Somit geht alles Prozesskonform mit allen Daten bei der Deutschen Tele-
kom AG ein. 

- www.telekom.de/email-kontakt/neubaugebiete-melden 

(…) 
 

8.2 Landkreis Gießen, FD Wasser und Bodenschutz, Gießen 
Stellungnahme vom 18.08.2023 
(…)  
Da es sich im vorliegenden Fall überwiegend um eine Bestandsüberplanung mit gerin-
gen Erweiterungsmöglichkeiten handelt, ist es aus Sicht des Fachdienstes Wasser- und 
Bodenschutz im Hinblick auf die Verbotsregelungen gemäß § 6 der Verordnung vom 
27.09.1995 (insbesondere Ziffer 3, 4, und 11) nicht zwingend erforderlich, die Grundvo-
raussetzungen für die Umsetzbarkeit von Einzelmaßnahmen im Rahmen des Bebau-
ungsplanes bereits im jetzigen Planungsstadium durch ein hydrogeologisches Gutach-
ten des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie abzuklären. 

Aus der Lage mi Trinkwasserschutzgebiet ggf. resultierende Anforderungen können im 
Rahmen der Prüfung konkreter Einzelplanungen formuliert werden. 

Hierfür ist jedoch sicherzustellen, dass konkrete Maßnahmenplanungen, unabhängig 
von einer ggf. bestehenden bauordnungsrechtlichen Genehmigungsfreistellung, früh- 
zeitig mit dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz abgestimmt werden.“ (…) 

8.3 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst , Darmstadt 
Stellungnahme vom 22.08.2023 
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„Über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst aus-
sagefähige Luftbilder vor. 

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit 
dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse 
über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systema-
tische Flächenabsuche nicht erforderlich. 

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.“ 

 

8.4 Landkreis Gießen, Kreisbrandinspektor, Gießen 
Stellungnahme vom 22.08.2023 
(…)  
„1. Löschwasserversorgung 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine 
Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der Fassung vom 23. August 2018 haben 
die Gemeinden für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversor-
gung zu sorgen. 

Hierbei ist die von der vorgesehenen Bebauung ausgehende konkrete Gefahrensituation 
ein wesentliches Kriterium. Die Gemeinde hat im Rahmen der Bedarfs- und Entwick-
lungsplanung für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe das Gefahrenpotential zu 
ermitteln. 

Als Orientierungshilfe für einen angemessenen Löschwasserbedarf dient das Arbeits-
blatt W405 (A) Wasserversorgung-Brandschutz des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW). 

Aus den von Ihnen mitgeteilten Planungsgrößen ergibt sich als Richtwert nachfolgender 
Löschwasserbedarf (Grundschutz): 

WA/GFZ = (0,3 - 0,7) = 96 m3 = (1600 l/Min) 

Hinweis: 

Der v. g. Richtwert dient als Beschlussempfehlung zur Sicherstellung des Grundschut-
zes mi Rahmen ihrer Planungshoheit, sollte dieser von der .v g. Empfehlung abweichen, 
so wäre dies in der Beschlussvorlage deutlich zu machen. 

 

Erfolgt die Sicherstellung der Löschwasserversorgung aus den Ortsnetzen so sind nach-
folgende Anforderungen zu berücksichtigen: 

- Die Wasserleitungen sind als Ringleitungen auszuführen. Die Löschwassermenge 
muss für mindestens 2 Std. zur Verfügung stehen. 

- Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 
- Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und 

zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum 
Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt 
sein. 



Begründung zum Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“, 
– Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB – 
Stadt Hungen, Stadtteil Trais-Horloff Seite 29 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

- Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Lösch-
wassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maxi-
mal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. 

- Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwas-
serversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Ab-
stände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Lösch-
wasserentnahmestellen. 

- Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 
m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hin-
weg.  

- Bei maximaler Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebs-
druck 1,5 Bar nicht unterschreiten. 

- Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend 
erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten (…) erwogen werden.  

- Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt mi Bedarfsfall 
zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunter-nehmen. 

Anmerkung 

Nach § 45 HBKG können Eigentümerinnen und/oder Eigentümer, Besitzerinnen 
und/oder Besitzer sowie sonstige Nutzungsberechtigte abgelegener baulicher Anlagen, 
die nicht über eine ausreichende Löschwasserversorgung verfügen von der Gemeinde 
verpflichtet werden, ausreichende Löschmittel zur Verfügung zu stellen. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird je nach Brandbelastung oder Son-
derbauvorschriften für die einzelnen Objekte die Löschwassermenge festgesetzt. Diese 
kann unter Umständen von der Höhe des Grundschutzes abweichen. Eine Verpflichtung 
von Eigentümerinnen und/oder Eigentümern nach § 45 HBKG zur Deckung von Fehl-
mengen mi Rahmen des Grundschutzes für beplante Gebiete indes ist urzulässig. (Siehe 
auch Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 07.08.2019, Az.: 4 A410/19). 

2 . Sonstige Maßnahmen 

2.1 Die Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können. 
Im Übrigen wird auf die „Muster- Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" in der je-
weils gültigen Fassung verwiesen. 

2.2 Die lichte Breite geradliniger Zufahrten muss mindestens 3 m betragen. Wird eine 
Zufahrt auf einer Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (z. B. Wände, Pfei-
ler) begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5 m betragen. 

2.3 Gem. § 36 Abs. 3 HBO dürfen Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen von 
zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche 
liegt, nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte, 
wie. Hubrettungsfahrzeuge, verfügt. 

2.4 Aufstell- und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend be-
festigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig freizuhalten; 
die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar 
sein. Fahrzeuge dürfen auf diesen Flächen nicht abgestellt werden. 

2.5 Die Kurvenradien sind so zu gestalten, dass Lösch- und Rettungsfahrzeuge unge-
hindert diese durchfahren können. (…) 
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2.6. Bäume sind so anzupflanzen, dass das Astwerk nicht (auch nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt) in die Fahrbahn hineinragt. Im Bereich von notwendigen Aufstellflächen für 
Hubrettungsfahrzeuge dürfen keine Bäume angepflanzt werden. Sträucher und Gehölz 
niedriger Wuchshöhe sind davon ausgenommen. 

2.7 Bei der Bebauung der Grundstücke und der Gestaltung der Straßen sind insbeson-
dere die Anforderungen der § 4 Abs: 1, sowie § 5 der HBO 2018 zu beachten. 

 

8.5 Landkreis Gießen, FD Naturschutz, Gießen 
Stellungnahme vom 01.09.2023 
(…)  
„Aufgrund der Lage des Plangebietes im Übergangsbereich zur freien Landschaft sowie 
der Nähe zur Natura2000-Schutzgebietskulisse besteht durch den Wirkfaktor „Anlage-
bedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalität“ ein erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel. 
Zum Schutz vor Vogelkollisionen verweisen wir auf § 37 HeNatG, demzufolge zusam-
menhängenden vollständig transparenten oder spiegelnden Glasflächen über 20 m2 un-
zulässig sind.“ 

Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt in ihrer Stellungnahme weiterhin: 
„Auf großen Glasflächen wie Fenstern, eingehausten Fahrradstellplätzen etc. sollten ef-
fektive Maßnahmen gegen Vogelschlag (z. B. nachweislich geeignete Muster, Opazität) 
vorgeschrieben werden.“ 
Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt in ihrer Stellungnahme weiterhin: 
„Die Außenbeleuchtung an den Gebäuden, Wegen und Parkflächen ist energiesparend, 
blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das 
notwendige Maß zu reduzieren.  
- Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur 

unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel 
mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht 
entsprechend den Farbtemperaturen bis max. 3.000 Kelvin, besser 2.700 K oder 
weniger ohne UV-Anteile.  

- Max. 5 Lux Beleuchtungsstärke für Weg- und Zugangsbeleuchtung; max. 10 Lux für 
Hof- und Parkplatzbeleuchtung gemäß ASR A3.4. Dabei sind möglichst niedrige 
Lichtpunkthöhen anzustreben.  

- Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende 
Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind 
unzulässig.  

- Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder smarte Steuerung soll die 
Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden.“ 

-  

8.6 Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 42.2, Gießen 
Stellungnahme vom 24.08.2023 
(…)  
„Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten mi Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Ent-
sorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien 
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in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen. de, Umwelt, Abfall, Bau- und Gewer-
beabfall, Bau- und Abbruchabfälle). 

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfallein-
stufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z. B. Bau-
schutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle wie z. B. Asbestzement-
platten).  

Downloadlink: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2022-
04/baumerkblatt 2015-12-10.pdf 

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Ab- fälle wird auf 
die Vorgaben der seit 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 
09.07.2021 (BGBI I s. 2598) hingewiesen. Die EBV enthält u. a . die Anforderungen an 
die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwerken sowie 
die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen Ersatzbaustoffen in 
technischen Bauwerken (z. B. Errichtung eines Walles mit Bodenmaterial bzw. Erdaus- 
hub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. Anzeigepflichten). 

Hierzu wird auf die Infoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung 
unter folgendem Link: https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbau-
stoffverordnung (Abfall >- Abfallnews >- Ersatzbaustoffe) verwiesen.“ 
 

8.7 Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf 
Stellungnahme vom 02.08.2023 
(…)  
„Grundsätzlich gibt es von unserer Seite keine Einwände gegen die o. g. Planungen. Im 
Vorentwurf zum geplanten Verfahren wird unter Punkt 1.2. „Planungsanlass und Erfor-
derlichkeit“ auf die ehem. Bergbautätigkeit hingewiesen. Zur Verdeutlichung teilen wir 
mit, dass der Planbereich vom Braunkohlebergwerksfeld (Abbauberechtigung) „Conso-
lidierte Friedrich" überdeckt wird (s. Anlage 1.) Nach den uns vorliegenden Unterlagen, 
befindet sich das Plangebiet im Bereich des ehem. Tiefbaubetriebes Trais-Horloff, in 
dem zwischen 1875 und 1949 Braunkohle im untertägigen (vermutl.) Pfeilerbruchverfah-
ren gewonnen wurde. Erfahrungsgemäß klingen bei diesem Abbauverfahren die Set-
zungsbewegungen im Deckgebirge innerhalb der ersten 10 – 20 Jahre nach Beendigung 
der Gewinnung ab. Der Baugrund ist jedoch dauerhaft gestört und es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass über lange Zeiträume hinweg weitere Bewegungen im Unter-
grund auftreten. Diese Besonderheit muss bei jeglicher baulicher Nutzung berücksichtigt 
werden. Die dauerhafte Standsicherheit baulicher Anlagen (auch Versorgungsanlagen) 
ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten und im Rahmen der erforderlichen 
Genehmigungsverfahren nachzuweisen. Ein Grubenbild mit genaueren Informationen 
(Abbautiefe, Abbauverfahren, Abbauzeitraum mi betroffenen Bereich usw.) liegt uns lei-
der nicht vor. (…)“ 
 

8.8 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Hessen Archäologie, Wiesbaden 
Stellungnahme vom 14.08.2023 
„Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans werden seitens der Denkmalfach-
behörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Änderungswünsche vorgebracht. 
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Folgender Hinweis ist zur rechtlichen Sicherstellung in der Baugenehmigung textlich auf-
zunehmen: Wir weisen darauf hin, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG un-
verzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 
Abs. 3 HDSchG). 

Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu 
rechnen. Wir bitten, die mit den Erdarbeiten Betrauten entsprechend zu belehren. 

Hinweis: Die vorliegende. Stellungnahmen verhält sich ausschließlich zu den Öffentli-
chen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. (…)“ 
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9 Begriffsbestimmungen 
Grundflächenzahl (GRZ) - 0,4 (Beispiel) 
„Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücks-
fläche … zulässig sind“ (§ 19 Abs. 1 BauNVO) 

Beispiel: 1.000 qm * 0,5 = 500 qm 
 Bei einer Grundstücksgröße von 1.000 qm dürfen maximal 500 qm 

Grundfläche überbaut werden. Die Grundflächen von Garagen, Stellplät-
zen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen und baulichen Anlagen un-
terhalb der Erdoberfläche sind vollständig mit einzurechnen. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) – 0,7 (Beispiel) 
„Die Geschossfläche gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche … zulässig sind.“ (§ 20 Abs. 2 BauNVO) 

Beispiel: 1.000 qm * 0,7 = 700 qm 
 Bei einer Grundstücksgröße von 1.000 qm dürfen maximal 700 qm, ver-

teilt auf alle (Voll-)Geschosse (nach § 2 Abs. 5 Satz 3 HBO) überbaut 
werden. Die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Erdoberfläche, Bal-
kone, Loggien und Terrassen bleiben bei der Ermittlung der Geschossflä-
che unberücksichtigt. 

 

Vollgeschosse – II (als Höchstmaß) 
Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften (Þ § 2 Abs. 5 
HBO) Vollgeschosse sind, oder auf ihre Zahl angerechnet werden.“ (§ 20 Abs. 1 BauNVO) 
 

Offene Bauweise - o 
„In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, 
Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der Hausformen darf höchstens 50 m be-
tragen.“ (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
 
Baugrenze 
„Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.“ (§ 23 Abs. 
3 BauNVO) 

 
 
 
Hungen,  November 2023 
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Projekt: Hungen Trais-Horloff, Friedrich-Ebert-Straße  
Projekt-Nr.: 21-620  
Gegenstand: Umwelt-/abfalltechnische Untersuchung  

 
 

UA001 Prüfbericht 
 
 
1. Situation 
Die bgm baugrundberatung GmbH wurde von der Familie Hoffmann beauftragt, im Rahmen einer 
Kaufentscheidung zum Grundstück in Hungen, Trais-Horloff, Friedrich-Ebert-Straße, Bodenmaterial zu 
beproben, abfalltechnisch zu analysieren und abschließend zu bewerten. 
 
 
2. Bearbeitungsunterlagen 
[B1] Hessische Regierungspräsidien (2018): Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen 

Regierungspräsidien (Abt. Umwelt) vom 01.09.2018. 
[B2] LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Stand Mai 
2019. 

[B3] Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA Mitteilung 32 (LAGA PN 98), Stand: 5. Mai 2019. 
[B4] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 

10.12.2001, Stand 17.07.2017. 
[B5] Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-

schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012, Stand 
20.07.2017. 

[B6] Bundes –Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999, Stand 
24.02.2012. 

[B7] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes- Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998, Stand 24.02.2012. 

[B8] Untersuchung und Beurteilung des Wirkungspfades Boden – Grundwasser, Sicker-
wasserprognose, Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 3, 2. überarbeitete Auflage, Ausgabe 2002, 
aufgestellt durch das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG). 
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3. Durchführung der Probennahme 
Am 20.12.2021 wurden auf dem Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße 30 in Hungen, Trais-Horloff 
6 Rammkernsondierungen (RKS) bis in Tiefen von 3,00 m bzw. 5,00 m u. GOK abgeteuft. Nur bei der 
RKS 6 wurde bei 0,6 m ein Hindernis angetroffen, so dass trotz einmal Umsetzens kein tieferes 
Durchteufen möglich war und die Sondierung abgebrochen werden musste. 
Der gewachsene Boden, in Teufen von ca. 0,5 - 5,0 m, ist ein sandiger, schwach toniger Lehm. Dar-
über befindet sich eine 0,3 - 0,7 m mächtige Auffüllung mit Bauschutt- und Ziegelresten. Zuoberst 
wurde teilweise ein rd. 0,1 - 0,2 m mächtiger Oberboden angetroffen.  
Grundwasser wurde während der Untersuchungen nicht vorgefunden. 
Aus den 6 Rammkernsondierungen wurden jeweils von dem Oberboden, der Auffüllung und dem 
Lehm Einzelproben entnommen. Zur Mischprobenbildung wurden gleichartige Einzelproben zusam-
mengefasst, homogenisiert und zu einer Mischprobe / Laborprobe verjüngt. Diese Proben wurden zur 
Analytik dunkel und gekühlt den Dr. Döring Laboratorien überstellt und auf den in Tabelle 1 aufgeführ-
ten Analyseumfang chemisch analysiert. Ergänzende Hinweise zur Probennahme können den Ent-
nahmeprotokollen der Anlage 3 entnommen werden. 
 
Tabelle 1 Übersicht der analysierten Proben 

Probe Entnahmestelle Tiefe 
[m u. GOK] Materialart Analysenumfang 

MP Oberboden RKS 1/1, 2/1, 4/1, 
5/1 0,0 - 0,2 Oberboden LAGA Boden 

MP Boden 1 RKS 1/3, 3/2, 4/3, 
5/3 0,6 - 1,1 

Schluff, sandig, schwach 
tonig LAGA Boden 

MP Auffüllung 1 RKS 1/2, 2/2, 3/1 0,0 - 0,9 
Auffüllung, Sand, kiesig, 
schwach schluffig, Zie-

gel- /Bauschuttreste 
LAGA Boden 

MP Auffüllung 2 RKS 4/2, 5/2, 6/2 0,1 - 0,9 
Auffüllung, Sand, kiesig, 
schwach schluffig, Bau-

schuttreste 
LAGA Boden 

 
 

4. Analyseergebnisse und abfall-/ umwelttechnische Bewertung 
Die Einzelstoffergebnisse, die Messmethoden und die Bestimmungsgrenzen können dem Prüfbericht 
Nr. 211221019 der Anlage 4 entnommen werden. In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Analyseer-
gebnisse gemäß der LAGA aufgeführt. Eine tabellarische Übersicht und Auswertung der chemischen 
Analytik enthält die Anlage 5. 
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Tabelle 2 Chemisch-analytischer Befund gemäß Hess. Baumerkblatt 

Proben- 
bezeichnung Analysenbefund Feststoff Analysenbefund Eluat 

Gesamt-
einstufung 

 LAGA- 
Einstufung 

maßgebender 
Parameter 

LAGA- 
Einstufung 

maßgebender 
Parameter 

MP Oberboden >Z 2 TOC Z 0 --- >Z 2 

MP Boden 1 Z 0* Chrom, Nickel Z 0 --- Z 0* 

MP Auffüllung 
1 Z 2 Chrom, TOC >Z 2 Sulfat >Z 2 

MP Auffüllung 
2 Z 2 TOC, ∑ PAK, 

Benzo(a)pyren Z 1.2 pH-Wert Z 2 

 
Die Oberbodenmischprobe MP Oberboden ist aufgrund des Gehaltes an organischer Substanz – 
gemessen als TOC - in die Verwertungsklasse >Z 2 nach LAGA Boden einzustufen. Der erhöhte 
TOC-Gehalt stellt jedoch keinen Schadstoff i.e.S. dar und ist für Oberboden typisch. 
Böden mit dem Zuordnungswert >Z 2 können nur einer Verwertung/Beseitigung auf einer zugelasse-
nen Deponie oder einer schadstoffbeseitigenden Vorbehandlung in einer zugelassenen Anlage und 
anschließende Wiederverwertung zugeführt werden. Bei der Entsorgung sind hier zusätzlich die Be-
dingungen der Deponieverordnung (DepV) zu beachten. 
 
Die Bodenmischprobe MP Boden 1 ist aufgrund geringfügig erhöhter Schwermetalle Chrom und Ni-
ckel in die Zuordnungsklasse Z 0* einzustufen. Die erhöhten Gehalte an Schwermetallen sind voraus-
sichtlich geogen bedingt. 
Bodenmaterial, das die Zuordnungswerte Z 0 im Feststoff überschreitet, aber die Zuordnungswerte 
Z 0 im Eluat und Z 0* im Feststoff einhält, darf für Verfüllungen von Abgrabungen unterhalb der 
durchwurzelbaren Bodenschicht eingesetzt werden. Hierfür müssen jedoch bestimmte Bedingungen 
(„Ausnahmen von der Regel“) gemäß LAGA (Technische Regeln für die Verwertung, Teil II, Bodenma-
terial (TR Boden) - Überarbeitung, Stand: 05. November 2004) eingehalten werden (z. B. Lage der 
Verfüllung außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, Wasservorranggebieten, Karstge-
bieten, etc.). 
 
Die Auffüllungsmischprobe MP Aufüllung-1 ist aufgrund erhöhter Sulfat-Gehalte in die Zuordnungs-
klasse >Z 2 nach LAGA Boden einzustufen. Der erhöhte Sulfatgehalt geht vermutlich auf Fremdbe-
standteile wie Beton zurück. 
Böden mit dem Zuordnungswert >Z 2 können nur einer Verwertung/Beseitigung auf einer zugelasse-
nen Deponie oder einer schadstoffbeseitigenden Vorbehandlung in einer zugelassenen Anlage und 
anschließende Wiederverwertung zugeführt werden. Bei der Entsorgung sind hier zusätzlich die Be-
dingungen der Deponieverordnung (DepV) zu beachten. 
 
Die untersuchte Mischprobe MP Auffüllung-2 ist wegen der Überschreitungsparameter TOC, ∑ PAK, 
Benzo(a)pyren in die Zuordnungsklassen Z 2 nach LAGA Boden (Hessisches Merkblatt) einzustufen.  
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Bei Schadstoffbelastungen bis zum Zuordnungswert Z 2 sind Böden nur einbaubar, wenn definierte 
technische Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. eine Versiegelung der Oberfläche über dem Einbau-
/Schüttkörper durchgeführt werden. Ausgenommen ist der Einbau in Trinkwasserschutzgebieten der 
Zonen I – IIIB und Heilquellenschutzgebieten der Zonen I – IV, Wasservorranggebieten, Über-
schwemmungsgebieten und auf Flächen sensibler Nutzung (z.B. Kinderspielplätze, Sportanlagen 
etc.). 
 
 
5. Altlastentechnische Bewertung und Gefährdungsabschätzung 
Zur altlastentechnischen Bewertung und Gefährdungsabschätzung des Grundstückes hinsichtlich 
ihres Gefährdungspotentiales für die verschiedenen Schutzgüter (menschliche Gesundheit, Nutzung 
des Bodens, Grundwasser) erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den chemisch-
analytischen Untersuchungen, einerseits mit den Beurteilungswerten des Anhanges 3 des Handbu-
ches „Sickerwasserprognose“ des HLUG [B8] und andererseits mit den Prüfwerten nach Anhang 2 der 
BBodSchV [B6]. Letzteres differenziert nach ihrer tatsächlichen und ihrer planungsrechtlich zulässigen 
Nutzung, in dem Fall für Wohngebiete. Bei Überschreitung eines Prüfwertes ist von der Möglichkeit 
einer Gefährdung der verschiedenen Schutzgüter auszugehen. 
 
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt in der Auffüllung sowie im natürlichen Boden Überschrei-
tungen für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser auf. Dabei wurden erhöhte Belastungen an Blei, 
Chrom, Nickel sowie ∑ PAK, teils auch Benzo(a)pyren in den aufgefüllten Schichten sowie dem 
Oberboden festgestellt. Im natürlichen Boden sind neben den Schwermetallen Blei, Chrom und Nickel 
zudem noch Arsen erhöht. Dagegen ist der Parameter ∑ PAK in der Bodenprobe unauffällig. Hierbei 
sollte beachtet werden, dass die Schwermetallgehalte (Chrom und Nickel) weitgehend die geogene 
Hintergrundbelastung darstellen. Aus diesem Grund sind von diesen Schwermetallen keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu befürchten. 
 
Anhand der Gefährdungsabschätzung in den vorangegangenen Kapiteln sehen wir aktuell keine Ge-
fährdung für das Schutzgut Boden. Eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der punktuell vorliegenden Belastungen sehen wir das 
Gefährdungspotential als nicht sehr hoch an, zumal die anstehenden bindigen Böden einer Verlage-
rung von Schadstoffen behindern. Da mit Grundwasser erst ab Tiefen von 5 m u. GOK gerechnet 
werden kann, bilden die bindigen Böden zusätzlich eine ausreichende Deckschicht. 
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6. Abschließende Bemerkungen 
Anhand der hier dargestellten abfalltechnischen Untersuchungsergebnisse ist bei der Entsorgung von 
Bodenmaterial mit erhöhten Entsorgungskosten zu kalkulieren. 
 
Der Prüfbericht ist nur in seiner Gesamtheit gültig. 
 
Die bgm baugrundberatung GmbH ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur Seite zu 
stehen und fachliche Entscheidungshilfen zu geben. 
 
Hungen, den 17.01.2022 
 
 
 
Mathias Müssig Dipl.-Geol. Jörn Martini Dipl.-Geol. Natalie Berger 
(Geschäftsführer) (Geschäftsführer) (Sachbearbeiterin) 
 
 
Anlagen: 
1. Lageplan, ohne Maßstab, mit Kennzeichnung der Aufschlusspunkte 
2. Zeichnerische Darstellung der Bohrprofile gemäß DIN 4023, M 1 : 50 
3. Entnahmeprotokolle PN 98 
4. Prüfbericht Nr. 211221019 der Dr. Döring Laboratorien GmbH 
5. Auswerteprotokolle gem. Hessischem Baumerkblatt (2018) 
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Laboratorien Dr. Döring  Haferwende 21  28357 Bremen 

 
bgm Baugrundberatung GmbH 
Beethovenstraße 37a 
 
35410  HUNGEN 
 
 
 
 
 
 

27. Dezember 2021 

  PRÜFBERICHT       211221019 
 
 

  Auftragsnr. Auftraggeber: 21-620, Herr Reif 

  Projektbezeichnung:  Trais Horloff 

  Probenahme:   durch Auftraggeber am 20.12.2021 

  Probentransport:  durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 21.12.2021 

  Probeneingang:   22.12.2021 

  Prüfzeitraum:   22.12.2021 – 27.12.2021 

  Probennummer:  180772 – 180775 / 21 

  Probenmaterial:   Boden, Boden/Bauschutt 

  Verpackung:   PE-Beutel 

Bemerkungen:  

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise 
Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH. 
 

Analysenbefunde:  Seite 3 - 5 

Messverfahren:   Seite 2 

Qualitätskontrolle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Farzin Mostaghimi   M. Sc. Dirk Schlüter 
(Projektleiter)    (Projektleiter)
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Probenvorbereitung:  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren: Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 
 Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-1: i.V. mit LAGA 

KW/04: 2019-04 
 Cyanide (F) DIN ISO 11262: 2012-04 
 EOX (F) DIN 38414-17 (S17): 2017-01 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 
 Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 
 PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 
 PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 
 BTEX (F) DIN EN ISO 22155: 2016-07 
 LHKW (F) DIN EN ISO 22155: 2016-07 
 Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01 
 pH-Wert (E) DIN EN ISO 10523: 2012-04 
 el. Leitfähigkeit (E) DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Phenol-Index (E) DIN 38409-16 (H16): 1984-06 
 Cyanide, gesamt (E) DIN 38405-13 (D13): 2011-04 
 Chlorid (E) DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat (E) DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
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Labornummer 180772 180773 180774 180775 

Probenbezeichnung MP 
Oberboden  

MP Boden 1 MP Auffüllung 
1 

MP Auffüllung 
2 

Dimension [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 74,3 81,6 71,9 73,0 
TOC [%] 5,1 0,22 4,2 4,6 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 20 < 5 15 59 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 100 < 5 66 430 
Cyanid, gesamt < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
EOX 0,4 0,1 0,3 0,2 
     
Arsen 8,3 15 6,6 7,6 
Blei 39 25 35 80 
Cadmium 0,3 0,2 0,2 0,3 
Chrom 76 95 200 150 
Kupfer 24 24 32 32 
Nickel 57 81 97 71 
Quecksilber 0,2 < 0,1 0,2 0,2 
Thallium 0,3 0,3 0,2 0,2 
Zink 97 67 100 100 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
PCB 138 0,002 < 0,001 < 0,001 0,004 
PCB 153 0,002 < 0,001 < 0,001 0,004 
PCB 180 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 
Summe PCB (6 Kong.) 0,005 n.n. n.n. 0,015 
     
Naphthalin 0,019 < 0,001 0,005 0,142 
Acenaphthylen 0,118 < 0,001 0,009 0,189 
Acenaphthen 0,047 < 0,001 0,003 0,128 
Fluoren 0,070 < 0,001 0,006 0,283 
Phenanthren 1,37 < 0,001 0,103 3,34 
Anthracen 0,330 < 0,001 0,030 0,600 
Fluoranthen 3,58 < 0,001 0,265 5,43 
Pyren 2,97 < 0,001 0,196 4,41 
Benzo(a)anthracen 1,90 < 0,001 0,132 2,46 
Chrysen 1,91 < 0,001 0,130 2,32 
Benzo(b)fluoranthen 2,84 0,001 0,202 3,22 
Benzo(k)fluoranthen 0,891 < 0,001 0,063 0,998 
Benzo(a)pyren 1,73 < 0,001 0,105 2,03 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,17 < 0,001 0,069 1,38 
Dibenzo(a,h)anthracen 0,200 < 0,001 0,012 0,214 
Benzo(g,h,i)perylen 1,15 < 0,001 0,067 1,48 
Summe PAK (EPA) 20,295 0,001 1,397 28,624 
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Labornummer 180772 180773 180774 180775 

Probenbezeichnung MP 
Oberboden  

MP Boden 1 MP Auffüllung 
1 

MP Auffüllung 
2 

Dimension [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] 

     
Benzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Toluol 0,04 < 0,01 0,07 0,04 
Ethylbenzol < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 
Xylole 0,03 < 0,01 0,07 0,03 
Trimethylbenzole 0,03 < 0,01 0,02 < 0,01 
Summe BTEX 0,10 n.n. 0,18 0,07 
     

Vinylchlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,1-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chloroform < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Bromdichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,2-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibromchlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tribrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe LHKW  n.n. n.n. n.n. n.n. 
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Labornummer 180772 180773 180774 180775 

Probenbezeichnung MP 
Oberboden  

MP Boden 1 MP Auffüllung 
1 

MP Auffüllung 
2 

 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

     
pH-Wert bei 20 °C 8,6 8,4 8,1 9,8 
el. Leitfähigkeit [µS/cm] bei 25 °C 97 99 717 109 
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 < 10 
Cyanid, gesamt < 5 < 5 < 5   < 5 
     
Chlorid  1.400 1.600 1.100 3.600 
Sulfat  4.700 3.200 450.000 6.900 
     
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei 0,4 < 0,2 < 0,2 0,4 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom 1,1 < 0,3 0,6 1,2 
Kupfer 2,3 < 2,0 2,1 3,9 
Nickel 1,1 < 1,0 1,2 1,1 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Thallium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Zink 4,6 < 2,0 6,1 < 2,0 
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1
Bodenart: Schluff MP Oberboden >Z 2 MP Boden-1 Z 0* Erläuterungen: n.n. = nicht nachgewiesen

# n.a. = nicht analysiert

Parameter Einheit Z 0 Z 0* Z 1 Z 2 Feststoff >Z 2 Feststoff Z 0* n.b. = nicht berechnet

Arsen (As)        mg/kg 15,0 15,0 45,0 150,0 8,3 15,0
Blei (Pb)             mg/kg 70,0 140,0 210,0 700,0 39,0 25,0
Cadmium (Cd)     mg/kg 1,0 1,0 3,0 10,0 0,3 0,2
Chrom ges. (Cr)  mg/kg 60,0 120,0 180,0 600,0 76,0 Z 0* 95,0 Z 0*
Kupfer (Cu)       mg/kg 40,0 80,0 120,0 400,0 24,0 24,0
Nickel (Ni) mg/kg 50,0 100,0 150,0 500,0 57,0 Z 0* 81,0 Z 0*
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,5 1,0 1,5 5,0 0,2      n.n.
Thallium (Tl) mg/kg 0,7 0,7 2,1 7,0 0,3 0,3
Zink (Zn)           mg/kg 150,0 300,0 450,0 1500,0 97,0 67,0
Cyanide, ges. mg/kg 1,0 - 3,0 10,0      n.n.      n.n.
TOC Masse-% 0,5 0,5 1,5 5,0 5,1  >Z 2 0,22
EOX mg/kg 1,0 1,0 3,0 10,0 0,4 0,1
KW C10 - C22 (GC) mg/kg 100,0 200,0 300,0 1000,0 20,0      n.n.
KW C10 - C40 (GC) mg/kg 100,0 400,0 600,0 2000,0 100,0      n.n.
S PAK mg/kg 3,0 3,0 3,0 30,0 20,295 Z 2 0,001
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,6 0,9 3,0 1,73 Z 2      n.n.
S PCB mg/kg 0,05 0,1 0,15 0,5 0,005      n.n.
S BTEX - Aromate mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1      n.n.
S LHKW mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0      n.n.      n.n.

Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Eluat Z 0 Eluat Z 0
pH-Wert - 6,5-9 6,5-9 6,0-12 5,5-12 8,6 8,4
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 500,0 500,0 1000,0 1500,0 97,0 99,0
Chlorid mg/l 10,0 10,0 20,0 30,0 1,4 1,6
Sulfat mg/l 50,0 50,0 100,0 150,0 4,7 3,2
Arsen (As)        mg/l 0,01 0,01 0,04 0,06      n.n.      n.n.
Blei (Pb)             mg/l 0,02 0,04 0,1 0,2 0,0004      n.n.
Cadmium (Cd)     mg/l 0,002 0,002 0,005 0,01      n.n.      n.n.
Chrom ges. (Cr)  mg/l 0,015 0,03 0,075 0,15 0,0011      n.n.
Kupfer (Cu)       mg/l 0,05 0,05 0,15 0,3 0,0023      n.n.
Nickel (Ni) mg/l 0,04 0,05 0,15 0,2 0,0011      n.n.
Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 0,0002 0,001 0,002      n.n.      n.n.
Thallium (Tl) mg/l 0,001 0,001 0,003 0,005      n.n.      n.n.
Zink (Zn)           mg/l 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0046      n.n.
Cyanid (gesamt) mg/l 0,01 0,01 0,05 0,1      n.n.      n.n.
Phenol-Index mg/l 0,01 0,01 0,05 0,1      n.n.      n.n.

5.1
Anlage:

Eluat

bgm
 baugrundberatung G

m
bH

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit 
hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden. 

 Ergebnisse der Bodenuntersuchungen nach LAGA Boden (hessisches Merkblatt 2018)

Trais-Horloff, Friedrich-Eber-Straße 21-620

LAGA - Zuordnungswerte Probe / Messwert / Zuordnung / Gesamteinstufung

Feststoff

Beethovenstraße 37a
D-35410 Hungen
Tel.: 06402 / 512 400
Fax: 06402 / 512 4029
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Bodenart: Sand MP Auffüllung 1 >Z 2 MP Auffüllung 2 Z 2 Erläuterungen: n.n. = nicht nachgewiesen

# n.a. = nicht analysiert

Parameter Einheit Z 0 Z 0* Z 1 Z 2 Feststoff Z 2 Feststoff Z 2 n.b. = nicht berechnet

Arsen (As)        mg/kg 10,0 15,0 45,0 150,0 6,6 7,6
Blei (Pb)             mg/kg 40,0 140,0 210,0 700,0 35,0 80,0 Z 0*
Cadmium (Cd)     mg/kg 0,4 1,0 3,0 10,0 0,2 0,3
Chrom ges. (Cr)  mg/kg 30,0 120,0 180,0 600,0 200,0 Z 2 150,0 Z 1
Kupfer (Cu)       mg/kg 20,0 80,0 120,0 400,0 32,0 Z 0* 32,0 Z 0*
Nickel (Ni) mg/kg 15,0 100,0 150,0 500,0 97,0 Z 0* 71,0 Z 0*
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,1 1,0 1,5 5,0 0,2 Z 0* 0,2 Z 0*
Thallium (Tl) mg/kg 0,4 0,7 2,1 7,0 0,2 0,2
Zink (Zn)           mg/kg 60,0 300,0 450,0 1500,0 100,0 Z 0* 100,0 Z 0*
Cyanide, ges. mg/kg 1,0 - 3,0 10,0      n.n.      n.n.
TOC Masse-% 0,5 0,5 1,5 5,0 4,2 Z 2 4,6 Z 2
EOX mg/kg 1,0 1,0 3,0 10,0 0,3 0,2
KW C10 - C22 (GC) mg/kg 100,0 200,0 300,0 1000,0 15,0 59,0
KW C10 - C40 (GC) mg/kg 100,0 400,0 600,0 2000,0 66,0 430,0 Z 1
S PAK mg/kg 3,0 3,0 3,0 30,0 1,397 28,624 Z 2
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,6 0,9 3,0 0,105 2,03 Z 2
S PCB mg/kg 0,05 0,1 0,15 0,5      n.n. 0,015
S BTEX - Aromate mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0 0,18 0,07
S LHKW mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0      n.n.      n.n.

Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Eluat >Z 2 Eluat Z 1.2
pH-Wert - 6,5-9 6,5-9 6,0-12 5,5-12 8,1 9,8 Z 1.2

Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 500,0 500,0 1000,0 1500,0 717,0 Z 1.2 109,0
Chlorid mg/l 10,0 10,0 20,0 30,0 1,1 3,6
Sulfat mg/l 50,0 50,0 100,0 150,0 450,0  >Z 2 6,9
Arsen (As)        mg/l 0,01 0,01 0,04 0,06      n.n.      n.n.
Blei (Pb)             mg/l 0,02 0,04 0,1 0,2      n.n. 0,0004
Cadmium (Cd)     mg/l 0,002 0,002 0,005 0,01      n.n.      n.n.
Chrom ges. (Cr)  mg/l 0,015 0,03 0,075 0,15 0,0006 0,0012
Kupfer (Cu)       mg/l 0,05 0,05 0,15 0,3 0,0021 0,0039
Nickel (Ni) mg/l 0,04 0,05 0,15 0,2 0,0012 0,0011
Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 0,0002 0,001 0,002      n.n.      n.n.
Thallium (Tl) mg/l 0,001 0,001 0,003 0,005      n.n.      n.n.
Zink (Zn)           mg/l 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0061      n.n.
Cyanid (gesamt) mg/l 0,01 0,01 0,05 0,1      n.n.      n.n.
Phenol-Index mg/l 0,01 0,01 0,05 0,1      n.n.      n.n.

5.2
Anlage:

Eluat

bgm
 baugrundberatung G

m
bH

Niedrigere pH-Werte sind allein kein Ausschlusskriterium. Bei 
Überschreitung ist die Ursache zu prüfen

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit 
hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden. 

 Ergebnisse der Bodenuntersuchungen nach LAGA Boden (hessisches Merkblatt 2018)
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Feststoff
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1 Allgemeine Angaben 

 

 

1.1 Anlass und Auftrag 

 

Die bgm baugrundberatung GmbH wurde von Herrn Uwe Hoffmann mit Schreiben vom 

13.10.2023 beauftragt, für ein Grundstück in Hungen Trais-Horloff, Friedrich-Ebert-Straße 30 

(Flurstück 200/2), die möglichen Einflüsse aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten im Hinblick 

auf eine geplante Bebauung zu bewerten. 

 

 

1.2 Bearbeitungsunterlagen 

 

[U1] Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft: Bebaubarkeit des Grundstückes Gemar-

kung Trais-Horloff Flur 1 Nr. 199/2, Scheiben an das Bergamt Weilburg vom 06.07.1984 

[U2] Uniper Kraftwerke AG: Bauleitplanung der Stadt Hungen, Öffentlichkeitsbeteiligung, 

Schreiben vom 02.08.2023 

[U3] EON Kraftwerke GmbH/Bergtechnisches Vermessungsbüro Marktscheider Walter Gütz, 

Köln: Trais-Horloff, Bauleitplanung Marktscheiderischer Plan, M 1:1.000, August 2008 

[U4] Copernicus Land Monitoring Service: European Ground Motion Service (EGMS): Verti-

kalbewegung von Messpunkten im Bereich des Projektgebietes, abgerufen am 

20.10.2023, https://egms.land.copernicus.eu/ 

[U5] Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Geologie Vie-

wer Hessen(geologie.hessen.de) 

[U6] Hungen Trais-Horloff, abfall- und umwelttechnische Untersuchung, Projekt-Nr. 21-620, 

aufgestellt durch die bgm baugrundberatung GmbH am 17.01.2022 

 

 

 

2 Projektgebiet und Bergbau 

 

Das Grundstück liegt im Stadtteil Trais-Horloff der Stadt Hungen. Westlich der Friedrich-Ebert-

Straße (Anlage 1). 

Im Projektgebiet wurde zwischen 1875 und 1949 Braunkohlenbergbau betrieben [U2]. 

Südlich und westlich des Grundstückes befinden sich in ca. 40 m Abstand (südlich) bzw. ca. 

100 m Entfernung (westlich) die Grenzen der Abbaue der Flöze. Direkt unterhalb des Grund-

stückes befinden sich mehrere Strecken in verschiedenen Tiefenlagen [U3]. Nach Beschrei-

bung der Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft [U1] liegen die Strecken in einer Teufe 

von 30 m bis 40 m. Diese wurden zwischen 1922 bis 1929 aufgefahren [U1]. Die Lage der 

Abbaue und der Strecken ist in Anlage 2 dargestellt. 

Die Größe der Strecken und deren Zustand ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung unbekannt. 
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3 Einflüsse aus bergbaulicher Tätigkeit 

 

Nach Darstellung der Preußischen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft [U1] liegen die Strecken in 

30 bis 40 m Tiefe und wurden wohl 1929 aufgegeben. Der Zustand ist zum Zeitpunkt der 

Berichterstellung unbekannt. Vermutlich wurden sie aber nicht versetzt (= verfüllt), d.h. sie 

wurden nach der Aufgabe offengelassen.  

 

Es ist anzunehmen, dass die Strecken dann in der Folge teilweise eingebrochen, eingestürzt, 

zumindest aber sehr stark verformt sind und heute nicht mehr begehbar sein dürften.  

 

Nach fast 100 Jahren Dauer seit der Aufgabe des Bergbaus dürfte sich aber wieder ein Gleich-

gewichtszustand im Gebirge, d.h. ein stabiler Spannungszustand, eingestellt haben. Es ist  

 

- aufgrund der Überdeckung von 30 m bis 40 m und  

- des genannten Zustandes der Strecken  

 

sehr unwahrscheinlich - aber natürlich auch nicht völlig auszuschließen – dass plötz-

lich/schlagartig ein Versagen dieser Strecken stattfindet, die dann mit der Bildung von lokalen, 

kleinräumigen Setzungsmulden einhergehen könnten. 

 

Denkbar sind weiterhin großräumige Setzungen des Geländes, die aus einer möglicherweise 

noch anhaltenden der Konvergenz (Zusammendrückung) der Strecken resultieren. 

Schäden an der bestehenden Bebauung aus Setzungen des Geländes sind nicht dokumen-

tiert. 

 

 

 

4 Setzungen des Geländes 

 

Seit einigen Jahren wird die Bewegung der Geländeoberfläche Europas regelmäßig durch Sa-

tellitendaten gemessen. Die Daten werden durch den Copernicus Land Monitoring Service/ 

European Ground Motion Service (EGMS) zur Verfügung gestellt.  

Für das Projektgebiet liegen zu mehreren Messpunkten in der Umgebung solche Daten seit 

Januar 2016 vor. Ein Messpunkt liegt auch innerhalb des Grundstückes. Die Daten sind in den 

Anlagen 3.1 bis 3.7 als Ganglinie zusammengestellt [U4]. 

Für alle Messpunkte werden im genannten Zeitraum Setzungen bis zu ca. 3 mm mit Setzungs-

geschwindigkeiten zwischen 0,3 mm/a bis 0,8 mm/a beobachtet. 
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5 Bewertung 

 

Die genannten Setzungen bzw. die daraus abgeleiteten Setzungsgeschwindigkeiten dürfen 

weniger auf Einflüsse aus dem Bergbau herrühren. Vielmehr zeigen die Daten, dass die Set-

zungen ab etwa Sommer 2018 eintreten. Seit diesem Jahr 2018 bis etwa Ende 2022 war der 

jährliche Niederschlag weit unterdurchschnittlich, was zu signifikant niedrigeren Grundwasser-

ständen führte. Dies führt dann zwangsläufig auch zu Bewegungen (Setzungen) der Gelände-

oberfläche. Es ist daher wahrscheinlich anzunehmen, dass die Setzungen auf klimatische Ein-

flüsse zurückzuführen sind. Weiterhin ist zu erkennen, dass die genannten Setzungen und das 

Gesamtbild der Setzungen etwa ähnlich sind. Auch dies deutet eher auf klimatische Einflüsse 

als auf lokale Setzungen aus bergbaulichem Einfluss hin. 

 

Selbst wenn die Setzungen nicht auf klimatische, sondern doch auf bergbauliche Einflüsse 

zurückzuführen sein sollten, sind die Setzungen großräumig. Dies führt erfahrungsgemäß zu 

gleichmäßigen Setzungen an den Gebäuden. Schäden an Gebäuden ergeben sich in der Re-

gel aber nicht durch gleichmäßige, sondern aufgrund von Schiefstellung durch ungleichmä-

ßige Setzungen. Diese sind nach den Messdaten nicht zu erwarten. 

 

 

 

6 Empfehlungen zur Bauwerksgründung 

 

In vergleichbaren Fällen (großflächige Bergsenkungsgebiete, verfüllte Tagebaue), wie sie häu-

fig vor allem im Ruhrgebiet vorliegen, wurden sogenannte Anpassungsmaßnahmen empfoh-

len und ausgeführt. Trotz der vorstehenden Einschätzungen, wonach Setzungen nur großräu-

mig zu erwarten sind, empfehlen wir, Bauwerksgründungen nur auf bewehrten, möglichst bie-

gesteifen Fundamentplatten vorzunehmen, um Restrisiken weiterstgehend auszuschließen. 

 

 

 

Der Bericht ist nur in seiner Gesamtheit gültig. 

 

Die bgm baugrundberatung GmbH ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur 

Seite zu stehen und fachliche Entscheidungshilfen zu geben. 

 

 

Hungen, den 03.11.2023 

 

 

 

 

Mathias Müssig  Dipl.-Geol. Jörn Martini   Prof. Dr. Ulrich Burbaum 

(Geschäftsführer)  (Geschäftsführer)   (Projektbearbeiter) 

 



Hungen/Trais-Horloff

Projekt Friedrich-Ebert-Straße

Einflüsse aus Bergbau

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 2

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 1: Lageplan

Trais-HorloffProjektgebiet



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 3

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 2: Lage der Strecken und Abbaue

Projektgebiet



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 4

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.1: Messpunkt 20b32al2G8
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,3 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 5

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.2: Messpunkt 20b32al2G9
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,5 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 6

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.3: Messpunkt 20b32al2GA
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,8 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 7

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.4: Messpunkt 20b32al2GB
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,7 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 8

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.5: Messpunkt 20b2xu5n45
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet

0,7 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 9

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.6: Messpunkt 20b2xu5n46
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,6 mm/a



Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum │ Hungen/Trais-Horloff, Projekt Friedrich-Ebert-Straße, Einflüsse aus Bergbau │ Folie 10

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum
Geotechnischer Ingenieurbau, Geotechnik & 
Geologie
Felsbau, Tunnelbau, Fels- & Bodenmechanik, Grundbau, 
Umweltgeotechnik, Grundwasserhydraulik, Geothermie

Anlage 3.7: Messpunkt 20b2xu5n47
Messwerte Januar 2016 bis September 2021

Projektgebiet
0,5 mm/a



Totenweg

Friedrich - Ebert - Straße

Bellersheim
er Straße ( K 186 )

Flur 1

21

20 19
17

194 193

192

189
188

187
186

185

175

174
173

172
202/1

171

191

190

167

195

196/1

196/2 202/1

200/2

201
210/1

199
198

197

216
206/2 206/1
207/3

208
209

211

214

184
183 177

176

168
169

170

204/1
205/1

205/2
210

212
213

215
217

218
219

220
165

166

203

Bergbauanfrage

5589,931

c 90
,000

b 90
,100

a 5590,172 34 1
92

,600
2

92
,700

3
92

,800
4

92
,900

5

AutoPLAN
 2022

Angefertigt: Krüger
Z:\Projekte\W

ölfersheim
\Bergbauanfragen\2023_07_Autocad_W

G
 Bauleitplanung W

ölfersheim
 B-Plan Friedrich Ebert Straße in H

ungen\Ausgabe\rahm
en.dw

g

Firm
a U

niper Kraftw
erke G

m
bH

Bergbau W
ölfersheim

B
ergbauanfrage

25 m
10

0
10

25
20

20
1:1.000
Köln, den

Ö
bVI G

ütz

D
er Bereich liegt im

 Bereich des Ehem
aligen Tiefbaus Trais-H

orloff.

D
er Bereich liegt im

 Bergw
erksfeld "C

onsolidierte Friedrich".

Ö
ffentlich bestellte Verm

essungsingenieurin, 

E-m
ail: guetz@

netcologne.de

W
ilhelm

 - Leibl - Str. 11

Tel.: +49 (0) 221 / 35 35 37
Fax: +49 (0) 221 / 39 24 28

50999 Köln

Verm
essungsbüro D

ipl.-Ing. Sonja G
Ü

TZ

anerkannte 'andere Person' i.S.d. §13 M
arkschBergV  

w
w

w
.verm

essung-guetz.de

vereidigte Sachverständige und

Abteilung M
arkscheidew

esen

Abbau 1875 bis 1949

Auskohlung im
 Tiefbau

Anlage 3 - Lageplan (Bergwerksfeld „Consolidierte Friedrich“) , Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf



Bearbeitung: 

 

 

Stadt Hungen  
Stadtteil Trais-Horloff 

 
 

Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB - 

 
 
 
 

Teil A: Begründung 
 
Teil B: Textliche Festsetzungen 
 
Teil C: Planteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurf der Abwägung und des Satzungsbeschlusses gem. § 10 BauGB 
 

- beschleunigtes Verfahren - 
 

 
 
 

November 2023 
 

  



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
Stadt Hungen, Stadtteil Trais-Horloff Seite 1 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Art. 1, Art. 6 Abs. 2 Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplan-
verfahren und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 3.7.2023 (BGBl. I Nr. 176), die Baunut-
zungsverordnung (BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geän-
dert durch Art. 1, Art. 6 Abs. 2 Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplan-
verfahren und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 3.7.2023 (BGBl. I Nr. 176), die Plan-
zeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990, geändert 
durch Artikel 3 BaulandmobilisierungsG vom 14.06.2021) und die Hessische Bauord-
nung (HBO, vom 28.05.2018).  
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO) 

1.1.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nicht zulässig:  
1. nicht störende Handwerksbetriebe 

 
1.1.2 Die folgenden nach § 4 (3) BauNVO im allgemeinen Wohngebiet (WA) aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig: 
1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
2. Gartenbaubetriebe 
3. Tankstellen 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.2.1 Im allgemeinen Wohngebiet dürfen bauliche Anlagen mit geneigten Dächern 

(Dachneigung > 10°) eine Traufhöhe (TH) von 6,5 m und eine Firsthöhe (FH) von 
11,50 m nicht überschreiten. Die Traufhöhe wird definiert durch die Haupttraufli-
nie am Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Die Firsthöhe wird defi-
niert durch die Oberkante des Hauptbaukörpers. 

1.2.2 Im allgemeinen Wohngebiet dürfen bauliche Anlagen mit Flachdach (Dachnei-
gung < 10°) eine Gebäudehöhe von 8 m nicht überschreiten. Die Gebäudehöhe 
wird definiert durch die Oberkante der Attika des obersten Geschosses. 

1.2.3 Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist die 
Höhe der angrenzenden Straße (Straßenmitte), gemessen an einer senkrecht 
zur Straßenachse auf die Gebäudemitte verlaufenden waagerechten Linie. Bei 
Eckgrundstücken ist der höherliegende Straßenabschnitt als Bezug für die Hö-
henermittlung maßgeblich. 

1.2.4 Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhe durch untergeordnete Ge-
bäude-/ Anlagenteile (z.B. Schornstein, Lüftungs-/Klimaanlage) können zugelas-
sen werden. 
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1.3 Führung von Versorgungsleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

1.3.1 Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
1.3.2 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 

einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 
1.4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 und Nr. 24 BauGB) 

1.4.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 
Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfolgen-
den beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 
Alle standortheimischen Laubgehölze sind dauerhaft zu erhalten, abgängige sind 
durch Neuanpflanzungen gleichwertiger Pflanzen zu ersetzen. 
(Ausführungshinweise zu Pflanzabständen: klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 
8 m, Sträucher: 1 – 2 m.) 

1.4.2 Die nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Nebenanlagen, Wege-, Zufahrts- 
und Stellplatzflächen) überdeckten Grundstücksfreiflächen sind als Grünflächen 
anzulegen, anteilig zu mind. 30 % mit Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) zu 
überstellen und dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten.  

1.4.3 Fußwege und oberirdische Stellplätze sind, soweit wasserwirtschaftliche Belange 
nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weitfugiges Pflas-
ter, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen). 

1.4.4 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass Wanderungsbewegungen von Kleintie-
ren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holzzäune, weitmaschige Drahtzäune). 
Mauern und Mauersockel sind nicht zulässig. Eine Ausnahme bilden grob aufge-
setzte Trockenmauern aus ortstypischem Gestein. 

1.4.5 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzten Flächen sind als begrünte Of-
fenbodenflächen herzustellen und zu erhalten. Die Flächen sind überwiegend mit 
standortheimischen, klein- bis mittelkronigen Laubbäumen und -gehölzen zu 
überstellen. Flächenbefestigungen und die Errichtung von Gebäuden und Ne-
benanlagen sind unzulässig. 

 
1.5 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.5.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische Maß-

nahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf mindestens 30% 
der Dachflächen vorzusehen. 
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2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 

2.1 Dachgestaltung und Dachneigung 
Die zulässige Dachneigung beträgt 0° - 45°. 
Die Dacheindeckung geneigter Dächer ist im Farbspektrum zwischen rot, braun 
und anthrazit zulässig. Dabei sind stark reflektierende Materialien, wie z.B. gla-
sierte Ziegel oder glänzend engobierte Ziegel nicht zulässig. 
Bei mehrgeschossigen Gebäuden mit Flachdach müssen die obersten Ge-
schosse gegenüber allen Außenwänden des Erdgeschosses um mindestens 
eine Wandstärke baulich zurückversetzt werden. 
Die Gestaltung der Dächer unmittelbar aneinander angrenzender Doppelhaus-
hälften ist hinsichtlich Neigung, Farbgebung und Höhe aufeinander abzustim-
men. 
Flachdächer und flachgeneigte Dächer (< 10°) sind ab einer zusammenhängen-
den Dachfläche von 10 m2 mindestens extensiv zu begrünen.  
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind an die Dachneigung des 
jeweiligen Gebäudes anzupassen. Bei Flachdächern sind aufgeständerte Anla-
gen bis zu einer Anlagenhöhe von maximal 1,50 m (gemessen ab der Dachhaut) 
zulässig. 

 
2.2 Dachaufbauten 

Auf geneigten Dächern dürfen Dachaufbauten und -einschnitte, wie z. B. Gau-
ben, in der Summe ihrer Breite 2/3 der Trauflänge der jeweiligen Dachseite nicht 
überschreiten, wobei ein Abstand von mindestens 1,00 m zu den Giebelwänden 
einzuhalten ist. Ihre Firstlinie muss mindestens 0,50 m unterhalb der Firstlinie 
des jeweiligen Gebäudeteils liegen. 

 
2.3 Fassadengestaltung  

Fassadenverkleidungen mit grellbunten bzw. metallisch glänzenden Materialien 
sind nicht zulässig. Fassadenflächen sind zu verputzen oder in Sichtmauerwerk 
aus Naturstein bzw. in Natursteinoptik oder Holz zu gestalten. 

 
2.4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die Anlage von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten ist unzuläs-
sig. Hiervon ausgenommen sind Hausumrandungen aus Stein- bzw. Kiesschüt-
tungen, die dem Spritzwasserschutz dienen, mit einer Breite von bis zu 40 cm 
oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 
 

2.5 Stützmauern 
Stützmauern an den Grundstücksgrenzen sind auf das konstruktiv erforderliche 
Maß zu begrenzen und dürfen eine Höhe von max. 0,8 m nicht überschreiten. 



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße 30“ 
Stadt Hungen, Stadtteil Trais-Horloff Seite 4 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

Als sichtwirksame Materialien sind zulässig: Naturstein, Betonstein in Naturstein-
optik und Gabionen. Nicht zulässig ist die Verwendung von Beton-Pflanzsteinen. 

 
2.6 Einfriedungen 

Einfriedungen zu Verkehrsflächen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig, 
Einfriedungen zu Nachbargrundstücken sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zu-
lässig.  

 
2.7 Werbeanlagen 

Anlagen der Außenwerbung sind im allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. 
 
3. WASSERRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 
3.1 Zur Schonung des Wasserhaushalts und zur Entlastung der kommunalen Ab-

wasseranlagen ist das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser de-
zentral in Rückhalte-Speicher-Zisternen (der Anteil des Rückhaltevolumens be-
trägt mind. 30 l/qm Dachfläche) aufzufangen. Das gesammelte Niederschlags-
wasser ist gem. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten bzw. zu versickern sofern keine 
wasserwirtschaftlichen oder gesundheitlichen Belange entgegenstehen.  
Überschüssiges Wasser ist verzögert der öffentlichen Kanalisation zuzuführen, 
der Drosselabfluss darf maximal ein Liter/Sekunde (1 l/s) betragen. 
Ausgenommen hiervon sind Dächer mit mind. extensiver Dachbegrünung. 

 
4. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
4.1 Bodendenkmäler 

Bei Erdarbeiten erkennbare Bodendenkmäler bzw. archäologische Funde sind 
gem. § 20 Hessischem Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzüglich dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 
4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt 
„Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regie-
rungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen. de, Umwelt & 
Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungs-
arbeiten, Bodenkontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, 
von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umge-
hend die nach § 15 HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzge-
setz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 
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4.3 Bergbau  
Das Regierungspräsidium Gießen, Dez. 44.1. Bergaufsicht weist darauf hin, dass 
sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans innerhalb des bestätigten Berg-
werksfeldes „Consolidierte Friedrich“ befindet. Es erfolgt eine nachrichtliche Dar-
stellung der betroffenen Fläche auf Grundlage der Stellungnahme der Uniper 
Kraftwerke GMBH, Düsseldorf. Die Stellungnahme der Uniper Kraftwerke GmbH 
ist in der Begründung unter Kapitel 8. „Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren“ 
(Kapitel 8.7.: Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf) aufgeführt. Die dauerhafte 
Standsicherheit baulicher Anlagen im Plangebiet ist durch geeignete Maßnah-
men zu gewährleisten. 

 
4.4 Bodenschutz 

Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-

sucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung ist der 
Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen An-
lagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung schützen. Er 
ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig auch a.a.O., 
zur Wiederverwendung zu lagern und später fachgerecht wieder einzu-
bauen. 

2. Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwer-
ken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden ab-
zutragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzu-
bauen. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) 
nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des 
Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach 
darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 
• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 
• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 

 
4.5 Grundwasserschutz 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Schutzgebiet für 
die Grund- und Quellwassergewinnung und befindet sich in der Schutzzone IIIA 
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der Wasserwerke Inheiden (Festgesetzt am 27.09.1995, Veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 46/1995, Seite 3594). 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der qualitativen 
Schutzzone I des Heilquellenschutzgebietes für die in der Provinz Oberhessen 
gelegenen Heilquellen (Hessisches Regierungsblatt Nr. 3/1929). 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Zone D des 
Heilquellenschutzgebietes für die Quellen Bad Salzhausen (Festgesetzt am 
06.10.1992, veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 45/1992, 
Seite 2836).  
Die in den Schutzzonen verbotenen Handlungen und Nutzungen sind in den 
jeweiligen Verordnungen aufgeführt und zu beachten. 
 

4.6 Sammlung und Verwertung von Niederschlagswasser 
Gemäß § 55 Abs. 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) soll „Niederschlagswasser 
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Ver-
mischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.“ 
Darüber hinaus soll gem. § 37 Abs. 4 HWG (Hessisches Wassergesetz) „Ab-
wasser, insbesondere Niederschlagswasser, von der Person, bei der es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange 
nicht entgegenstehen.“ 

 
4.7 Außenbeleuchtung 

Um Insekten vor dem Massensterben im grellweißen Laternenlicht zu bewah-
ren, soll die Außenbeleuchtung mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln (z.B. 
LED-Lampen mit warmweißem Farbspektrum) ausgestattet werden. 
Zur Minderung der Lichtverschmutzung soll die Straßen- und Außenbeleuch-
tung in Bezug auf die Anzahl und die Beleuchtungsstärke auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden und so abgeschirmt werden, dass sie le-
diglich Lichtkegel nach unten auf die Erde strahlen. 

 
4.8 Schutz von Versorgungsleitungen 

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind Pflanzmaßnahmen und 
Erdarbeiten nur in direkter Abstimmung mit dem Versorgungsträger durchzu-
führen. Im Falle von Baumpflanzungen sind die einschlägigen technischen Re-
gelwerke „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsleitungen“ (FGSV; Ausgabe 1989) sowie das DVGW Regelwerk DWA-
M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu beachten. 
Es soll sichergestellt werden, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht 
behindert werden. Gleiches gilt für alle anderen leistungsgebundenen Medien.  
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5. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 

Hinweis: 
Ausbreitungsaggressive invasive Arten dürfen nicht angepflanzt werden. 

 
5.1 Mittel- und kleinkronige Bäume 

Acer campestre -  Feldahorn 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Malus sylvestris -  Wildapfel 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aria -  Mehlbeerbaum 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 

 

5.2 Sträucher 
Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Hasel 
Alnus frangula -  Faulbaum 
Crataegus monogyna  -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Heckenkirsche 
Mespilus germanica -  Echte Mispel 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rosa canina  -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
5.3 Geeignete Kletterpflanzen zur Gebäudebegrünung 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia -  Wein 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen 

 
5.4 Hochstämmige, heimische Obstbäume 

ÄPFEL : BIRNEN : 
Bismarckapfel Alexander Lukas 
Bittenfelder Sämling Clapps Liebling 
Blenheimer Graue Jagdbirne 
Bohnapfel Grüne Jagdbirne 
Brauner Matapfel Gellerts Butterbirne 
Brettacher Gute Graue 
Danziger Kantapfel Gute Luise 
Freiherr v. Berlepsch Nordhäuser Winterforelle 
Gelber Edelapfel Oberösterreichische Weinbirne 
Gelber Richard Pastorenbirne 
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Gloster  
Hauxapfel SÜßKIRSCHEN : 
Herrenapfel Büttners Rote Knorpelkirsche 
Jakob Lebel Dönnisens Gelbe 
Kaiser Wilhelm Frühe Rote Meckenheimer 
Landsberger Renette Große Prinzessin 
Muskatrenette Große Schwarze Knorpelkirsche 
Oldenburger Hedelfinger 
Ontario Schmalfelds Schwarze 
Orleans Renette  
Rheinischer Bohnapfel SAUERKIRSCHEN : 
Rheinischer Winterrambour Ludwigs Frühe 
Rote Sternrenette Hedelfingers Frühe 
Roter Booskop  
Schafsnase PFLAUMEN/ZWETSCHGEN : 
Schneeapfel Bühler Frühzwetschge 
Schöne aus Nordhausen Ortenauer Hauszwetschge 
Schöner von Booskop Wangenheims Frühzwetschge 
Winterrambour  
Winterzitronenapfel  
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Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: MI-20/2023  
 
 

Betreff: Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023 und Gründung einer 
kommunalen Stiftung 
 

Anlage(n): Antrag Nachtragssatzung und Gründung einer kommunalen Stiftung 
Bereich Antragsteller Aktenzeichen Hungen, 

11 Allgemeine Verwaltung Pro Hungen  13.12.2023 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend 

 
Antrag: 
1. Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023, welcher die Einnahme 
des Ausgleichsentgelt für den Nutzungsverzicht aus dem Wildnisfond in Höhe von 
EUR  
4.328.560,00 und gleichzeitig die Gründung einer kommunalen Stiftung als 
Investitionsvorhaben mit Ausgaben in gleicher Höhe aufzeigt. 

2. Beschluss zur Gründung einer kommunalen Stiftung „Zukunftsstiftung Hungen“ 
und Einbringung von 4.328.560,00 EUR als Stammkapital aus den liquiden Mitteln 
des Haushaltes 2023 

 
 



Bürgerliste Pro Hungen
Fraktion Pro Hungen in derStadtverordnetenversammlung derStadt Hungen

Fraktion Pro Hungen, Bahnhofstr. 71, 35410 Hungen

Herrn Stadtverordnetenvorsteh

Karl -Ludwig Büttel

Kaiserstrasse 7

35410 Hungen

Der Magistrat
der Stadt Hungen

ilinpng 2 S. Nov. 2023

r3b-F41 FP, 1 FB 2 FB 3 FB 4, __________________________

Fabian Kraft

Vorsitzender

Tel.: 06402 / 8059923
Mail:fabian.kraft@pro-hungen.de

Hungen, den 27.11.2023

Erweiterung der Tagesordnung

Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher Herr Büttel,

die Fraktion Pro Hungen stellt gem. § 21 (2) der Geschäftsordnung für die
Stadtverordnetenversammlung und die Ausschüsse der Stadt Hungen folgenden Antrag zur
Aufnahme in die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2023:

1. Beschluss einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2023, welcher die Einnahme des
Ausgleichsentgelt für den Nutzungsverzicht aus dem Wildnisfond in Höhe von EUR
4.328.560,00 und gleichzeitig die Gründung einer kommunalen Stiftung als Investitionsvorhaben
mit Ausgaben in gleicher Höhe aufzeigt.

2. Beschluss zur Gründung einer kommunalen Stiftung „Zukunftsstiftung Hungen" und Einbringung
von 4.328.560,00 EUR als Stammkapital aus den liquiden Mitteln des Haushaltes 2023

Da sich aus § 8 GemHVO ergibt, dass im Falle eines Nachtragshaushalts gleichzeitig alle weiteren
erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen -
die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind - aufgeführt
werden müssen sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen
enthalten sein müssen, ist hierfür die Erstellung einer Vorlage seitens der Verwaltung unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen,

Fabian Kraft
Fraktionsvorsitzender Pro Hungen

Fraktion Pro Hungen

Bahnhofstr. 71

35410 Hungen

Telefon: 06402 / 8059923

E-Mail: info@pro-hungen.de

Internet: www.pro-hungen.de

Bank: Volksbank Mittelhessen

IBAN: DE45 5139 0000 0075 6063 03

BIC: VBMHDE5F



  
Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: MI-16/2023  
 
 

Betreff: Antrag auf Gründung eines Gesamtelternbeirats der Kindergärten in Hungen 
(städtische und kirchliche Kitas) 
 

Anlage(n): SPD Antrag Gesamtelternbeirat_7.11.2023 
Bereich Antragsteller Aktenzeichen Hungen, 

11 Allgemeine Verwaltung SPD  09.11.2023 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend 

 
Antrag: 
Die SPD-Fraktion beantragt einen Gesamtelternbeirat als Gremium für Beratung und 
Anhörung zu gründen. 
 
Mit der Einrichtung eines Geamtelternbeirats für die Hungener Kindergarten sollen die 
Belange und Bedürfnisse der Kindertageseinrichtungen und ihre Berücksichtigung bei 
städtischen Entscheidungsprozessen ihrem Stellenwert entsprechend gestärkt werden. Der 
Gesamtelternbeirat der Kindergärten soll bei allen städtischen Entscheidungsprozessen den 
Betrieb der Kindergärten betreffend informiert und angehört werden. 
Er ist zudem Ansprechpartner für Eltern, Elterninitiativen, Fachberatungsstellen, Träger, 
Erzieherlnnen und für die Stadtverwaltung. Er tagt mindestens 2 X im Jahr mit allen Kita-
Leitungen, der Leitung des zuständigen Bereichs der Stadtverwaltung, dem Bürgermeister 
und den Trägern der kirchlichen Einrichtungen. 
In den Gesamtelternbeirat wird von jedem Kindergarten eine Person aus den Elternbeiräten 
der Kita und eine Stellvertretung gewählt, Aus diesen Vertretern der Kindertagesstätten wird 
eine Person für den Vorsitz, dessen Stellvertretung und eine Person für die Schriftführung in 
der konstituierenden Sitzung des Gesamtelternbeirates gewählt. 
 
 



Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD-Fraidion in der Stadtverordnetenversammlung der Stack Hungen

SPD-Fraktion Hungen, Schlossgasse 11, 35410 Hungen

An den

Vorsitzenden der Hungener
Stadtverordnetenversammlung
Herrn Karl -Ludwig Büttel
Kaiserstrasse 7
35410 Hungen

Christoph Feliner von Feldegg
Vorsitzender

Tel.: 06402-508158
Mail: vorsitzender@spd-hungen.de

02.11.2023

Antrag auf Gründung eines Gesamtelternbeirats der Kindergärten in
Hungen (städtische und kirchliche Kitas)

Sehr geehrter Herr Büttel,

die Fraktion der SPD beantragt, dass die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen
Folgendes beschließen möge:

Die SPD-Fraktion beantragt einen Gesamtelternbeirat als Gremium für Beratung und
Anhörung zu gründen.

Begründung:
Mit der Einrichtung eines Geamtelternbeirats für die Hungener Kindergärten sollen die
Belange und Bedürfnisse der Kindertageseinrichtungen und ihre Berücksichtigung bei
städtischen Entscheidungsprozessen ihrem Stellenwert entsprechend gestärkt werden.
Der Gesamtelternbeirat der Kindergärten soli bei alien städtischen Entscheidungsprozessen
den Betrieb der Kindergärten betreffend informiert und angehört werden.
Er ist zudem Ansprechpartner für Eltern, Elterninitiativen, Fachberatungsstellen, Träger,
Erzieherinnen und für die Stadtverwaltung. Er tagt mindestens 2 x im Jahr mit alien Kita-
Leitungen, der Leitung des zuständigen Bereichs der Stadtverwaltung, dem Bürgermeister
und den Trägern der kirchlichen Einrichtungen.
In den Gesamtelternbeirat wird von jedem Kindergarten eine Person aus den Elternbeiräten
der Kita und eine Stellvertretung gewählt. Aus diesen Vertretern der Kindertagesstätten wird
eine Person für den Vorsitz, dessen Stellvertretung und eine Person für die Schriftführung in
der konstituierenden Sitzung des Gesamtelternbeirates gewählt.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Feliner von Feldegg
Vorsitzender

SPD-Fraktion Hungen
Schlossgasse 11
35410 Hungen

Telefon:
E-Mail:
Internet:

06402/508158
vorsitzender@spd-hungen.de
www.spd-hungen.cle

Bank: Sparkasse Laubach-Hungen
IBAN: 0E17 5135 2227 0001 0153 79
BIC: HELADEF1LAU



  
Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: MI-18/2023  
 
 

Betreff: Parkplätze mit Photovoltaik und klimafreundliches Pflaster in der Ladestraße 
 

Anlage(n): Antrag Parkplätze mit Photovoltaik_27.11.2023 
Bereich Antragsteller Aktenzeichen Hungen, 

11 Allgemeine Verwaltung Bündnis`90/Die Grünen  27.11.2023 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend 

 
Antrag: 

Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 

1. ob die geplanten Parkplätze in der Ladestraße mit einer Photovoltaik als 
Überdachung errichtet werden können 

2. die zu errichtende Zaunanlage zusammen mit eine PV- Anlage gebaut werden 
kann, als alternative Lösung zu Punkt 1. 
(siehe https:/fwww.solarzaun.de/#weltneuheit) 

3. ob in den geplanten gepflasterten Teilen der Parkflächen ein nachhaltiges 
Pflaster (Klimastein) verbaut werden kann. Dieses Pflaster wird mit deutlich 
weniger Energiebedarf hergestellt, was zu einer Reduzierung des C02 
Ausstoßes und damit zu einem verbesserten C02 Fußabdruck führt. 

4. Über die Ergebnisse sind die Mandatsträger der 
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüssen zeitnah zu informieren. 

 
 



Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Karl Ludwig Büttel
Kaiserstraße 7

35410 Hungen

Der Magistrat
der Stadt Hungen

Eingang 27 Nov. 2023
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__________ 4, n5

Parkplätze mit Photovoltaik
und klimafreundliches Pflaster in der Ladestraße

Sehr geehrter Herr Büttel,

FB 3 { Fr -2, 4 NIS9O
41.11111:1111
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Fraktion in der

Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Hungen

Hungen, den 23 11.2023

die Fraktion Bündnis/90 Die Grünen bittet darum, folgenden Prüfantrag auf die
Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen,

1. ob die geplanten Parkplätze in der Ladestraße mit einer Photovoltaik als
Überdachung errichtet werden können

2. die zu errichtende Zaunanlage zusammen mit eine PV- Anlage
gebaut werden kann, als alternative Lösung zu Punkt 1.
(siehe ,Ltpe.;.ilvvvvvv..suiat.,..,duli.de/#weitneuht-' )

3. ob in den geplanten gepflasterten Teilen der Parkflächen ein nachhaltiges
Pflaster (Klimastein) verbaut werden kann. Dieses Pflaster wird mit deutlich
weniger Energiebedarf hergestellt, was zu einer Reduzierung des CO2
Ausstoßes und damit zu einem verbesserten co2 Fußabdruck führt.

4. Über die Ergebnisse sind die Mandatsträger der Stadtverordnetenversammlung
und Ausschüssen zeitnah zu informieren.

Begründung:

Den Städten und Gemeinden kommt für die erfolgreiche Umsetzung und Gestaltung der
Energiewende vor Ort eine entscheidende Rolle zu. Klimaschutzgemeinden nehmen hier
eine besondere Rolle ein.

Jegliche Bebauung ist laut Baugesetzbuch auf ihre Umweltverträglichkeit hin abzuprüfen.
Möglichkeiten der Energieerzeugung sind immer zu nutzen bzw. Flächen sind optimal
auszunutzen, dies immer unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit.



Des Weiteren sind Nachhaltige Baustoffe einzusetzen.

Der Rinn Klirnastein in Zatten:
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Bei der geplanten Neugestaltung der Ladestraße werden 70 Parkplätze geschaffen.
Theoretisch könnten alle 70 Parkplätzen mit einer PV -Anlage überdacht werden. Die
Gesamtfläche der Parkplätze böte die Möglichkeit eine Anlage mit einer Leistung von
150KWp zu installieren, welche den Jahresstrombedarf von 40 Haushalten deckt.

Des Weiteren würde die Anlage den Gedanken des „Grünen Bahnhofes" und dessen
Zielsetzung des nachhaltigen Bahnhofes deutlich unterstreichen und eine Aufwertung der
Parkplätze herbeiführen. Von einer besseren Annahme der Parkplätze, gerade in den
Sommer- und Wintermonaten, ist auszugehen. (Ersatzparkplätze für Kaiserstraße)

Die Anlage könnte als Bürgersolaranlage betrieben werden.
Projektierung und Wirtschaftlichkeitsberechnung kann das Unternehmen „Sonneninitiative"
aus Marburg geben.

Zur Akquirierung von Fördermitteln ist der Fördermittel -Lotse des Landkreises, sowie die
Außenstelle der LEA in Gießen mit einzubeziehen.

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten an

Mit freundlichen Grüßen

( " L I /c(i.c,("

Da es sich um einen Prüfantrag handelt, fallen erst einmal keine

Wolfgang Macht
(Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen)



  
Stadt Hungen 

   

 Vorlage-Nr.: MI-19/2023  
 
 

Betreff: Berichtsantrag zur Nutzung von Photovoltaik auf Vorbehaltsflächen 
 

Anlage(n): Antrag Berichtsantrag zur Nutzung von Photovoltaik auf 
Vorbehaltsflächen_27.11.2023 

Bereich Antragsteller Aktenzeichen Hungen, 
11 Allgemeine Verwaltung SPD/Die Grünen  27.11.2023 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 12.12.2023 öffentlich beschließend 

 
Antrag: 
Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt einen Sachstandsbericht über 
 
1. über die fünf „Vorbehaltsflächen für Photovoltaik" zu geben. 
 
• der Bericht sollte Auskunft geben über: die Art der derzeitigen Nutzung, 
Größe und Schutzstatus (FFH, Vogelschutz, Natura 2000) 
• deren Besitzverhältnisse und ob eventueller Flächentausch möglich ist 
(Kontakt mit Eigentümern aufnehmen) 
 
2. weitere Konversions- und landwirtschaftliche Flächen mit geringem 
Bodenrichtwert, die sich im städtischen Besitz befinden und zur Nutzung für 
die Stromerzeugung mit Photovoltaik nutzbar wären 
entsprechende Ergebnisse sind zeitnah dem Magistrat, den Ausschüssen und der 
Stadtverordnetenversammlung zu präsentieren. 
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SPD
Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Karl Ludwig Büttel
Kaiserstraße 7

35410 Hungen

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Der Manistrat
der Stadt

Eingang 2 7, Nov, 223
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Fraktionen

in der Stadtverordnetenversammlung

der Stadt Hungen

Hungen, den 24.11.2023

Berichtsantrag zur Nutzung von Photovoltaik auf Vorbehaltsflächen.

Sehr geehrter Herr Büttel,

die Fraktionen SPD/ Bündnis/90 Die Grünen bitten darum, folgenden Antrag auf die
Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Der Magistrat/die Verwaltung wird beauftragt einen Sachstandsbericht über

1. über die fünf „Vorbehaltsflächen für Photovoltaik" zu geben.

• der Bericht sollte Auskunft geben über: die Art der derzeitigen Nutzung,
Größe und Schutzstatus (FFH, Vogelschutz, Natura 2000)

• deren Besitzverhältnisse und ob eventueller Flächentausch möglich ist
(Kontakt mit Eigentümern aufnehmen)

2. weitere Konversions- und landwirtschaftliche Flächen mit geringem
Bodenrichtwert, die sich im städtischen Besitz befinden und zur Nutzung für
die Stromerzeugung mit Photovoltaik nutzbar wären

entsprechende Ergebnisse sind zeitnah dem Magistrat, den Ausschüssen und der
Stadtverordnetenversammlung zu präsentieren.

Begründung.

Den Städten und Gemeinden kommt für die erfolgreiche Umsetzung und Gestaltung der
Energiewende vor Ort eine entscheidende Rolle zu. Klimaschutzgemeinden nehmen hier
eine besondere Rolle ein. Stromerzeugung mit emeuerbaren Energien sichert Arbeitsplätze,
macht unabhängig, schützt unser Klima und stabilisiert den städtischen Haushalt (siehe
Spartipps des Rechnungshofes — Pressebericht vom 22.Nov.2023).



Hungen, mit seinen sonnenbeschienenen Flächen, bietet beste Voraussetzungen zur
weiteren Sonnenenergienutzung. Dies gilt gleichermaßen für Frei- Dach- und sonstige
Flächen_ Im Teilregionalplan Energie des RP -Gießen werden entsprechende Flächen
ausgewiesen. Vorangegangene Beschlüsse und Festsetzungen der
Stadtverordnetenversammlung aus 2016 sind dahingehend aufzuheben und den aktuellen
Gegebenheiten anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen:
Da es sich um einen Berichtsantrag handelt, fallen erst einmal keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Macht
(Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen)

Christoefelfierr Öh Feldeg

(Fraktio4svorsitzender SPD)
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